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Tarifvertrag für den 
Verband kirchlicher Krankenhausdienstgeber 

Hamburg 
 

(TV-VKKH) 
 
 

vom 28. März 2012 
 
 
 
 
 
Zwischen 
 
 
 
dem Verband kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg (VKKH), 
vertreten durch den Vorstand, 
 
einerseits 
 
 
 
und 
 
 
 
der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di,  
vertreten durch den Landesbezirk Hamburg, 
 
andererseits 
 
 
 
wird Folgendes vereinbart: 
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Präambel 

Der Verband Kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg (VKKH) hat  sich 
zum Ziel gesetzt, für seine Mitglieder auf konfessionell gebundene Kranken-
hausdienstgeber zugeschnittene Tarifverträge zu vereinbaren und so das kirch-
liche Arbeitsrecht den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts anzupassen.  

Dabei bleibt die kirchlich-konfessionelle Identität der Mitglieder im Dienst des 
Evangeliums von Jesus Christus und das verfassungsmäßig gewährte Selbst-
bestimmungsrecht der Kirchen gewahrt.  

Denn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines jeden Mitgliedes des VKKH 
sind dem Leitbild der jeweiligen Einrichtung verpflichtet und bilden ohne Rück-
sicht auf ihre arbeitsrechtliche Stellung und ihre Tätigkeit innerhalb der Einrich-
tung eine Dienstgemeinschaft.  

Obwohl im Tarifvertrag die arbeitsrechtlich geläufigere Terminologie „Arbeitge-
ber“ und „Beschäftigte“ gewählt wird, bleibt der Gedanke der Dienstgemein-
schaft lebendig, was dadurch zum Ausdruck kommt, dass im internen Gebrauch 
der Einrichtungen die Begriffe „Dienstnehmer“ und „Dienstgeber“ weiterhin Ver-
wendung finden. 

Auf Basis dieses Verständnisses vereinbaren die Parteien nachfolgenden Tarif-
vertrag.  
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Abschnitt I 

Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmerinnen und Dienstnehmerinnen 

sowie Arbeitnehmer und Dienstnehmer - nachfolgend Beschäftigte ge-
nannt, die in einem Arbeitsverhältnis zu einem Arbeitgeber stehen, der 
Mitglied des Verbandes Kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg 
i.G. ist. 2Für Beschäftige, deren Arbeitsverhältnis zu einem Mitglied des 
VKKH bereits vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages 
bzw. des Beitritts des Mitglieds zum Verband bestand und über den Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Tarifvertrages bzw. über den Zeitpunkt des 
Verbandsbeitritts hinaus ununterbrochen fortbesteht, gilt dieser Tarifver-
trag unter der Voraussetzung und nach Maßgabe des für das jeweilige 
Mitglied geltenden Tarifvertrages zur Überleitung der Dienstnehmer der 
Mitglieder des Verbands kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg 
(TVÜ-VKKH). 

 

(2) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für 

a) 1Beschäftigte im Sinne des § 4 MVG-EKD oder entsprechender Mit-
bestimmungsgesetze des kirchlichen Arbeitsrechts oder leitende 
Angestellte im Sinne des 5 Abs. 3 BetrVG, wenn ihre Arbeitsbedin-
gungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, 

b) Beschäftigte, die ein über das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe 15 
hinausgehendes regelmäßiges Entgelt erhalten, soweit nicht für die-
se Sonderregelungen nach § 39 dieses Tarifvertrages gelten,  

c) Auszubildende, Schülerinnen/Schüler in der Gesundheits- und 
Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Entbin-
dungspflege und Altenpflege sowie Volontärinnen/Volontäre und 
Praktikantinnen/Praktikanten,  

d) Beschäftigte, für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. 
SGB III gewährt werden,  

e) Beschäftigte, die Arbeiten nach den §§ 260 ff. SGB III verrichten, 

f) Leiharbeitnehmerinnen/Leiharbeitnehmer von Personal-Service-
Agenturen, sofern deren Rechtsverhältnisse durch Tarifvertrag ge-
regelt sind, 

g) geringfügig Beschäftigte im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV, 

h) Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer, wissenschaftliche und stu-
dentische Hilfskräfte und Lehrbeauftragte an Hochschulen, Akade-
mien und wissenschaftlichen Forschungsinstituten. 
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§ 2 

Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 
 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen.  

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur 
begründet werden, wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in 
einem unmittelbaren Sachzusammenhang stehen. 2Andernfalls gelten 
sie als ein Arbeitsverhältnis.  

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart 
werden. 2Sie können gesondert gekündigt werden, soweit dies 
einzelvertraglich vereinbart ist.  

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, 
soweit nicht eine kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von 
Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss an das 
Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit. 

 
 

§ 3 
Allgemeine Arbeitsbedingungen 

 

(1) 1Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung 
durch gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber ange-
ordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 

(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provi-
sionen oder sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht 
annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Arbeitgebers 
möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige Vergünstigungen ange-
boten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeit-
geber rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann 
die Nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese 
geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Beschäf-
tigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen.  

(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den 
Beschäftigte/n zu verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzu-
weisen, dass sie/er zur Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tä-
tigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem beauftragten 
Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/einen an-
deren Arzt geeinigt haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der 
Arbeitgeber. 

(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen 
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Personalakten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n 
hierzu schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Aus-
züge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 

(6) 1Die Haftung der Beschäftigten bei betrieblich veranlassten Tätigkeiten 
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.  

 
 

§ 4 
Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 

 

(1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen 
versetzt oder abgeordnet werden. 2Abordnung ist die Zuweisung einer 
vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder ei-
nem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter 
Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 3Versetzung ist die 
Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer ande-
ren Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers 
unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses. 4Sollen Be-
schäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bishe-
rigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate 
abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören. 

(2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Inte-
resse mit ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich ver-
gütete Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Zuweisung ist - 
unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die vorüber-
gehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem 
der Allgemeine Teil des TV-VKKH nicht zur Anwendung kommt. 3Die 
Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 4Die 
Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 5Bezüge aus der 
Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet. 

(3)     1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf 
Verlangen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis 
die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu er-
bringen (Personalgestellung). 2Personalgestellung ist - unter Fortset-
zung des bestehenden Arbeitsverhältnisses - die auf Dauer angelegte 
Beschäftigung bei einem Dritten. 3Die Modalitäten der Personalgestel-
lung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich ge-
regelt. 4§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unbe-
rührt. 
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§ 5 

Qualifizierung 
 

(1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im ge-
meinsamen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 
2Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz, der 
Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezoge-
nen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung 
auch als Teil der Personalentwicklung.  

(2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag 
ein Angebot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller An-
spruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das durch freiwillige Be-
triebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden 
kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der 
Möglichkeiten nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz. 3Weitergehende 
Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt. 

(3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind 

a) die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen 
Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsquali-
fizierung), 

b) der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung), 

c) die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für ei-
ne andere Tätigkeit; Umschulung) und 

d) die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wieder-
einstiegsqualifizierung). 2Die Teilnahme an einer Qualifizie-
rungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäftigten 
schriftlich bestätigt.  

(4) 1Beschäftigte haben - auch in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Buchst. 
d - Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Füh-
rungskraft, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbe-
darf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt 
werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu füh-
ren. 

(5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaß-
nahme - einschließlich Reisekosten - werden, soweit sie nicht von Drit-
ten übernommen werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein 
möglicher Eigenbeitrag wird durch eine Qualifizierungsvereinbarung ge-
regelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen 
Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individu-
ellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in 
Geld und/oder Zeit erfolgen. 
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(6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeits-
zeit. 

(7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungspla-
nung einbezogen werden. 

(8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungs-
maßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte 
Teilnahme ermöglicht wird. 

 
 

§ 5.1 
Gesundheitsförderung 

1Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz liegen im gemeinsamen Inte-
resse von Beschäftigten und vom Arbeitgeber. 2Die Tarifvertragsparteien wer-
den auf die Betriebsparteien einwirken, Maßnahmen zum Gesundheitsschutz 
der Beschäftigten aktiv zu fördern. 
3Maßnahmen zur Gesundheitsförderung könnten z.B. sein: 
- Gesundheitszirkel, 
- betriebliche Gesundheitstage, 
- die Nutzung etwaiger betrieblicher Einrichtungen zu Sonderkonditionen, 
- das Aushandeln von Sonderkonditionen für Beschäftigte bei externen Anbie-
tern, 
- Förderung von Betriebssportgruppen. 
4Über die betriebliche Gesundheitsförderung werden die Beschäftigten regel-
mäßig, mindestens zweimal jährlich, informiert. 
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Abschnitt II 
 
 

§ 6 
Regelmäßige Arbeitszeit 

(1) 1Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen durch-
schnittlich 38,5 Stunden wöchentlich. 2Die regelmäßige Arbeitszeit kann 
auf fünf Tage, aus notwendigen betrieblichen/dienstlichen Gründen 
auch auf sechs Tage verteilt werden. 

(2) 1Für die Berechnung des Durchschnitts der regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von bis zu einem Jahr zugrunde zu le-
gen. 2Abweichend von Satz 1 kann bei Beschäftigten, die ständig 
Wechselschicht- oder Schichtarbeit zu leisten haben, ein längerer Zeit-
raum zugrunde gelegt werden. 

(3) 1Soweit es die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse zulassen, wird 
die/der Beschäftigte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 von der Arbeit freigestellt. 2Kann die 
Freistellung nach Satz 1 aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht 
erfolgen, ist entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Mona-
ten zu gewähren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für jeden 
gesetzlichen Feiertag, sowie für den 24. Dezember und 31. Dezember, 
sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienstplanmäßig ausgefalle-
nen Stunden. 4Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft 
die Beschäftigten, die wegen des Dienstplans am Feiertag frei haben 
und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten müssten. 

(4) 1Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der 
Grundlage einer Betriebs-/Dienstvereinbarung im Rahmen des § 7 Abs. 
1 und 2 und des § 12 ArbZG von den Vorschriften des Arbeitszeitgeset-
zes abgewichen werden. 2In vollkontinuierlichen Schichtbetrieben kann 
an Sonn- und Feiertagen die tägliche Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stun-
den verlängert werden, wenn dadurch zusätzliche freie Schichten an 
Sonn- und Feiertagen erreicht werden. 

(5) 1Die Beschäftigten sind im Rahmen begründeter betriebli-
cher/dienstlicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feier-
tags-, Nacht-, Wechselschicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbe-
schäftigung aufgrund arbeitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zu-
stimmung - zu Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Überstunden und 
Mehrarbeit verpflichtet.  

(6) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein wöchentlicher Arbeits-
zeitkorridor von bis zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb 
eines Arbeitszeitkorridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden wer-
den im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten Zeitraums aus-
geglichen. 
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(7) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr 
eine tägliche Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 
2Die innerhalb der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Ar-
beitsstunden werden im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 1 festgelegten 
Zeitraums ausgeglichen. 

(8) 1Die Absätze 6 und 7 gelten nur alternativ und nicht bei Wechselschicht- 
und Schichtarbeit. 2Gleitzeitregelungen sind unter Wahrung der jeweils 
geltenden Mitbestimmungsrechte unabhängig von den Vorgaben zu Ar-
beitszeitkorridor und Rahmenzeit (Absätze 6 und 7) möglich. 3Sie dürfen 
keine Regelungen nach Absatz 4 enthalten. 

 
 

§ 6.1 
Arbeit an Sonn- und Feiertagen 

Abweichend von § 6 Abs. 3 Satz 3 und in Ergänzung zu § 6 Abs. 5 gilt für 
Sonn- und Feiertage Folgendes: 

(1) 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen 
Werktag bis zum Ende des dritten Kalendermonats – möglichst aber 
schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats – ausgeglichen, 
wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 2Kann ein Freizeitaus-
gleich nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 
100 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Ent-
gelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach Maßgabe der Entgelt-
tabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 
10 Abs. 3 zulässig. 4§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt unberührt. 

(2) 1Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt wer-
den, der Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Wo-
che vorsieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein 
Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenar-
beitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, 

a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder 

b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur 
Arbeit eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre re-
gelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen. 

2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 8 Abs. 1 Satz 2 Buchst. d bleibt un-
berührt. 

(3) 1Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müs-
sen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 
2Hiervon soll ein freier Tag auf einen Sonntag fallen. 
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(4)  1Mit Wirkung ab 01. Januar 2013 sollen im Kalenderjahr 26 Wochenen-
den dienstfrei sein; im Kalenderjahr müssen 26 Sonntage dienstfrei 
sein. 2Im Einvernehmen mit der/dem Beschäftigten kann von dieser Re-
gelung abgewichen werden. 3Das Wochenende im Sinne von Satz 1 
beginnt mit der Frühschicht am Samstag und endet mit Ende der Nacht-
schicht von  Sonntag auf Montag. 4Diese Regelung ist befristet bis zum  
28. Februar 2014. 

§ 7 
Sonderformen der Arbeit 

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan/Dienstplan, 
der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechsel-
schichten vorsieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens nach Ablauf 
eines Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen 
wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags 
gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens 
zwei Stunden Nachtarbeit umfassen. 4Bei Wechselschichtarbeit werden 
die gesetzlichen Pausen nicht in die Arbeitszeit eingerechnet. 

(2) 1Schichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen regelmä-
ßigen Wechsel des Beginns der täglichen Arbeitszeit um mindestens 
zwei Stunden in Zeitabschnitten von längstens einem Monat vorsieht, 
und die innerhalb einer Zeitspanne von mindestens 13 Stunden geleis-
tet wird. 

(3) 1Bereitschaftsdienst leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des 
Arbeitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Ar-
beitgeber bestimmten Stelle aufhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit auf-
zunehmen. 

 (4) 1Rufbereitschaft leisten Beschäftigte, die sich auf Anordnung des Ar-
beitgebers außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Ar-
beitgeber anzuzeigenden Stelle aufhalten, um auf Abruf die Arbeit auf-
zunehmen. 2Rufbereitschaft wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass 
Beschäftigte vom Arbeitgeber mit einem Mobiltelefon oder einem ver-
gleichbaren technischen Hilfsmittel ausgestattet sind.  

(5) 1Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr. 

(6) 1Mehrarbeit sind die Arbeitsstunden, die Teilzeitbeschäftigte über die 
vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wö-
chentlichen Arbeitszeit von Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) leisten. 

(7) 1Überstunden sind die auf Anordnung des Arbeitgebers geleisteten Ar-
beitsstunden, die über die im Rahmen der regelmäßigen Arbeitszeit von 
Vollbeschäftigten (§ 6 Abs. 1 Satz 1) für die Woche dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen und nicht 
bis zum Ende der folgenden Kalenderwoche ausgeglichen werden. 

(8) 1Abweichend von Absatz 7 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, 
die 
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a) im Falle der Festlegung eines Arbeitszeitkorridors nach § 6 Abs. 6 
über 45 Stunden oder über die vereinbarte Obergrenze hinaus, 

b) im Falle der Einführung einer täglichen Rahmenzeit nach § 6 Abs. 7 
außerhalb der Rahmenzeit, 

c) im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im 
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der 
im Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die 
regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus spätes-
tens im übernächsten Monat nach Entstehen nicht ausgeglichen 
werden, angeordnet worden sind. 

(9)    1Abweichend von Abs. 7 und 8 gilt: 2Übernimmt ein Beschäftigter freiwillig 
auf Anforderung des Arbeitgebers aus dem „Frei“  mit einer Ankündi-
gungsfrist von weniger als 24 Stunden einen für ihn nicht geplanten 
Dienst, gelten die im Rahmen dieses Dienstes geleisteten Stunden als 
Überstunden gem. § 7 Abs. 7. 3Dies gilt auch für Teilzeitkräfte. 4Diese 
Überstunden können in Freizeit oder Geld abgegolten werden. 
5Abweichend von § 8 Abs. 1 Satz 5 kann der Zeitzuschlag auf Wunsch 
des Beschäftigten auch in Freizeit gewährt werden. 6Samstage, Sonntage 
und Feiertage bleiben bei der Ermittlung der Ankündigungsfrist unberück-
sichtigt. 

 
§ 7.1 

Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 

(1) 1Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten 
ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeits-
leistung überwiegt. 

(2) 1Abweichend von den  §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann im Rahmen des 
§ 7 ArbZG die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über 
acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn mindestens die acht Stun-
den überschreitende Zeit im Rahmen von Bereitschaftsdienst geleistet 
wird, und zwar wie folgt:  

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufe I bis zu insgesamt maximal 16 
Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert 
diesen Zeitraum nicht,  

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen II und III bis zu insgesamt ma-
ximal 13 Stunden täglich; die gesetzlich vorgeschriebene Pause ver-
längert diesen Zeitraum nicht.  

(3) 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen,  

a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  

b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und 

c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Ge-
sundheitsschutzes 

 aufgrund einer Betriebs-/Dienstvereinbarung von den Regelungen des Ar-
beitszeitgesetzes abgewichen werden. 2(frei aus redaktionellen Gründen.) 
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3Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Abs. 2 ArbZG kann die tägliche Ar-
beitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus ver-
längert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem 
Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 4Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit aus-
schließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen. 

 (4) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 kann die tägli-
che Arbeitszeit gemäß § 7 Abs. 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert wer-
den, wobei  

a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufe I eine wöchentliche Arbeitszeit 
von bis zu maximal durchschnittlich 58 Stunden,  

b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen II und III eine wöchentliche Ar-
beitszeit von bis zu maximal durchschnittlich 54 Stunden 

 zulässig ist.  

 (5) 1Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 4 gilt § 6 Abs. 2 
Satz 1. 

 (6) 1frei aus redaktionellen Gründen  

 (7) 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart 
haben, verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in 
den Absätzen 2 bis 4 in demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser 
Beschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit der Vollbeschäftigten. 2Mit 
Zustimmung der/des Beschäftigten oder aufgrund von dringenden dienstli-
chen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden. 

 (8) 1Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsge-
mäß lediglich in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeits-
leistung innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit 
von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten werden (§ 7 ArbZG). 

 (9) 1§ 6 Abs. 4 bleibt im Übrigen unberührt.  
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§ 8 

Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

(1)  Die/Der Beschäftigte erhält neben dem Entgelt für die tatsächliche  Ar-
beitsleistung Zeitzuschläge. 2Bei Überstunden richtet sich das Entgelt 
für die tatsächliche Arbeitsleitung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und 
der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 4. 3Die Zeitzu-
schläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftigten – je Stunde,   

a) für Überstunden 

 in den Entgeltgruppen 1 bis 9  30 % 

 in den Entgeltgruppen 10 bis 15  15 % 

 des auf eine Stunde entfallenden Anteils nach der jeweiligen Ent-
geltgruppe und der individuellen Stufe, höchstens jedoch nach der 
Stufe 3;  die Zeitzuschläge betragen – auch bei Teilzeitbeschäftig-
ten – je Stunde,  

b) für Nachtarbeit 15 v.H. des auf eine Stunde entfallenden Anteils 
des Tabellenentgelts der Stufe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 

c) für Sonntagsarbeit  25 % 

d) bei Feiertagsarbeit ohne Freizeitausgleich 135 % 

 bei Feiertagsarbeit mit Freizeitausgleich 35 % 

 (Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewie-
sen und bezeichnet werden. Falls kein Freizeitausgleich gewährt 
wird, werden als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des 
auf den Feiertag entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 % 
gezahlt.) 

e) für Arbeit am 24. Dezember und 

 am 31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 % 

f) für Beschäftigte nach § 38 Abs. 4 Satz 1 (vormals Angestellte) in 
Krankenhäusern 

 für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr 0,64Euro/Std. 

 bzw. 

 für Beschäftigte nach § 38 Abs.4 Satz 2 (vormals Arbeiter/-innen) 

 für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr, soweit diese nicht im 
Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt 20 % 

 
 des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgeltes der Stu-

fe 3 der jeweiligen Entgeltgruppe. 4Beim Zusammentreffen von Zeitzu-
schlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur der höchste Zeitzu-
schlag gezahlt. 5Auf Wunsch der/ des Beschäftigten können, soweit ein 
Arbeitszeitkonto (§ 10) eingerichtet ist und die betrieblichen Verhältnisse 
es zulassen, die nach Satz 3 zu zahlenden Zeitzuschläge entsprechend 
dem jeweiligen Vomhundertsatz einer Stunde in Zeit umgewandelt und 
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ausgeglichen werden. 6Dies gilt entsprechend für Überstunden als sol-
che.  

 

(2) 1Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind (Mehrarbeit) und die 
aus betrieblichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Abs. 2 Satz 1 
oder 2 festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhält 
die/der Beschäftigte je Std. 100 v.H. des auf eine Std. entfallenden An-
teils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und -stufe. 2Mit 
dem Begriff „Arbeitsstunden“ sind nicht die Stunden gemeint, die im 
Rahmen von Gleitzeitregelungen im Sinne  des § 6 anfallen, es sei 
denn, sie sind angeordnet worden.  

(3)    1Für die Rufbereitschaft wird eine tägliche Pauschale je Entgeltgruppe 
bezahlt. 2Sie beträgt für die Tage Montag bis Freitag das Zweifache, für 
Samstag, Sonntag sowie für Feiertage das Vierfache des tariflichen 
Stundenentgelts nach Maßgabe der Entgelttabelle. 3Maßgebend für die 
Bemessung der Pauschale nach Satz 2 ist der Tag, an dem die Rufbe-
reitschaft beginnt. 4Für die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft 
außerhalb des Aufenthaltsortes im Sinne des § 7 Abs. 4 wird die Zeit je-
der einzelnen Inanspruchnahme einschließlich der hierfür erforderlichen 
Wegezeiten jeweils auf eine volle Stunde gerundet und mit dem Entgelt 
für Überstunden sowie mit etwaigen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 be-
zahlt. 5Wird die Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereitschaft am Auf-
enthaltsort im Sinne des § 7 Abs. 4 telefonisch (z. B. in Form einer Aus-
kunft) oder mittels technischer Einrichtungen erbracht, wird abweichend 
von Satz 4 die Summe dieser Arbeitsleistungen auf die nächste volle 
Stunde gerundet und mit dem Entgelt für Überstunden sowie mit etwai-
gen Zeitzuschlägen nach Absatz 1 bezahlt. 6Absatz 1 Satz 4 gilt ent-
sprechend, soweit die Buchung auf das Arbeitszeitkonto nach § 10 Abs. 
3 Satz 2 zulässig ist. 7Satz 1 gilt nicht im Falle einer stundenweisen 
Rufbereitschaft. 8Eine Rufbereitschaft im Sinne von Satz 7 liegt bei ei-
ner ununterbrochenen Rufbereitschaft von weniger als zwölf Stunden 
vor. 9In diesem Fall wird abweichend von den Sätzen 2 und 3 für jede 
Stunde der Rufbereitschaft 12,5 v.H. des tariflichen Stundenentgelts 
nach Maßgabe der Entgelttabelle gezahlt. 10Zur Ermittlung der Tage ei-
ner Rufbereitschaft, für die eine Pauschale gezahlt wird, ist auf den Tag 
des Beginns der Rufbereitschaft abzustellen.  

(4) nicht besetzt 

(5) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine 
Wechselschichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht 
ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzu-
lage von 0,63 Euro pro Stunde.  

(6) 1Beschäftigte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzu-
lage von 40 Euro monatlich. 2Beschäftigte, die nicht ständig Schichtar-
beit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde. 
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§ 8.1 
Bereitschaftsdienstentgelt 

(1) 1Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird nach dem Maß der während 
des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich anfallenden 
Arbeitsleistungen die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der ge-
leisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:  
 
Stufe  Arbeitsleistung innerhalb des Bewertung als 
 Bereitschaftsdienstes  Arbeitszeit 
 
  I bis zu 25 v.H.    60 v.H. 
  II mehr als 25 bis 40 v.H.  75 v.H. 
  III mehr als 40 bis 49 v.H.  90 v.H. 

(2) 1Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt 
durch die Betriebsparteien. 

(3) frei aus redaktionellen Gründen 

(4) 1Das Entgelt für die nach Absatz 1 zum Zwecke der Entgeltberechnung 
als Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach der 
Anlage C. 2Die Beträge der Anlage C verändern sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die jewei-
lige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 

(5) 1Die Beschäftigten erhalten zusätzlich zu dem Entgelt nach Absatz 4 für 
jede nach Absatz 1 als Arbeitszeit gewertete Stunde, die an einem Feier-
tag geleistet worden ist, einen Zeitzuschlag in Höhe von 25 v.H. des Stun-
denentgelts ihrer jeweiligen Entgeltgruppe nach der Anlage C. 2Im übrigen 
werden für die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten 
Arbeit und für die Zeit der Rufbereitschaft Zeitzuschläge nach § 8 nicht 
gezahlt. 

(6) 1Den Beschäftigten wird das Bereitschaftsdienstentgelt ausgezahlt (§ 24 
Abs. 1 Satz 3), es sei denn, dass ein Freizeitausgleich zur Einhaltung der 
Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes erforderlich ist oder eine entspre-
chende Regelung in einer Betriebs- oder einvernehmlichen Dienstverein-
barung getroffen wird oder die/der Beschäftigte dem Freizeitausgleich zu-
stimmt.  2In diesem Fall wird nach Absatz 7 verfahren.   

(7) 1Unter den Voraussetzungen des Absatz 6 kann anstelle der Auszahlung 
des Entgelts nach Absatz 4 für die nach Absatz 1 gewertete Arbeitszeit 
diese bis zum Ende des dritten Kalendermonats auch durch entsprechen-
de Freizeit abgegolten werden (Freizeitausgleich).   
 
2Die Möglichkeit zum Freizeitausgleich nach Satz 1 umfasst auch die dem 
Zeitzuschlag nach Absatz 5  1 : 1 entsprechende Arbeitszeit. 3Für die Zeit 
des Freizeitausgleichs werden das Entgelt (§ 15) und die in Monatsbeträ-
gen festgelegten Zulagen fortgezahlt. 4Nach Ablauf der drei Monate wird 
das Bereitschaftsdienstentgelt am Zahltag des folgenden Kalendermonats 
fällig. 
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(8) 1Das Bereitschaftsdienstentgelt nach den Absätzen 1, 4 und 5 kann im 
Falle einer Faktorisierung nach § 10 Abs. 3 in Freizeit abgegolten werden. 
2Dabei entspricht eine Stunde Bereitschaftsdienst 
 
a) nach Absatz 1  
 
                 aa)   in der Stufe I  37 Minuten,  
                 bb)   in der Stufe II  46 Minuten und 
                 cc)    in der Stufe III  55 Minuten, 
 
b)              frei aus redaktionellen Gründen   
 
c)              bei Feiertagsarbeit nach Absatz 4  
                 jeweils zuzüglich  15 Minuten. 
 
 

§ 8.2 
Sonderkündigungsrecht der  

Bereitschaftsdienst- und Rufbereitschaftsregelung 

1Die §§ 7.1 und 8.1 können mit einer Frist von drei Monaten gekündigt wer-
den, wenn infolge einer Änderung des Arbeitszeitgesetzes sich materiellrecht-
liche Auswirkungen ergeben oder weitere Regelungsmöglichkeiten für die Ta-
rifvertragsparteien eröffnet werden. 2Rein formelle Änderungen berechtigen 
nicht zu einer Ausübung des Sonderkündigungsrechts. 
 

 
 

§ 9 
Bereitschaftszeiten 

(1) 1Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die/der Beschäftigte 
am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle 
zur Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, 
ggf. auch auf Anordnung, aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne 
Arbeitsleistung überwiegen und keine Bereitschaftsdienste i.S. v. § 8.1 
sind. 2Für Beschäftigte in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht uner-
heblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende Regelun-
gen: 

a) 3Bereitschaftszeiten werden zur Hälfte als tarifliche Arbeitszeit 
gewertet (faktorisiert). 

b) 4Sie werden innerhalb von Beginn und Ende der regelmäßigen 
täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen. 

c)     5Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der 
Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Abs. 1 nicht über-
schreiten. 
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d) 6Die Summe aus Vollarbeitszeit- und Bereitschaftszeiten darf 
durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht überschreiten. 

7Ferner ist Voraussetzung, dass eine nicht nur vorübergehende ange-
legte Organisationsmaßnahme besteht, bei der regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten anfallen. 

(2) 1Die Anwendung des Absatzes 1 bedarf der betrieblichen Mitbestim-
mung entsprechend der jeweils geltenden kirchlichen Mitarbeitervertre-
tungsgesetze oder des Betriebsverfassungsgesetzes. 2Im Geltungsbe-
reich des Betriebsverfassungsgesetzes unterliegt die Anwendung dieser 
Vorschrift der Mitbestimmung im Sinne des § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG. 

(3) 1§ 9 gilt nicht für Wechselschicht- und Schichtarbeit. 

 
 

§ 10 
Arbeitszeitkonto 

(1) 1Durch Betriebs-/Dienstvereinbarung kann ein Arbeitszeitkonto einge-
richtet werden. 2Soweit ein Arbeitszeitkorridor (§ 6 Abs. 6) oder eine 
Rahmenzeit (§ 6 Abs. 7) vereinbart wird, ist ein Arbeitszeitkonto einzu-
richten.  

(2) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung wird festgelegt, ob das Arbeitszeit-
konto im ganzen Betrieb oder Teilen davon eingerichtet wird. 2Alle Be-
schäftigten der Betriebsteile, für die ein Arbeitszeitkonto eingerichtet 
wird, werden von den Regelungen des Arbeitszeitkontos erfasst. 

(3) 1Auf das Arbeitszeitkonto können Zeiten, die bei Anwendung des nach § 
6 Abs. 2 festgelegten Zeitraums als Zeitguthaben oder als Zeitschuld 
bestehen bleiben, nicht durch Freizeit ausgeglichene Zeiten nach § 8 
Abs. 1 Satz 6 und Abs. 2 sowie in Zeit umgewandelte Zuschläge nach 
§ 8 Abs. 1 Satz 5 gebucht werden. 2Weitere Kontingente (z.B. Rufbe-
reitschafts-/ Bereitschaftsdienstentgelte) können durch Betriebs-
/Dienstvereinbarung zur Buchung freigegeben werden. 3Die/Der Be-
schäftigte entscheidet für einen in der Betriebs-/ Dienstvereinbarung 
festgelegten Zeitraum, welche der in Satz 1 genannten Zeiten auf das 
Arbeitszeitkonto gebucht werden. 

(4) 1Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest 
nachgewiesenen Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom 
Arbeitszeitkonto (Zeiten nach Absatz 3 Satz 1 und 2) tritt eine Minde-
rung des Zeitguthabens nicht ein. 

(5) 1In der Betriebs-/Dienstvereinbarung sind insbesondere folgende Rege-
lungen zu treffen: 

a) die höchstmögliche Zeitschuld (bis zu 40 Stunden) und das 
höchstzulässige Zeitguthaben (bis zu einem Vielfachen von 40 
Stunden), die innerhalb eines bestimmten Zeitraums anfallen dür-
fen; 
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b) nach dem Umfang des beantragten Freizeitausgleichs gestaffelte 
Fristen für das Abbuchen von Zeitguthaben oder für den Abbau 
von Zeitschulden durch die/den Beschäftigten; 

c) die Berechtigung, das Abbuchen von Zeitguthaben zu bestimmten 
Zeiten (z.B. an so genannten Brückentagen) vorzusehen; 

d) die Folgen, wenn der Arbeitgeber einen bereits genehmigten Frei-
zeitausgleich kurzfristig widerruft.  

(6) 1Der Arbeitgeber kann mit der/dem Beschäftigten die Einrichtung eines 
Langzeitkontos vereinbaren. 2In diesem Fall ist der Betriebsrat oder die 
Mitarbeitervertretung zu beteiligen und - bei Insolvenzfähigkeit des Ar-
beitgebers - eine Regelung zur Insolvenzsicherung zu treffen. 

 
 
 

§ 11 
Teilzeitbeschäftigung 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich fest-
gelegte Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie 

a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder 

b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen An-
gehörigen 

 tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. 
betriebliche Belange nicht entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäfti-
gung nach Satz 1 ist auf Antrag bis zu fünf Jahre zu befristen. 3Sie 
kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate 
vor Ablauf der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei 
der Gestaltung der Arbeitszeit hat der Arbeitgeber im Rahmen der 
dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen per-
sönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung 
zu tragen. 

(2) 1Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine 
Teilzeitbeschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber 
verlangen, dass er mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung 
mit dem Ziel erörtert, zu einer entsprechenden Vereinbarung zu gelan-
gen. 

(3) 1Ist mit früher Vollbeschäftigten auf ihren Wunsch eine nicht befristete 
Teilzeitbeschäftigung vereinbart worden, sollen sie bei späterer Beset-
zung eines Vollzeitarbeitsplatzes bei gleicher Eignung im Rahmen der 
dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten bevorzugt berücksichtigt 
werden. 
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Abschnitt III 
 

Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen 
 
 
 

§ 12 
Eingruppierung 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.] 
 
 
  

§ 13 
Eingruppierung in besonderen Fällen 

 
[Derzeit nicht belegt, wird im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt.] 
 
 
 

§ 14 
Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit 

(1) 1Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit über-
tragen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Ein-
gruppierung entspricht, und hat sie/er diese mindestens einen Monat 
ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine persönliche Zu-
lage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 

(2) 1Durch Tarifvertrag wird im Rahmen eines Kataloges, der die hierfür in 
Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Vorausset-
zung für die Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn 
die vorübergehend übertragene Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage 
angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten Tag der Vertre-
tung in Anspruch genommen worden ist.  

(3) 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte, die in eine der 
Entgeltgruppen 9 bis 14 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag 
zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Beschäftigte/n bei dauer-
hafter Übertragung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 2Für 
Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, 
beträgt die Zulage 4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des 
Beschäftigten. 

 
 

§ 15 
Tabellenentgelt 

 
(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe 

bestimmt sich nach der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und 
nach der für sie/ihn geltenden Stufe. 
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(2) 1Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Anlage A.  

(3) 1Beschäftigte mit einer anerkannten Fachweiterbildung (mindestens 600 
Stunden) erhalten auf schriftlichen Antrag mit Nachweis des erfolgrei-
chen Abschlusses der Qualifikation und bei entsprechender Tätigkeit ei-
ne Zulage von 100,-- Euro monatlich. 

(4) 1Beschäftigte mit einer nachstehend angeführten anerkannten Zusatz-
qualifikation (mindestens 200 Stunden) erhalten auf schriftlichen Antrag 
mit Nachweis des erfolgreichen Abschlusses der Qualifikation und bei 
entsprechend übertragener Tätigkeit eine Zulage von 35,-- Euro monat-
lich. 2Als anerkannte Zusatzqualifikationen unter diesen Voraussetzun-
gen gelten abschließend: 

• Bobath 

• Manuelle Lymphdrainage 

• Manuelle Therapie 

• PNF 

• Vojta 

• Stroke Nurses 

• Prophylaxeassistenz 

• Fallmanager 

• IMC 

• Breast Care Nurse 

• Pain Nurse 

• Wundexperten 

• ERNA/ZNA 

• Kinästhetiktrainer 

• AFQ 

3Die Zulagen nach Absatz 3 und Absatz 4 werden ab 01. März 2012 
maximal bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltordnung gewährt. 
4Bei Vorliegen mehrerer Ansprüche im Sinne von Absatz 3 und Absatz 4 
besteht Anspruch auf eine Zulage, wobei die höchste Zulage gewährt 
wird. 

(5) 1Beschäftigte, denen die Leitung einer Station übertragen worden ist, 
erhalten für die Dauer der Übertragung der Stationsleitung eine Funkti-
onszulage in Höhe von monatlich 60,-- Euro, soweit diesen Beschäftig-
ten im gleichen Zeitraum keine anderweitige höhere Funktionszulage für 
die Leitung gezahlt wird oder die Voraussetzungen nach Satz 3 vorlie-
gen. 2§ 24 Absatz 2 findet Anwendung. 3Satz 1 findet keine Anwendung 
für Beschäftigte, denen die Leitung einer Station übertragen worden ist 
und mit denen eine höhere als die tariflich zustehende Eingruppierung 
(Entgeltgruppe) arbeitsvertraglich vereinbart ist bzw. denen Entgelt nach 
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einer höheren Stufe, als der tariflich zustehenden, gezahlt wird; bei die-
sen Beschäftigten ist die Funktionszulage auf die höhere Eingruppierung 
bzw. Stufenzuweisung anzurechnen. 4Praxisanleitungen im Sinne des 
Krankenpflegegesetzes erhalten nach Übertragung dieser Tätigkeit eine 
Zulage von 35,-- Euro monatlich. 

(6) 1Im Rahmen von tarifvertraglichen Regelungen können für an- und un-
gelernte Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedroh-
ten Bereichen in den Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der 
Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten Untergrenze vorgenommen 
werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des Ent-
gelts der Entgeltgruppe 1 liegen.  

(7) 1Beschäftigte, die unter die Anlage 1b zur Vergütungsordnung MTV An-
gestellte fallen und in den Bereichen OP und Anästhesie beschäftigt 
sind, haben Anspruch auf Zahlung der Zulage gem. Anlage 1b , Proto-
kollerklärung Nr.1 (1a) zum MTV – Angestellte. 2Die Regelung ist befris-
tet bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung. 

Protokollerklärung zu Absatz 3 und Absatz 4: 

Als anerkannte Fachweiterbildung werden diejenigen Weiterbildungen im Sin-
ne dieser Absätze verstanden, die auf einer staatlichen Anerkennung oder 
Anerkennung gemäß DKG-Richtlinie oder vom Arbeitgeber anerkannte Fach-
weiterbildung sowie einer Anerkennung von großen Fachgesellschaften beru-
hen und sich auf die Bereiche Gesundheits- und Krankenpflege, medizinisch-
technische Assistenzberufe, Therapie oder Zahnmedizin beziehen. 
 
 
 

§ 16 
Stufen der Entgelttabelle 

(1) 1Die Entgeltgruppen 9 bis 15 umfassen fünf Stufen und die Entgeltgrup-
pen 2 bis 8 sechs Stufen. 2Die Abweichungen von Satz 1 sind im An-
hang zu § 16 geregelt.  

(2) 1Bei Einstellung werden die Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern 
keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftig-
te über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem Jahr, 
erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt die/der Beschäftigte über 
eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren,  
erfolgt bei Einstellung in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 
3Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur De-
ckung des Personalbedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit 
ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, wenn die-
se Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist.   

(2a)  1Wechseln Beschäftigte zwischen Arbeitgebern, die vom Geltungsbe-
reich dieses Tarifvertrages erfasst werden, können die in dem vorher-
gehenden Arbeitsverhältnis erworbenen Stufen bei der Stufenzuord-
nung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; gleiches gilt, soweit 
beim vorherigen Arbeitgeber ein dem TV-VKKH vergleichbarer Tarifver-
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trag angewandt wurde; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 2Eine erwor-
bene Stufe  im Sinne des § 16 Abs. 2a kann auch eine individuelle End-
stufe sein.  

(3) 1Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe - von Stufe 3 an in 
Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Abs. 2 - nach folgenden 
Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgelt-
gruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit): 

- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 

- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 

- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 

- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und  

- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5 bei den Entgeltgruppen 2 bis 8. 

2Die Abweichungen von Satz 1 sind im Anhang zu § 16 geregelt.  

(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwin-
gend in der Stufe 2 (Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird 
nach vier Jahren in der vorangegangenen Stufe erreicht; § 17 Abs. 2 
bleibt unberührt. 

 
 
Protokollerklärung zu Absatz 2: 

Ein Berufspraktikum nach dem künftigen Tarifvertrag für Praktikantin-
nen/Praktikanten des Verbandes Kirchlicher Krankenhausdienstgeber Ham-
burg gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger Berufserfahrung. 
 
 

§ 17 
Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

(1) 1Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die 
nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 

(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durch-
schnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 
bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem 
Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der 
Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der 
Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Vorausset-
zungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Bei Leistungsminderun-
gen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit 
gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter 
Weise zu berücksichtigen. 5Für die Beratung von schriftlich begründeten 
Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 
bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 6Die Mitglieder der 
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betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und von 
der Mitarbeitervertretung/dem Betriebsrat benannt; sie müssen dem Be-
trieb/der Dienststelle angehören. 7Der Arbeitgeber entscheidet auf Vor-
schlag der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Be-
schwerde abgeholfen werden soll. 8Die Mitwirkung der Kommission er-
fasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzuord-
nung. 9Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der 
leistungsbezogene Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander 
und dienen unterschiedlichen Zielen. 10Leistungsbezogene Stufenauf-
stiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung. 

(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Abs. 3  
Satz 1 stehen gleich: 

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 

c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs,  

d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem 
Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse an-
erkannt hat,  

e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Mo-
nat im Kalenderjahr,  

f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tä-
tigkeit. 

 

 2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, 
die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu fünf Jahren 
sind unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 
3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von 
mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor 
der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als 
bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Ar-
beitsaufnahme.  
4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten be-
schäftigt waren, werden voll angerechnet.  

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäf-
tigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges 
Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem 
Tabellenentgelt nach Satz 1 ab 1. März 2012 weniger als 51,75 Euro 
(ab 01. Januar 2013  52,47 Euro, ab 01. August 2013  53,20 Euro) in 
den Entgeltgruppen 1 bis 8 bzw. weniger als 82,80 Euro (ab 01. Januar 
2013  83,96 Euro, ab 01. August 2013  85,14 Euro) in den Entgeltgrup-
pen 9 bis 15, so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden 
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages einen Garantiebetrag 
von monatlich 51,75 (ab 01. Januar 2013  52,47, ab 01. August 2013  
53,20) Euro (Entgeltgruppen 1 bis 8) bzw. 82,80 (ab 01. Januar 2013  
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83,96, ab 01. August 2013  85,14) Euro (Entgeltgruppen 9 bis 15)3Wird 
die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber 
liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede 
dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 
gilt mit der Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das 
Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die die/der Be-
schäftigte höhergruppiert wird.4Die Stufenlaufzeit in der höheren Ent-
geltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 5Bei einer Ein-
gruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der 
in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 6Die/Der 
Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung 
wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder 
Satz 2 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe und ggf. ein-
schließlich des Garantiebetrages. 7Die Garantiebeträge nehmen an all-
gemeinen Entgeltanpassungen teil. 

 (5) 1Soweit es zur regionalen Differenzierung, zur Deckung des Personal-
bedarfs oder zur Bindung von qualifizierten Fachkräften erforderlich ist, 
kann Beschäftigten im Einzelfall, abweichend von dem sich aus der 
nach § 16 einschließlich des Anhangs zu § 16 und § 17 Absatz 4 erge-
benden Stufe ihrer jeweiligen Entgeltgruppe zustehenden Entgelt, ein 
um bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg ge-
währt werden. 2Haben Beschäftigte bereits die Endstufe ihrer jeweiligen 
Entgeltgruppe erreicht, kann ihnen unter den Voraussetzungen des Sat-
zes 1 ein bis zu 20 v.H. der Stufe 2 ihrer jeweiligen Entgeltgruppe höhe-
res Entgelt gezahlt werden. 3Im Übrigen bleibt § 17 TV-VKKH unberührt. 
 
Protokollerklärung zu § 17 Abs. 4, Satz 3: 

 
Satz 3 gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TV-
VKKH (Entgeltordnung) nicht für Beschäftigte im Sinne des § 38 Abs 4, 
Satz 1, wenn sie von der EG 3 in die EG 5 oder von der EG 6 in die EG 
8 höhergruppiert werden.  

 
 

§ 18 
Leistungsentgelt 

 
1Die Tarifvertragsparteien werden Verhandlungen zu leistungsbezoge-
nen Vergütungsbestandteilen im Jahr 2015 aufnehmen. 

 
 

§ 19 
Frei aus redaktionellen Gründen 
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§ 20 

Jahressonderzahlung 
 
(1) 1Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben 

Anspruch auf eine Jahressonderzahlung.  
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten  
 

  in den Entgeltgruppen 1 bis 8  90 v.H., 

  in den Entgeltgruppen 9 bis 12 80 v.H. und  

  in den Entgeltgruppen 13 bis 15 60 v.H. 
 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und 
September durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberück-
sichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit 
gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Über-
stunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungsprämien sowie 
Ertrags- und Erfolgsprämien. 2Beschäftigte der Entgeltgruppen 9a bis 
9d, erhalten eine Jahressonderzahlung in der Höhe von 90 v.H. 3Diese 
Regelung ist befristet bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung. 
4Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. 
September. 5Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. 
September begonnen hat, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraums 
der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 6In den Fällen, 
in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemes-
sungszeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung aus-
geübt wird, bemisst sich die Jahressonderzahlung nach dem Beschäfti-
gungsumfang am Tag vor dem Beginn der Elternzeit. 7Bei der Berech-
nung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die 
gezahlten Entgelte der drei Monate addiert und durch drei geteilt; dies 
gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 8Ist im Be-
messungszeitraum nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, 
werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl 
der Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 
9Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden ist, bleiben 
hierbei unberücksichtigt. 10Besteht während des Bemessungszeitraums 
an weniger als 30 Kalendertagen Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Ka-
lendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt be-
stand, maßgeblich.  

 
(3) frei aus redaktionellen Gründen 
 
(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölf-

tel für jeden Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf 
Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminde-
rung unterbleibt für Kalendermonate,  

 
1. für die Beschäftigte kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 
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a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie 
diesen vor dem 1. Dezember beendet und die Beschäftigung 
unverzüglich wieder aufgenommen haben, 

 
b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 2 und § 6 

Abs. 1 MuSchG,  
 
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjah-
res, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat; 

 
d) Inanspruchnahme von Pflegezeit nach dem Pflegezeitge-

setz, 
 
2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder 

nur wegen der Höhe des zustehenden Krankengelds ein Kran-
kengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 

 
(5)  1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November 

ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden.  
 

(6)  frei aus redaktionellen Gründen  
 

(7)  1Beschäftigte erhalten die Jahressonderzahlung auch dann, wenn ihr 
Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet. 2Bei Beschäftigten, deren 
Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember geendet hat, tritt an die Stelle 
des Bemessungszeitraums nach § 20 Absatz 2 der letzte volle Kalen-
dermonat des Arbeitsverhältnisses mit der Maßgabe, dass Bemes-
sungsgrundlage für die Jahressonderzahlung nur das Tabellenentgelt 
und die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen sind.  
 

 
§ 21 

Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

(1) 1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Abs. 3 Satz 1, § 22 Abs. 
1, § 26, § 27 und § 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen 
in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die 
nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile werden als 
Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die Entgelt-
fortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Be-
rechnungszeitraum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätz-
lich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme 
der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leis-
tungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen 
nach § 23 Abs. 2 und 3. 

(2) 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach 
Absatz 1 Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an allen Kalendertagen 
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das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger 
als drei Kalendermonate bestanden, sind die vollen Kalendermonate, in 
denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Än-
derungen der individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeit-
änderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt.  

(3) 1Der Tagesdurchschnitt nach Absatz 1 Satz 2 beträgt bei einer durch-
schnittlichen Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit auf 
fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbe-
standteile, die für den Berechnungszeitraum zugestanden haben. 
2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berech-
nungszeitraums. 3Bei einer abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist 
der Tagesdurchschnitt entsprechend Absatz 1 Satz 1 und 2 zu ermitteln. 
4Sofern während des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbe-
stände vorlagen, bleiben die in diesem Zusammenhang auf Basis der 
Tagesdurchschnitte zustehenden gezahlten  Beträge bei der Ermittlung 
des Durchschnitts nach Absatz 1 Satz 2 unberücksichtigt.  

(4) 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltan-
passung ein, ist die/der Beschäftigte so zu stellen, als sei die Entgeltan-
passung bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 

 
 

§ 22 
Entgelt im Krankheitsfall 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der 
Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten 
sie bis zur Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Ein Ver-
schulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 3Bei erneuter Arbeitsunfähig-
keit infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 4Als unverschuldete 
Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsver-
hinderung in Folge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und 
Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG (Entgeltfortzahlungsgesetz).  

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten 
für die Zeit, für die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche 
Leistungen gezahlt werden, einen Krankengeldzuschuss in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Barleistungen des So-
zialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21 (mit Aus-
nahme der Leistungen nach § 23 Abs. 1); bei freiwillig in der gesetzli-
chen Krankenversicherung versicherten Beschäftigten  ist dabei deren 
Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich Arbeitge-
berzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte,  die nicht der Versi-
cherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen 
und bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert 
sind, ist bei der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Kranken-
geldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teilzeitbeschäftig-
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ten ist das nach Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend  
§ 24 Abs. 2 zeitanteilig umzurechnen. 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 
Abs. 3) 

 von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und 

 von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche  

 seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit ge-
zahlt. 2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die 
Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfä-
higkeit vollendet wird.  

(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhält-
nisses hinaus gezahlt; § 8 EFZG bleibt unberührt. 2Krankengeld-
zuschuss wird zudem nicht über den Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem 
an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare Leistung auf Grund 
eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus ei-
ner zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer 
sonstigen Versorgungseinrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln 
der Beschäftigten finanziert ist. 3Innerhalb eines Kalenderjahres kann 
das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt längstens 
bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen wer-
den; bei jeder neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der 
sich aus Absatz 1 ergebende Anspruch. 4Überzahlter Krankengeldzu-
schuss und sonstige Überzahlungen gelten als Vorschuss auf die in 
demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; die Ansprü-
che der Beschäftigten gehen insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der 
Arbeitgeber kann von der Rückforderung des Teils des überzahlten Be-
trags, der nicht durch die für den Zeitraum der Überzahlung zustehen-
den Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, 
es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung 
des Rentenbescheids schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

(5)    1Kann die/der Beschäftigte aufgrund gesetzlicher Vorschriften von einem 
Dritten Schadensersatz wegen des Verdienstausfalls beanspruchen, der 
ihr/ihm durch die Arbeitsunfähigkeit entstanden ist, geht dieser An-
spruch insoweit auf den Arbeitgeber über, als dieser der/dem Beschäf-
tigten Krankenbezüge und sonstige Bezüge gezahlt, und darauf entfal-
lende, vom Arbeitgeber zu tragende Sozialversicherungsbeiträge und zu 
Einrichtungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung 
abgeführt hat. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber unverzüglich 
die zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruches erforderlichen 
Angaben zu machen. 3Der Forderungsübergang nach Satz 1 kann nicht 
zum Nachteil der/des Beschäftigten geltend gemacht werden. 4Der Ar-
beitgeber ist berechtig, die Zahlung der Krankenbezüge und sonstigen 
Bezüge zu verweigern, wenn die/der  Beschäftigte den Übergang eines 
Schadensersatzanspruches gegen einen Dritten auf den Arbeitgeber 
verhindert, es sei denn, dass die/der Beschäftigte die Verletzung dieser 
ihr/ihm obliegenden Verpflichtung nicht zu vertreten hat. 
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§ 23 
Besondere Zahlungen 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen 
Fassung haben Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich 
mindestens sechs Monate dauert, einen Anspruch auf vermögenswirk-
same Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame 
Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 Euro. 3Der Anspruch ent-
steht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte 
dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für 
die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres; die 
Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der Mitteilung beim 
Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für Kalen-
dermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgelt-
fortzahlung oder Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die 
Krankengeldzuschuss zusteht, ist die vermögenswirksame Leistung Teil 
des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame Leistung ist kein 
zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 

(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Beschäf-
tigungszeit (§ 34 Abs. 3) 

 von 25 Jahren in Höhe von   350,-- Euro, 

 von 40 Jahren in Höhe von   500,-- Euro. 
 2Teilzeitbeschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe.   

(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, 
wird der Ehegattin/dem Ehegatten oder der Lebenspartnerin/dem Le-
benspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder den Kin-
dern ein Sterbegeld gewährt. 2Als Sterbegeld wird für die restlichen Ta-
ge des Sterbemonats und - in einer Summe - für zwei weitere Monate 
das Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des 
Sterbegeldes an einen der Berechtigten bringt den Anspruch der Übri-
gen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; die Zahlung auf das 
Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 4Es können betrieblich abwei-
chende Regelungen getroffen werden. 

(4) 1Für die Erstattung von Reise- und Umzugskosten finden die für die Be-
amtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg geltenden 
Bestimmungen entsprechende Anwendung. 2Soweit Arbeitgeber nach 
eigenen Grundsätzen verfahren, sind diese abweichend von Satz 1 
maßgebend.  

 
 

§ 24 
Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Ent-
geltbestandteile ist der Kalendermonat, soweit tarifvertraglich nicht aus-
drücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letz-
ten Tag des Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein 
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von der/dem Beschäftigten benanntes Konto innerhalb eines Mitglied-
staats der Europäischen Union. 3Entgeltbestandteile, die nicht in Mo-
natsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt nach § 21 
sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung 
folgt, fällig. 4Fällt der Zahltag auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag 
oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende Werktag, fällt er auf ei-
nen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 

(2) 1Soweit tarifvertraglich nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, 
erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonsti-
gen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Ar-
beitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 

(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Ent-
geltbestandteile nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der 
Teil gezahlt, der auf den Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für ei-
nen Teil eines Kalendertags Anspruch auf Entgelt, wird für jede geleiste-
te dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in 
Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermitt-
lung des auf eine Stunde entfallenden Anteils sind die in Monatsbeträ-
gen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Abs. 1 und entsprechende Son-
derregelungen) zu teilen. 

(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents 
von mindestens 0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 
0,5 ist abzurunden. 2Zwischenrechnungen werden jeweils auf zwei De-
zimalstellen durchgeführt. 3Jeder Entgeltbestandteil ist einzeln zu run-
den. 

(5) 1Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalen-
dermonats, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(6) 1Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Ent-
geltbestandteile (z. B. Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauscha-
liert werden. 

(7) 1Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kos-
tengünstigere Überweisung in einen anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie 
die dadurch entstehenden zusätzlichen Überweisungskosten. 

  
 

§ 25 
Betriebliche Altersversorgung 

 
1Die Beschäftigten haben Anspruch auf eine betriebliche Alters- und Hinterblie-
benenversorgung nach Maßgabe bestehender gesetzlicher oder betrieblicher 
Regelungen bzw. evtl. ergänzender Tarifverträge.  
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Abschnitt IV 

 
Urlaub und Arbeitsbefreiung 

 
 

§ 26 
Erholungsurlaub 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsur-
laub unter Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchent-
lichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Ur-
laubsanspruch in jedem Kalenderjahr 29 Arbeitstage und nach dem 
vollendeten 55. Lebensjahr 30 Arbeitstage. 

 3Maßgebend für die Berechnung der Urlaubsdauer ist das Lebensjahr, 
das im Laufe des Kalenderjahres vollendet wird. 4Bei einer anderen Ver-
teilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche er-
höht oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 5Verbleibt 
bei der Berechnung des Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen 
halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen Urlaubstag aufgerun-
det; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben unbe-
rücksichtigt. 6Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr ge-
währt und kann auch in Teilen genommen werden. 7Der Urlaub soll 
grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Ur-
laubsteil von zwei Wochen Dauer angestrebt werden. 

(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
a) 1Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten 

drei Monaten des folgenden Kalenderjahres angetreten werden. 
2 Kann der Erholungsurlaub wegen Arbeitsunfähigkeit oder aus 
betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März ange-
treten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. 

b) 3Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, 
erhält die/der Beschäftigte als Erholungsurlaub für jeden vollen 
Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des Urlaubsanspruchs 
nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. 

c) 4Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Er-
holungsurlaubs einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für 
jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel. 

d) 5Das nach Absatz 1 Satz 1 fort zu zahlende Entgelt wird zu dem in 
§ 24 genannten Zeitpunkt gezahlt. 

 
Niederschriftserklärung zu § 26 Abs. 1:1Die Tarifparteien sind bei der 
Neuregelung übereinstimmend davon ausgegangen, dass für Beschäftig-
te, die das 55. Lebensjahr vollendet haben, ein entsprechend höherer Er-
holungsbedarf besteht. 2Deshalb ist für diese Beschäftigten ein zusätzli-
cher Urlaubstag gerechtfertigt. 
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§ 27 
Zusatzurlaub 

 

(1) 1Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Abs. 1 oder 
ständig Schichtarbeit nach § 7 Abs. 2 leisten und denen die Zulage 
nach § 8 Abs. 5 Satz 1 oder Abs. 6 Satz 1 zusteht, erhalten 

a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate   
und 

b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 

einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 

(2) 1Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. 
ständige Vertreter) erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 
Abs. 5 Satz 2 oder Abs. 6 Satz 2 zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub 
für 

a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend 
Wechselschichtarbeit geleistet haben und 

b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit 
geleistet haben. 

(3) nicht besetzt 

(3.1) 1Beschäftigte erhalten bei einer Leistung im Kalenderjahr von 
mindestens  
 

 150 Nachtarbeitsstunden 1 Arbeitstag 
 300 Nachtarbeitsstunden 2 Arbeitstage 
 450 Nachtarbeitsstunden 3 Arbeitstage 
 600 Nachtarbeitsstunden 4 Arbeitstage 
 
 Zusatzurlaub im Kalenderjahr. 2Nachtarbeitsstunden, die in Zeiträumen 

geleistet werden, für die Zusatzurlaub für Wechselschicht oder 
Schichtarbeit zusteht, bleiben unberücksichtigt. 3§ 27 Abs. 4 findet mit 
der Maßgabe Anwendung, dass Erholungsurlaub und Zusatzurlaub 
insgesamt im Kalenderjahr 35 Tage, bei Zusatzurlaub wegen 
Wechselschichtarbeit 36 Tage, nicht überschreiten. 4§ 27 Abs. 5 findet 
Anwendung. 5Der Anspruch auf Zusatzurlaub bemisst sich nach der 
abgeleisteten Schicht- oder Wechselschichtarbeit, bzw. den 
Nachtarbeitsstunden  und entsteht im laufenden Jahr, sobald die 
Voraussetzungen nach Absatz 1 und 3.1. erfüllt sind. 6Für die 
Feststellung, ob ständige Wechselschichtarbeit oder ständige 
Schichtarbeit vorliegt, ist eine Unterbrechung durch Arbeitsbefreiung, 
Freizeitausgleich, bezahlten Urlaub oder Arbeitsunfähigkeit in den 
Grenzen des § 22 unschädlich. 

(3.2) 1Bei Anwendung des Absatz 3.1 werden nur die im Rahmen der 
regelmäßigen Arbeitszeit (§ 6) in der Zeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr 
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dienstplanmäßig bzw. betriebsüblich geleisteten Nachtarbeitsstunden 
berücksichtigt. 

(3.3) 1Bei Teilzeitbeschäftigten ist die Zahl der nach Absatz 3.1 geforderten 
Nachtarbeitsstunden entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen Arbeitszeit zur 
regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter zu kürzen. 
2Ist die vereinbarte Arbeitszeit im Durchschnitt des Urlaubsjahres auf 
weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche verteilt, ist der 
Zusatzurlaub in entsprechender Anwendung des § 26 Abs. 1 Sätze 4 
und 5 zu ermitteln. 

(4) 1Zusatzurlaub nach diesem Tarifvertrag und sonstigen Bestimmungen 
mit Ausnahme von § 125 SGB IX wird nur bis zu insgesamt sechs 
Arbeitstagen im Kalenderjahr gewährt. 2Erholungsurlaub und 
Zusatzurlaub (Gesamturlaub) dürfen im Kalenderjahr zusammen 
35 Arbeitstage nicht überschreiten. 3Satz 2 ist für Zusatzurlaub nach 
den Absätzen 1 und 2 hierzu nicht anzuwenden. 4Bei Beschäftigten, die 
das 50. Lebensjahr vollendet haben, gilt abweichend von Satz 2 eine 
Höchstgrenze von 36 Arbeitstagen; § 26 Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 

 (5)    1Im Übrigen gilt § 26 mit Ausnahme von Abs. 2 Buchst. b entsprechend. 
 
 

§ 28 
Sonderurlaub 

 
1Beschäftigte können bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unter Verzicht 
auf die Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub erhalten. 
 
 

§ 29 
Arbeitsbefreiung 

 
(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des 

Entgelts nach § 21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit 
freigestellt werden, gelten nur die folgenden Anlässe:  

 
         a) Niederkunft der Ehefrau / Lebenspartnerin 

im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
oder in eheähnlicher Lebensgemeinschaft, 
 

1 Arbeitstag 

         b) Tod der Ehegattin / des Ehegatten, der Le-
benspartnerin / des Lebenspartners im Sin-
ne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder 
in eheähnlicher Lebensgemeinschaft, eines 
Kindes oder eines Elternteils, 
 

2 Arbeitstage 

         c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichen 
Grund an einen anderen Ort, 
 

1 Arbeitstag 
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         d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum, 
 
 

1 Arbeitstag 

         e) schwere Erkrankung, 
 

 

 aa) einer Angehörigen/eines Angehöri-
gen, soweit er in demselben Haushalt lebt, 
 

1 Arbeitstag im 
Kalenderjahr, 

 bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, wenn im laufenden 
Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 
SGB V besteht oder bestanden hat, 
 

 
bis zu  
1 Arbeitstagen 
im Kalenderjahr 

 cc) einer Betreuungsperson, wenn Be-
schäftigte deshalb die Betreuung ihres Kin-
des, das das 8. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat oder wegen körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung dauernd pfle-
gebedürftig ist, übernehmen muss. 
 

 
 
 
bis zu  
1 Arbeitstagen 
im Kalenderjahr. 

 2Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine 
andere Person zur Pflege oder Betreuung 
nicht sofort zur Verfügung steht und die Ärz-
tin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuch-
staben aa und bb die Notwendigkeit der An-
wesenheit der/des Beschäftigten zur vorläu-
figen Pflege bescheinigt.  
3Die Freistellung darf insgesamt 5 Arbeitsta-
ge im Kalenderjahr nicht überschreiten. 
 

 

         f) 1Ärztliche Behandlung von Beschäftigten, 
wenn diese während der Arbeitszeit erfolgen 
muss,  

erforderliche nach-
gewiesene Abwe-
senheitszeit ein-
schließlich erforder-
licher Wegezeiten. 

 

(2) 1Bei Erfüllung allgemeiner staatsbürgerlicher Pflichten nach deutschem 
Recht, soweit die Arbeitsbefreiung gesetzlich vorgeschrieben ist und 
soweit die Pflichten nicht außerhalb der Arbeitszeit, gegebenenfalls 
nach ihrer Verlegung, wahrgenommen werden können, besteht der 
Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts nach § 21 nur insoweit, als 
Beschäftigte nicht Ansprüche auf Ersatz des Entgelts geltend machen 
können. 2Das fortgezahlte Entgelt gilt in Höhe des Ersatzanspruchs als 
Vorschuss auf die Leistungen der Kostenträger. 3Die Beschäftigten 
haben den Ersatzanspruch geltend zu machen und die erhaltenen 
Beträge an den Arbeitgeber abzuführen. 

(3) 1Der Arbeitgeber kann in sonstigen dringenden Fällen Arbeitsbefreiung 
unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 bis zu drei Arbeitstagen ge-
währen. 2In begründeten Fällen kann bei Verzicht auf das Entgelt kurz-
fristige Arbeitsbefreiung gewährt werden, wenn die dienstlichen oder be-
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trieblichen Verhältnisse es gestatten. 3Zu den "begründeten Fällen" kön-
nen auch solche Anlässe gehören, für die nach Absatz 1 kein Anspruch 
auf Arbeitsbefreiung besteht (z. B. Umzug aus persönlichen Gründen). 

(4) 1Zur Teilnahme an Tagungen kann den gewählten Vertreterin-
nen/Vertretern der Bezirksvorstände, der Landesbezirksvorstände, der 
Landesfachbereichsvorstände, der Bundesfachbereichsvorstände, der 
Bundesfachgruppenvorstände sowie des Gewerkschaftsrates auf An-
fordern der Gewerkschaft Arbeitsbefreiung bis zu acht Werktagen im 
Jahr unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 erteilt werden, sofern 
nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen entgegenste-
hen. 2Gewerkschaftsmitglieder erhalten zur Teilnahme an gewerkschaft-
lichen Veranstaltungen unter den gleichen Voraussetzungen bis zu zwei 
Tagen Arbeitsbefreiung. 3Zur Teilnahme an Tarifverhandlungen mit dem 
Verband kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg kann auf Anfor-
dern der vertragsschließenden Gewerkschaft Arbeitsbefreiung unter 
Fortzahlung des Entgelts nach § 21 ohne zeitliche Begrenzung erteilt 
werden.   

(5) 1Zur Teilnahme an Sitzungen von Prüfungs- und von Berufsbildungs-
ausschüssen nach dem Berufsbildungsgesetz sowie für eine Tätigkeit in 
Organen von Sozialversicherungsträgern kann den Mitgliedern 
Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Entgelts nach § 21 gewährt 
werden, sofern nicht dringende dienstliche oder betriebliche Interessen 
entgegenstehen.  
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Abschnitt V 

 
Befristung und Beendigung 

 
 
 

§ 30 
Befristete Arbeitsverträge 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befris-
tungsgesetzes (TzBfG) sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die 
Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 2Für Beschäftigte, deren Tä-
tigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten 
unterlegen hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 5 geregelten Beson-
derheiten; dies gilt nicht für Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. 
HRG, das Gesetz für befristete Arbeitsverträge in der Wissenschaft 
(Wissenschaftszeitvertragsgesetz) oder gesetzliche Nachfolgeregelun-
gen unmittelbar oder entsprechend gelten. 

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind 
nur zulässig, wenn die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht 
übersteigt; weitergehende Regelungen im Sinne von § 23 TzBfG blei-
ben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach Satz 1 sind 
bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichti-
gen, wenn die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind.  

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel 
zwölf Monate nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens 
sechs Monate betragen. 2Vor Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Ar-
beitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder befristete Weiterbeschäf-
tigung möglich ist.  

(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ers-
ten sechs Wochen und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem 
Grund die ersten sechs Monate als Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit 
kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen zum Monats-
schluss gekündigt werden.  

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, 
wenn die Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf 
der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist in einem oder mehreren anei-
nandergereihten Arbeitsverhältnissen bei demselben Arbeitgeber 
 

bis zum Ende des sechsten Monats  zwei Wochen 

von insgesamt mehr als sechs Monaten vier Wochen, 
 von insgesamt mehr als einem Jahr  sechs Wochen 

 zum Schluss eines Kalendermonats, 
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 von insgesamt mehr als zwei Jahren  drei Monate, 
 von insgesamt mehr als drei Jahren  vier Monate 

 zum Schluss eines Kalendervierteljahrs. 

3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, 
dass das Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder 
veranlasst war. 4Die Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 5Bei 
mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen führen weitere ver-
einbarte Probezeiten nicht zu einer Verkürzung der Kündigungsfrist. 

(6) 1Die §§ 31, 32 bleiben von den Regelungen der Absätze 3 bis 5 unbe-
rührt. 

 
 
 

§ 31 
Führung auf Probe 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur 
Gesamtdauer von zwei Jahren vereinbart werden. 2Innerhalb dieser Ge-
samtdauer ist eine höchstens zweimalige Verlängerung des Arbeitsver-
trages zulässig. 3Die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unbe-
rührt. 

(2) 1Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als Führungspositionen auf Probe bezeichnet worden sind. 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann 
der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu der 
in Absatz 1 genannten Gesamtdauer übertragen werden. 2Der/Dem Be-
schäftigten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisherigen Ent-
geltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 Satz 1 
und 2 ergebenden Entgelt gewährt. 3Nach Fristablauf endet die Erpro-
bung. 4Bei Bewährung wird die Führungsfunktion auf Dauer übertragen; 
ansonsten erhält die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppie-
rung entsprechende Tätigkeit. 

 
 

§ 32 
Führung auf Zeit 

(1) 1Führungspositionen können als befristetes Arbeitsverhältnis bis zur 
Dauer von vier Jahren vereinbart werden. 2Folgende Verlängerungen 
des Arbeitsvertrages sind zulässig:  

a) in den Entgeltgruppen 10 bis 12 eine höchstens zweimalige Ver-
längerung bis zu einer Gesamtdauer von acht Jahren, 
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b) ab Entgeltgruppe 13 eine höchstens dreimalige Verlängerung bis 
zu einer Gesamtdauer von zwölf Jahren. 

 3Zeiten in einer Führungsposition nach Buchstabe a bei demselben Ar-
beitgeber können auf die Gesamtdauer nach Buchstabe b zur Hälfte 
angerechnet werden. 4Die allgemeinen Vorschriften über die Probezeit 
(§ 2 Abs. 4) und die beiderseitigen Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

(2) 1Führungspositionen sind die ab Entgeltgruppe 10 zugewiesenen Tätig-
keiten mit Weisungsbefugnis, die vor Übertragung vom Arbeitgeber 
ausdrücklich als Führungspositionen auf Zeit bezeichnet worden sind. 

(3) 1Besteht bereits ein Arbeitsverhältnis mit demselben Arbeitgeber, kann 
der/dem Beschäftigten vorübergehend eine Führungsposition bis zu den 
in Absatz 1 genannten Fristen übertragen werden. 2Der/Dem Beschäf-
tigten wird für die Dauer der Übertragung eine Zulage gewährt in Höhe 
des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten nach der bisherigen 
Entgeltgruppe und dem sich bei Höhergruppierung nach § 17 Abs. 4 
Satz 1 und 2 ergebenden Entgelt, zuzüglich eines Zuschlags von 75 
v.H. des Unterschiedsbetrags zwischen den Entgelten der Entgeltgrup-
pe, die der übertragenen Funktion entspricht, zur nächsthöheren Ent-
geltgruppe nach § 17 Abs. 4 Satz 1 und 2. 3 Nach Fristablauf erhält 
die/der Beschäftigte eine der bisherigen Eingruppierung entsprechende 
Tätigkeit; der Zuschlag entfällt. 

 
 
 

§ 33 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 

 
(1) 1Das Arbeitsverhältnis endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf,  

a) mit Ablauf des Monats, in dem die/der Beschäftigte das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen der  Regelaltersgrenze erreicht 
hat,  
 

b) jederzeit im gegenseitigen Einvernehmen (Auflösungsvertrag).  

(2) 1Das Arbeitsverhältnis endet ferner mit Ablauf des Monats, in dem der 
Bescheid eines Rentenversicherungsträgers (Rentenbescheid) zuge-
stellt wird, wonach die/der Beschäftigte voll oder teilweise erwerbsge-
mindert ist. 2Die/Der Beschäftigte hat den Arbeitgeber von der Zustel-
lung des Rentenbescheids unverzüglich zu unterrichten. 3Beginnt die 
Rente erst nach der Zustellung des Rentenbescheids, endet das Ar-
beitsverhältnis mit Ablauf des dem Rentenbeginn vorangehenden Ta-
ges. 4Liegt im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine 
nach § 92 SGB IX erforderliche Zustimmung des Integrationsamtes 
noch nicht vor, endet das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des Tages der 
Zustellung des Zustimmungsbescheids des Integrationsamtes. 5Das Ar-
beitsverhältnis endet nicht, wenn nach dem Bescheid des Rentenversi-
cherungsträgers eine Rente auf Zeit gewährt wird. 6In diesem Fall ruht 
das Arbeitsverhältnis für den Zeitraum, für den eine Rente auf Zeit ge-
währt wird; beginnt die Rente rückwirkend, ruht das Arbeitsverhältnis ab 
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dem ersten Tag des Monats, der auf den Monat der Zustellung des 
Rentenbescheides folgt. 

(3) 1Im Falle teilweiser Erwerbsminderung endet bzw. ruht das Arbeitsver-
hältnis nicht, wenn der Beschäftigte nach seinem vom Rentenversiche-
rungsträger festgestellten Leistungsvermögen auf seinem bisherigen 
oder einem anderen geeigneten und freien Arbeitsplatz weiterbeschäf-
tigt werden könnte, soweit dringende dienstliche bzw. betriebliche 
Gründe nicht entgegenstehen, und der Beschäftigte innerhalb von zwei 
Wochen nach Zugang des Rentenbescheids seine Weiterbeschäftigung 
schriftlich beantragt.  

(4) 1Verzögert die/der Beschäftigte schuldhaft den Rentenantrag oder be-
zieht sie/er Altersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist sie/er 
nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, so tritt an die 
Stelle des Rentenbescheids das Gutachten einer Amtsärztin/eines 
Amtsarztes oder einer/eines nach § 3 Abs. 4 Satz 2 bestimmten Ärz-
tin/Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf des 
Monats, in dem der/dem Beschäftigten das Gutachten bekannt gegeben 
worden ist. 

(5) 1Soll die/der Beschäftigte, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach Absatz 1 
Buchst. a geendet hat, weiterbeschäftigt werden, ist ein neuer schriftli-
cher Arbeitsvertrag abzuschließen. 2Das Arbeitsverhältnis kann jederzeit 
mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende gekündigt werden, 
wenn im Arbeitsvertrag nichts anderes vereinbart ist.  

 
 

§ 34 
Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

 
(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnis-

ses beträgt die Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im 
Übrigen beträgt die Kündigungsfrist bei einer Beschäftigungszeit (Ab-
satz 3)  

 bis zu einem Jahr           1 Monat zum Monatsschluss, 
von mehr als einem Jahr          6 Wochen, 
von mindestens 5 Jahren         3 Monate, 
von mindestens 8 Jahren         4 Monate, 
von mindestens 10 Jahren         5 Monate, 
von mindestens 12 Jahren         6 Monate 

 zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet 
haben, können nach einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) von mehr als 
15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem wichtigen Grund ge-
kündigt werden.  

(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsver-
hältnis zurückgelegte Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 
2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs gemäß § 28, es 
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sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich 
ein dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt.  

 
§ 35 

Zeugnis 
 

(1) 1Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten An-
spruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, 
das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

(2) 1Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeits-
verhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

(3) 1Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die 
Beschäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen 
(vorläufiges Zeugnis). 

(4) 1Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszu-
stellen. 
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Abschnitt VI 
 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
 

§ 36 
Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft und Beschäftigungssicherung 

 

             1Bei abgeschlossenen Sanierungs- und Notlagentarifverträgen sowie 
Tarifverträgen zur Zukunftssicherung und anderweitigen Tarifverträgen 
zur Beschäftigungssicherung treten die Regelungen dieses 
Tarifvertrages erst mit Ablauf der zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
jeweiligen Tarifvertrages geltenden Laufzeit bzw. im Falle einer 
Kündigung des jeweiligen Tarifvertrages mit Ablauf der Kündigungsfrist 
in Kraft. 2Die Tarifvertragsparteien können durch Tarifvertrag ein 
früheres Inkrafttreten der Regelungen dieses Tarifvertrages ganz oder 
teilweise vereinbaren.    

 
 

§ 37 
Ausschlussfrist 

 

(1) 1Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis verfallen, wenn sie nicht inner-
halb einer Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von 
der/dem Beschäftigten oder vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht 
werden. 2Für denselben Sachverhalt reicht die einmalige Geltendma-
chung des Anspruchs auch für später fällige Leistungen aus. 

(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Ansprüche aus einem Sozialplan. 
 
 

§ 38 
Begriffsbestimmungen 

(1) 1Sofern auf die Begriffe "Betrieb", "betrieblich" oder "Betriebspartei" Be-
zug genommen wird, gilt die Regelung für Parteien nach dem Mitarbei-
tervertretungsrecht der Evangelischen Kirche Deutschland (MVG-EKD) 
entsprechend, es sei denn, es ist etwas anderes bestimmt. 

(2) Frei aus redaktionellen Gründen.   

(3) 1Leistungsgeminderte Beschäftigte sind Beschäftigte, die ausweislich 
einer Bescheinigung der beauftragten Ärztin/des beauftragten Arztes (§ 
3 Abs. 4) nicht mehr in der Lage sind, auf Dauer die vertraglich ge-
schuldete Arbeitsleistung in vollem Umfang zu erbringen, ohne deswe-
gen zugleich teilweise oder in vollem Umfang erwerbsgemindert im Sin-
ne des SGB VI zu sein.  

(4) 1Die Regelungen für Angestellte finden Anwendung auf Beschäftigte, 
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der 
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Angestellten unterlegen hätte. 2Die Regelungen für Arbeiterinnen und 
Arbeiter  finden Anwendung auf Beschäftigte, deren Tätigkeit vor dem 
1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Arbeiter unterlegen hätte. 
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§ 39 

Sonderregelungen für Ärztinnen und Ärzte des TV-VKKH (Nr. 1 – 35) 
 
Nr.  1 zu § 1  - Geltungsbereich 
Nr.  2 zu § 3  - Allgemeine Arbeitsbedingungen  
Nr.  3 zu § 4  - Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung  
Nr.  4 zu § 5  - Qualifizierung / ersetzt durch: „Nebentätigkeit“ 
Nr.  5 zu § 6  - Regelmäßige Arbeitszeit  
Nr.  6 zu § 6.1 - Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
Nr.  7 zu § 7  - Sonderformen der Arbeit  
Nr.  8 zu § 7.1 - Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
Nr.  9 zu § 8  - Ausgleich für Sonderformen der Arbeit  
Nr. 10 zu § 8.1 - Bereitschaftsdienstentgelt 
Nr. 11 zu § 8.2 - Sonderkündigungsrecht der Bereitschaftsdienst- und Rufbereit-

  schaftsregelung 
Nr. 12 zu § 9  - Bereitschaftszeiten  
Nr. 13 zu § 10 - Arbeitszeitkonto/ersetzt durch: „Sonderfunktionen, Dokumentation“ 
Nr. 14 zu § 12 - Eingruppierung 
Nr. 15 zu § 13 - Eingruppierung in besonderen Fällen / ersetzt durch:

  „Zulage bei Überschreiten der Mindestweiterbildungszeit“ 
Nr. 16 zu § 14 - Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  
Nr. 17 zu § 15 - Tabellenentgelt  
Nr. 18 zu § 16 - Stufen der Entgelttabelle  
Nr. 19 zu § 17 - Allgemeine Regelungen zu den Stufen / ersetzt durch:

  „Besondere Zahlungen im Drittmittelbereich“ 
Nr. 20 zu § 18 - Leistungsentgelt / ersetzt durch: „Einsatzzuschlag im Rettungs-

  dienst“ 
Nr. 21 zu § 19 - Erschwerniszuschläge  
Nr. 22 zu § 20 - Jahressonderzahlung 
Nr. 23 zu § 21 - Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung  
Nr. 24 zu § 22 - Entgelt im Krankheitsfall  
Nr. 25 zu § 24 
Nr. 26 zu § 25 

- Berechnung und Auszahlung des Entgelts  
- Betriebliche Altersversorgung 

Nr. 27 zu § 26 - Erholungsurlaub  
Nr. 28 zu § 29 - Arbeitsbefreiung  
Nr. 29 zu § 30 - Befristete Arbeitsverträge  
Nr. 30 zu § 31 - Führung auf Probe 
Nr. 31 zu § 32 - Führung auf Zeit 
Nr. 32 zu § 33 - Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung 
Nr. 33 zu § 35 - Zeugnis 
Nr. 34 zu § 36 - Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft und Beschäftigungssiche-

rung 
  
  
 
Anlage D 
Anlage E 

 
Tabellenentgelt Ärztinnen und Ärzte 
Bereitschaftsdienstentgelt 
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Nr. 1 
 
zu § 1: Geltungsbereich  
 
(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für alle Ärzte  und Zahnärzte, die in einem Ar-

beitsverhältnis zu einem Mitgliedsunternehmen des VKKH stehen. 2Er 
gilt weiterhin für akademische Mitarbeiter, die in einem Arbeitsverhältnis 
mit einem Mitgliedsunternehmen des VKKH stehen und überwiegend 
Aufgaben in der Patientenversorgung wahrnehmen. 3Soweit im Fol-
genden von Ärzten gesprochen wird, sind sämtliche vom Geltungsbe-
reich dieses Tarifvertrages erfassten Beschäftigten gemeint. 

 
(2) 1Dieser Tarifvertrag gilt nicht für leitende Ärzte (Chefärzte/ Klinikleiter/ 

Institutsleiter). 
 
(3) 1Dieser Tarifvertrag gilt nicht für geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 

8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV. 
 
(4) 1Für Ärzte und Zahnärzte, deren Arbeitsverhältnis zu einem Mitglied des 

VKKH bereits vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages 
bzw. des Beitritts des Mitglieds zum Verband bestand und über den 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Tarifvertrages bzw. über den Zeitpunkt 
des Verbandsbeitritts hinaus ununterbrochen fortbesteht, gilt dieser Ta-
rifvertrag unter der Voraussetzung und nach Maßgabe des für das je-
weilige Mitglied geltenden Tarifvertrages zur Überleitung der Dienst-
nehmer der Mitglieder des Verbands kirchlicher Krankenhausdienstge-
ber Hamburg (TVÜ-VKKH). 

 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
 
1 Ärzte im Sinne dieses Tarifvertrages sind: 
-  Beschäftigte, die nach dem Inhalt ihres Arbeitsvertrages ärztliche Tätig-

keiten ausüben; 
-  Beschäftigte, bei denen die ärztliche Qualifikation dienstgeberseitig für 

die auszuübende Tätigkeit vorausgesetzt wird. 
 
2 Akademische Mitarbeiter sind Beschäftigte mit einem staatlich anerkannten, 
universitären Hochschulabschluss, die eine einem Arzt vergleichbare Tätigkeit 
ausüben. 3Hierzu gehören Medizinphysiker und psychologische Psychothera-
peuten mit Approbation. 
 
 
Nr. 2 
 
zu § 3: Allgemeine Arbeitsbedingungen  
 

§ 3 gilt für Ärzte in folgender Fassung: 

(1) 1Die arbeitsvertraglich geschuldete Leistung ist gewissenhaft und ord-
nungsgemäß auszuführen. 
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(2) 1Die Ärzte haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch 
gesetzliche Vorschriften vorgesehen oder vom Dienstgeber angeordnet 
ist, Verschwiegenheit zu wahren; dies gilt auch über die Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses hinaus. 2Bei Unterlagen, die ihrem Inhalt nach 
von der ärztlichen Schweigepflicht erfasst werden, darf der Dienstgeber 
nur die Herausgabe an den ärztlichen Vorgesetzten verlangen.  

(3) 1Die Ärzte dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen 
oder sonstige Vergünstigungen mit Bezug auf ihre Tätigkeit nicht an-
nehmen. 2Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Dienstgebers mög-
lich. 3Werden den Ärzten derartige Vergünstigungen angeboten, haben 
sie dies dem Dienstgeber unverzüglich anzuzeigen.  

(4) 1Eine Beteiligung nachgeordneter ärztlicher Mitarbeiter am etwaigen Li-
quidationsrecht Leitender Ärzte hat nach transparenten Grundsätzen, 
insbesondere unter Berücksichtigung von Verantwortung, Leistung und 
Erfahrung zu erfolgen. 2Soweit keine Bestimmungen erlassen sind, soll 
ein Poolvolumen gemäß den Grundsätzen des Satzes 1 verteilt werden; 
das Mitgliedsunternehmen kann weitere Kriterien bestimmen. 3Die Be-
teiligung nach Satz 1 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.  

(5) 1Der Dienstgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Ärzte zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie zur 
Leistung der arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage sind. 
2Bei dem beauftragten Arzt kann es sich um einen Amtsarzt handeln, 
soweit sich die Betriebsparteien nicht auf einen anderen Arzt geeinigt 
haben. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Dienstgeber. 4Der 
Dienstgeber kann die Ärzte auch bei Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses untersuchen lassen. 5Auf Verlangen der Ärzte ist er hierzu verpflich-
tet. 6Ärzte, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt oder in 
gesundheitsgefährdenden Bereichen beschäftigt sind, sind in regelmä-
ßigen Zeitabständen ärztlich zu untersuchen.  

(6) 1Die Ärzte haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personal-
akten. 2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu 
schriftlich Bevollmächtigte/n ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder 
Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 4Die Ärzte müssen über Be-
schwerden und Behauptungen tatsächlicher Art, die für sie ungünstig 
sind oder ihnen nachteilig werden können, vor Aufnahme in die Perso-
nalakten gehört werden. 5Ihre Äußerung ist zu den Personalakten zu 
nehmen.  

(7) 1In Fällen, in denen kein grob fahrlässiges und kein vorsätzliches Han-
deln vorliegt, ist der Arzt von etwaigen Haftungsansprüchen freizustel-
len. 2Im Übrigen gelten die allgemeinen Grundsätze zur Arbeitnehmer-
haftung. 

(8) 1Der Dienstgeber hat bei der Wahrnehmung des Direktionsrechts die 
Grundrechte der Wissenschaftsfreiheit und das Grundrecht der Gewis-
sensfreiheit zu beachten. 2Für Konfliktfälle wird eine Ombudsperson 
oder eine Schlichtungskommission durch die Betriebsparteien bestimmt, 
die Empfehlungen zur Konfliktlösung aussprechen kann. 3Gesetzliche 
Ansprüche bleiben von den Empfehlungen der Schlichtung unberührt.  
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(9) 1Zu den Pflichten der Ärzte gehört es auch, ärztliche Bescheinigungen 
auszustellen. 2Die Ärzte können vom Dienstgeber verpflichtet werden, 
im Rahmen einer zugelassenen Nebentätigkeit von leitenden Ärztinnen 
und Ärzten oder für Belegärztinnen und Belegärzte innerhalb der Ein-
richtung ärztlich tätig zu werden.  

(10) 1Zu den Pflichten der Ärzte aus der Haupttätigkeit gehören auch die Er-
stellung von Gut-achten, gutachtlichen Äußerungen und wissenschaftli-
chen Ausarbeitungen, die nicht von einem Dritten angefordert und ver-
gütet werden.  

 
Nr. 3 
 
Zu § 4: Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung 
 
 § 4 Absatz 2 gilt nicht für Ärzte. 
 
 
Nr. 4 
 
zu § 5: Nebentätigkeit  
 

§ 5 gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch die nachstehende Regelung 
vollständig ersetzt: 

(1) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Ärzte ihrem Dienstgeber 
rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Dienstgeber kann die Ne-
bentätigkeiten untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese ge-
eignet sind, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten der Ärzte 
oder berechtigte Interessen des Dienstgebers zu beeinträchtigen.  

(2) 1Die Ärzte können vom Dienstgeber verpflichtet werden, als Nebentätig-
keit Unterricht zu erteilen sowie Gutachten, gutachtliche Äußerungen 
und wissenschaftliche Ausarbeitungen zu erstellen, die von einem Drit-
ten angefordert und vergütet werden. 2Dies gilt auch im Rahmen einer 
zugelassenen Nebentätigkeit des leitenden Arztes. 3Steht die Vergütung 
für das Gutachten, die gutachtliche Äußerung oder wissenschaftliche 
Ausarbeitung ausschließlich dem Dienstgeber zu, so haben die Ärzte 
entsprechend ihrer Beteiligung einen Anspruch auf einen Teil dieser 
Vergütung. 4In allen anderen Fällen sind die Ärzte berechtigt, für die 
Nebentätigkeit einen Anteil der Vergütung anzunehmen, die von dem 
Dritten zu zahlen ist. 5Die Ärzte können die Übernahme der Nebentätig-
keit verweigern, wenn die angebotene Vergütung offenbar nicht dem 
Umfang ihrer Beteiligung entspricht. 6Im Übrigen kann die Übernahme 
der Nebentätigkeit nur in besonders begründeten Ausnahmefällen ver-
weigert werden.  

(3) 1Auch die Ausübung einer unentgeltlichen Nebentätigkeit bedarf der 
vorherigen Genehmigung des Dienstgebers, wenn für sie Räume, Ein-
richtungen, Personal oder Material des Dienstgebers in Anspruch ge-
nommen werden.  
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(4) 1Werden für eine Nebentätigkeit Räume, Einrichtungen, Personal oder 
Material des Dienstgebers in Anspruch genommen, so haben die Ärzte 
dem Dienstgeber die Kosten hierfür zu erstatten, soweit sie nicht von 
anderer Seite zu erstatten sind. 2Die Kosten können in einer Nebenab-
rede zum Arbeitsvertrag pauschaliert werden.  

 
  
Nr. 5 
 
zu § 6: Regelmäßige Arbeitszeit  
 
 § 6 gilt für Ärzte ausschließlich in folgender Fassung: 

(1) 1Arbeitszeit ist die Zeit zwischen Aufnahme und Beendigung der Arbeit 
am Arbeitsplatz ausschließlich der Pausen. 2Bestehende Regelungen 
zur Anrechnung von Wege- und Umkleidezeiten bleiben unberührt. 3Die 
durchschnittliche regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. 
4Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit soll auf fünf Tage, sie kann 
aus notwendigen dienstlichen/ betrieblichen Gründen auch auf sechs 
Tage verteilt werden. 5Für die Berechnung des Durchschnitts der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ist ein Zeitraum von 26 Wochen zu-
grunde zu legen. 6Innerhalb des Ausgleichszeitraums darf eine wö-
chentliche Höchstarbeitszeit von 64 Stunden nicht über-schritten wer-
den. 

(2) 1Durch individuelle, schriftliche Vereinbarung zum Arbeitsvertrag kann 
die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit als individu-
elle Wochenarbeitszeit auf bis zu 48 Stunden verlängert werden. 2Für 
die Berechnung des Durchschnitts der individuellen wöchentlichen Ar-
beitszeit ist ein Zeitraum von 26 Wochen zugrunde zu legen. 3Innerhalb 
des Ausgleichszeitraums darf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 
64 Stunden nicht überschritten werden. 4Die Vereinbarung gemäß Satz 
1 kann mit einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines Kalendervier-
teljahres gekündigt werden. 5Bei einer Arbeitszeit von mehr als 40 und 
bis zu 48 Wochenstunden wird auf den die 40 Stunden überschreiten-
den Anteil das Stundenentgelt wie folgt berechnet: In der Entgeltgruppe 
Ä1 erhalten die Ärzte je Stunde 100% des auf die Stunde entfallenden 
Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 3 zuzüglich 10%. In den Entgelt-
gruppen Ä2, Ä3 und Ä4 erhalten die Ärzte je Stunde 100 % des auf die 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der Stufe 1 zuzüglich 
10 %. 

 
 Ab 01.01.2013 gilt: 
 
 5Bei einer Arbeitszeit von mehr als 40 und bis zu 48 Wochenstunden 

wird auf den die 40 Stunden überschreitenden Anteil das Stundenent-
gelt wie folgt berechnet: In der Entgeltgruppe Ä1 erhalten die Ärzte je 
Stunde 100% des auf die Stunde entfallenden Anteils des Tabellenent-
gelts der Stufe 3 zuzüglich 11,5%. In den Entgeltgruppen Ä2 und Ä3 er-
halten die Ärzte je Stunde 100 % des auf die Stunde entfallenden An-
teils des Tabellenentgelts maximal der Stufe 2 zuzüglich 11,5 %. 6In der 
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Entgeltgruppe Ä4 erhalten die Ärzte je Stunde des auf die Stunde entfal-
lenden Anteils des Tabellenentgelts zuzüglich 11,5%. 

Protokollnotiz zu Nr. 5 zu § 6 Absatz 1 und 2 i.V. mit §§ 7 Absatz 4 und 9 Ab-
satz 2: 

1Die Tarifparteien sind sich darüber einig, dass die Zeiten des Bereitschafts-
dienstes nicht auf die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit i.S. von § 6 Abs. 1 
S. 3 bzw. § 6 Abs. 2 S. 1 angerechnet werden. 2Den Beschäftigten wird das 
Bereitschaftsdienstentgelt (Anlage B 1) ausgezahlt, es sei denn, dass ein 
Freizeitausgleich zur Einhaltung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes er-
forderlich ist oder eine entsprechende Regelung in einer Betriebs- oder ein-
vernehmlichen Dienstvereinbarung getroffen wird oder der Arzt dem Freizeit-
ausgleich zustimmt. 3Eine Stunde geleisteter Bereitschaftsdienst entspricht im 
Falle des Freizeitausgleichs einer Stunde der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit i.S. von § 6 Abs. 1 S. 3 bzw. § 6 Abs. 2 S. 1. 4Die darüber hinaus 
angefallenen Bereitschafts-dienstzeiten sind zwingend auszubezahlen und 
werden mit dem Bereitschaftsdienstentgelt gem. Anlage B 1 vergütet.  

(3) 1Soweit es die betrieblichen/ dienstlichen Verhältnisse zulassen, werden 
die Ärzte am 24. Dezember und am 31. Dezember unter Fortzahlung 
des Tabellenentgelts und der sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile von der Arbeit freigestellt. 2Kann die Freistellung 
nach Satz 1 aus betrieblichen/ dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist 
entsprechender Freizeitausgleich innerhalb von drei Monaten zu gewäh-
ren. 3Die regelmäßige Arbeitszeit vermindert sich für den 24. Dezember 
und 31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag fallen, um die dienst-
planmäßig ausgefallenen Stunden.  

 4Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, wird durch eine entsprechende Freistellung an einem anderen 
Werktag bis zum Ende des dritten Kalendermonats ausgeglichen, wenn 
es die betrieblichen Verhältnisse zulassen; der Ausgleich soll möglichst 
aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats erfolgen. 
5Kann ein Freizeitausgleich nicht gewährt werden, erhalten die Ärzte je 
Stunde 100% des Stundenentgelts. 6Stundenentgelt ist der auf eine 
Stunde entfallende Anteil des monatlichen Entgelts der jeweiligen Ent-
geltgruppe und Stufe nach der Entgelttabelle. 7In den Fällen des Satzes 
4 steht der Zeitzuschlag von 35 % (§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) 
zu.  

   

8Für Ärzte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der 
Wechselschicht- oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vor-
sieht, vermindert sich die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel 
der arbeitsvertraglich vereinbarten durchschnittlichen Wochenarbeits-
zeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag 
fällt, nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Ar-
beit eingeteilt sind und deswegen an anderen Tagen der Woche ihre re-
gelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen. 9In den Fällen des Satzes 8 
gelten die Sätze 4 bis 7 nicht.  
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Protokollerklärung zu Nr. 5 zu § 6 Absatz 3 Satz 3:  

Die Verminderung der regelmäßigen Arbeitszeit betrifft die Ärzte, die wegen 
des Dienstplans frei haben und deshalb ohne diese Regelung nacharbeiten 
müssten.  

(4) 1Aus dringenden betrieblichen/dienstlichen Gründen kann auf der 
Grundlage eines Haustarifvertrages zwischen ver.di und einem Mit-
gliedsunternehmen des VKKH im Rahmen des § 7 Absatz 1, 2 und des 
§ 12 Arbeitszeitgesetz von den Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes 
abgewichen werden.  

(5) 1Die Ärzte sind im Rahmen begründeter betrieblicher/ dienstlicher Not-
wendigkeiten verpflichtet, Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, Wechsel-
schicht-, Schichtarbeit sowie - bei Teilzeitbeschäftigung aufgrund ar-
beitsvertraglicher Regelung oder mit ihrer Zustimmung - Überstunden 
und Mehrarbeit zu leisten. 2Ärzte, die regelmäßig an Sonn- und Feierta-
gen arbeiten müssen, erhalten innerhalb von zwei Wochen zwei arbeits-
freie Tage. 3Im Halbjahresdurchschnitt des Kalenderjahres sind monat-
lich zwei Wochenenden (Samstag 0:00 Uhr bis Sonntag 24:00 Uhr) frei.  

(6) 1Durch einen Haustarifvertrag zwischen ver.di und einem Mitgliedsun-
ternehmen des VKKH kann ein wöchentlicher Arbeitszeitkorridor von bis 
zu 45 Stunden eingerichtet werden. 2Die innerhalb eines Arbeitszeitkor-
ridors geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden werden im Rahmen des 
nach Absatz 2 Satz 2 festgelegten Zeitraums ausgeglichen.  

(7) 1Durch einen Haustarifvertrag zwischen ver.di und einem Mitgliedsun-
ternehmen des VKKH kann in der Zeit von 6 bis 20 Uhr eine tägliche 
Rahmenzeit von bis zu zwölf Stunden eingeführt werden. 2Die innerhalb 
der täglichen Rahmenzeit geleisteten zusätzlichen Arbeitsstunden wer-
den im Rahmen des nach Absatz 2 Satz 2 festgelegten Zeitraums aus-
geglichen.  

(8) 1Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen Inanspruchnahme am 
auswärtigen Geschäftsort als Arbeitszeit. 2Für jeden Tag einschließlich 
der Reisetage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende regelmä-
ßige, durchschnittliche oder dienstplanmäßige Arbeitszeit berücksichtigt, 
wenn diese bei Nichtberücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht wür-
de. 3Überschreiten nicht anrechenbare Reisezeiten insgesamt 15 Stun-
den im Monat, so werden auf Antrag 25 % dieser überschreitenden Zei-
ten bei fester Arbeitszeit als Freizeitausgleich gewährt und bei gleiten-
der Arbeitszeit im Rahmen der jeweils geltenden Vorschriften auf die 
Arbeitszeit angerechnet. 4Der besonderen Situation von Teilzeitbeschäf-
tigten ist Rechnung zu tragen.  

Protokollerklärungen zu Nr. 5 zu § 6: 1. 

 1Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass die Mitgliedsunternehmen zusam-
men mit den Ärzten nach Wegen suchen, die Ärzte von bürokratischen, pati-
entenfernen Auf-gaben zu entlasten und deren Arbeitsabläufe besser zu or-
ganisieren.  
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2. 1Die Tarifvertragsparteien erwarten, dass in den Mitgliedsunternehmen 
weiterhin unter Einbeziehung der Ärzte intensiv alternative Arbeitszeit-
modelle entwickelt werden.   

 

Nr. 6 

 
zu § 6.1: Arbeit an Sonn- und Feiertagen 
 

§ 6.1 gilt nicht für Ärzte.  
 
 
Nr. 7 
 
 
zu § 7: Sonderformen der Arbeit  
 

 1§ 7 Absätze 1,3 bis 8 gelten nicht für Ärzte, sondern werden durch fol-
gende Absätze 1,3 bis 11 ersetzt: 

(1) 1Wechselschichtarbeit ist die Arbeit nach einem Schichtplan, der einen 
regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in Wechselschichten 
vorsieht, bei denen der Arzt durchschnittlich längstens nach Ablauf ei-
nes Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen 
wird. 2Wechselschichten sind wechselnde Arbeitsschichten, in denen 
ununterbrochen bei Tag und Nacht, werktags, sonntags und feiertags 
gearbeitet wird. 3Nachtschichten sind Arbeitsschichten, die mindestens 
zwei Stunden Nachtarbeit umfassen.  

(3) 1Unter den Voraussetzungen des Arbeitszeit- und Arbeitsschutzgeset-
zes, insbesondere des § 5 Arbeitsschutzgesetz, kann die tägliche Ar-
beitszeit im Schichtdienst auf bis zu 12 Stunden ausschließlich der Pau-
sen ausgedehnt werden, um längere Freizeitintervalle zu schaffen oder 
die Zahl der Wochenenddienste zu vermindern. 2In unmittelbarer Folge 
dürfen nicht mehr als vier Zwölf-Stunden-Schichten und innerhalb von 
zwei Kalenderwochen nicht mehr als acht Zwölf-Stunden-Schichten ge-
leistet werden. 3Solche Schichten können nicht mit Bereitschaftsdienst 
(§ 7 Absatz 4) kombiniert werden. 4Abweichend von Satz 2 und Satz 3 
kann die tägliche Arbeitszeit auf notarztbesetzten Rettungsmitteln auf 
bis zu 12 Stunden verlängert werden. 

 

Protokollerklärung zu § 7 Absatz 3 Satz 1 bis 3:  

 
1In Bereichen, in denen zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Tarifvertrages 
nicht bereits im Zwei-Schichten-Modell gearbeitet wurde, ist die Einführung 
einer Arbeitszeit gemäß Absatz 3 nur dann zulässig, wenn ansonsten bei 
gleich bleibendem Personalbestand die Aufrechterhaltung der Patientenver-
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sorgung nicht möglich ist. 2Das Vorliegen dieser Voraussetzung ist im Einver-
nehmen mit der zuständigen Mitarbeitervertretung festzustellen. 3Im Streitfall 
kann das Kirchengericht angerufen werden. 

(4) 1Die Ärzte sind verpflichtet, sich auf Anordnung des Dienstgebers au-
ßerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer vom Dienstgeber be-
stimmten Stelle aufzuhalten, um im Bedarfsfall die Arbeit aufzunehmen 
(Bereitschaftsdienst). 2Der Dienstgeber darf Bereitschaftsdienst nur an-
ordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar Arbeit anfällt, erfahrungs-
gemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt. 3Die gesamte Zeit 
des Bereitschaftsdienstes wird als Arbeitszeit gewertet. 4Wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst 
fällt, kann im Rahmen des § 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 Arbeitszeitge-
setz die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes abwei-
chend von den §§ 3, 5 Abs. 1 und 2 und 6 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz 
über acht Stunden hinaus auf bis zu 16 Stunden verlängert werden, 
wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit als Bereit-
schaftsdienst abgeleistet wird. 5Die Verlängerung setzt voraus, dass zu-
vor 

a) eine Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle und 
b) eine Belastungsanalyse gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz stattgefunden 

hat sowie 
c) gegebenenfalls daraus resultierende Maßnahmen zur Gewährleistung 

des Gesundheitsschutzes ergriffen worden sind. 

6Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschließlich von Bereitschafts-
dienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen maximal 12 Stunden be-
tragen. 7Im Wege einer individuellen Abrede ist alternativ eine Verlänge-
rung auf bis zu 24 Bereitschaftsdienststunden oder eine Kombination 
aus Vollarbeit und Bereitschaftsdienst möglich, wobei die Vollarbeit 
höchstens bis zu 8 Stunden betragen darf. 8§ 7 Abs.7 Arbeitszeitgesetz 
gilt entsprechend. 

(5) 1Wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang Bereit-
schaftsdienst fällt, kann im Rahmen des § 7 Abs. 2a Arbeitszeitgesetz 
eine Verlängerung der täglichen Arbeitszeit über acht Stunden hinaus 
auch ohne Ausgleich erfolgen, wobei eine wöchentliche Arbeitszeit bis 
zu höchstens 56 Stunden zulässig ist, wenn über die regelmäßige Wo-
chenarbeitszeit von 40 Stunden hinaus Bereitschaftsdienst anfällt. 
2Dabei darf die tägliche Arbeitszeit an Werktagen über acht Stunden 
hinaus auf bis zu 24 Stunden verlängert werden, wenn mindestens die 
acht Stunden überschreitende Zeit als Bereitschaftsdienst abgeleistet 
wird. 3Die tägliche Arbeitszeit darf bei Ableistung ausschließlich von Be-
reitschaftsdienst an Samstagen, Sonn- und Feiertagen maximal 24 
Stunden betragen; mit Zustimmung des Einzelnen kann an diesen Ta-
gen eine Kombination aus Vollarbeit und Bereitschaftsdienst vereinbart 
werden, wobei die Vollarbeit höchstens bis zu 8 Stunden betragen darf. 
4Der Ausgleichszeitraum beträgt 26 Wochen. 5Innerhalb des Aus-
gleichszeitraums darf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 64 Stun-
den nicht überschritten werden. 
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(6) 1Der Arzt ist verpflichtet, sich auf Anordnung des Dienstgebers außer-
halb der regelmäßigen Arbeitszeit an einer dem Dienstgeber anzuzei-
genden Stelle aufzuhalten oder seine Erreichbarkeit durch Mobiltelefon 
oder eine vergleichbare technische Einrichtung sicherzustellen, um die 
Arbeit aufzunehmen (Rufbereitschaft). 2Der Dienstgeber darf Ruf-
bereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in Ausnah-
mefällen Arbeit anfällt. 3Die anfallenden Rufbereitschaften sollen auf die 
an der Rufbereitschaft teilnehmenden Ärzte gleichmäßig verteilt werden. 
4Im Kalendermonat dürfen nicht mehr als 15 Rufbereitschaftsdienste 
angeordnet werden. 5Bei Rufbereitschaft zählt die Zeit der tatsächlichen 
Inanspruchnahme als Arbeitszeit. 6Durch tatsächliche Arbeitsleistung 
innerhalb der Rufbereitschaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von 
zehn Stunden überschritten werden (§§ 3, 7 Absatz 1 Nr. 1 und Nr. 4 
Arbeitszeitgesetz). 

(7) 1Nachtarbeit ist die Arbeit zwischen 21 Uhr und 6 Uhr.  

(8) 1Mehrarbeitsstunden sind die Arbeitsstunden, die der teilzeitbeschäftigte 
Arzt über die individuell vereinbarte regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis 
zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten, 
dessen wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt, leistet. 2Mehrarbeit 
kann nur mit Einverständnis des Arztes angeordnet werden. 
3Mehrarbeitsstunden sind auf Wunsch des Arztes innerhalb von drei Ka-
lendermonaten nach Ableistung durch Arbeitsbefreiung auszugleichen. 
4Erfolgt kein Ausgleich, sind die Mehrarbeitsstunden gem. § 8 Abs. 4 zu 
vergüten. 

(9) 1Überstunden sind die auf Anordnung geleisteten Arbeitsstunden, die 
über die im Rahmen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit oder 
der individuell vereinbarten wöchentlichen Arbeitszeit dienstplanmäßig 
bzw. betriebsüblich festgesetzten Arbeitsstunden hinausgehen, inner-
halb von vier Kalenderwochen nicht durch Freizeit ausgeglichen werden 
und keine Mehrarbeitsstunden sind. 2Angefallene Überstunden sind auf 
Wunsch des Arztes innerhalb von drei Kalendermonaten nach Ableis-
tung durch Arbeitsbefreiung auszugleichen. 3Erfolgt kein Ausgleich, er-
hält der Arzt für Überstunden das Überstundenentgelt gemäß § 8 sowie 
den entsprechenden Zeitzuschlag. 

(10) 1Abweichend von Absatz 9 sind nur die Arbeitsstunden Überstunden, 
die im Falle von Wechselschicht- oder Schichtarbeit über die im 
Schichtplan festgelegten täglichen Arbeitsstunden einschließlich der im 
Schichtplan vorgesehenen Arbeitsstunden, die bezogen auf die regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit im Schichtplanturnus nicht ausgegli-
chen werden, angeordnet worden sind. 

(11) 1In den Fällen, in denen Teilzeitarbeit (§ 11) vereinbart wurde, verrin-
gern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit in Absatz 5 - 
beziehungsweise in den Fällen, in denen Absatz 5 nicht zur Anwendung 
kommt, die Höchstgrenze von 48 Stunden - in demselben Verhältnis wie 
die Arbeitszeit dieser Teilzeitbeschäftigten zu der regelmäßigen Arbeits-
zeit der Vollbeschäftigten verringert worden ist. 2Mit Zustimmung des 
Arztes oder aufgrund von dringenden dienstlichen oder betrieblichen 
Belangen kann hiervon abgewichen werden.  
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Protokollnotiz zu § 7 Absätze 5, 8 und 11: 
 
1Teilzeitbeschäftigte sind verpflichtet, bis zu einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden am Bereitschaftsdienst teilzunehmen. 
2Im Ausgleichszeitraum von 26 Wochen dürfen die in § 7 Abs. 11 be-
stimmten Höchstgrenzen nicht überschritten werden. 3Abweichend da-
von ist eine Teilnahme des teilzeitbeschäftigten Arztes am Bereit-
schaftsdienst über 48 Stunden hinaus bis zu 56 Stunden (opt out) mit 
Zustimmung des teilzeitbeschäftigten Arztes möglich.  
4Teilzeitbeschäftigte, die mit der Betreuung und/oder Pflege von Kindern 
unter 14 Jahren oder pflegebedürftigen Angehörigen 1. und 2. Grades 
tatsächlich betraut sind, können der Einteilung zum Bereitschaftsdienst 
widersprechen, wenn durch die Einteilung zum Bereitschaftsdienst die 
vereinbarte individuelle Wochenarbeitszeit überschritten wird. 5Der Wi-
derspruch entfaltet aufschiebende Wirkung, wenn nicht dringende  be-
triebliche Belange entgegenstehen. 

 
 
Nr. 8 
 
zu § 7.1: Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft 
 
 § 7.1 gilt nicht für Ärzte. 
 
 
Nr. 9 
 
zu § 8: Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 
 
 § 8 Absatz 1 bis 4 gelten für Ärzte ausschließlich in folgender Fassung: 
 

(1) 1Ärzte erhalten neben dem Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleistung 
Zeitzuschläge. 2Die Zeitzuschläge betragen - auch bei Teilzeitbeschäf-
tigten - je Stunde  

 
a) für Überstunden 15 % 
 
b) für Nachtarbeit  25 %  

  der individuellen Stundenvergütung. 
 

c) für Sonntagsarbeit 25 % 
 
d) bei Feiertagsarbeit 

  - ohne Freizeitausgleich 135 % 
  - mit Freizeitausgleich 35 % 
 

e) für Arbeit am 24. Dezember und am 
  31. Dezember jeweils ab 6 Uhr 35 % 
 

f) für Arbeit an Samstagen von 13 bis 21 Uhr 0,64 Euro. 
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3In den Fällen der Buchstaben a und c bis e beziehen sich die Werte bei Ärz-
ten der Entgeltgruppe Ä 1 auf den Anteil des Tabellenentgelts der Stufe 3 und 
bei Ärzten der Entgeltgruppen Ä 2 bis Ä 4 auf den Anteil des Tabellenentgelts 
der Stufe 1 der jeweiligen Entgeltgruppe, der auf eine Stunde entfällt. 4Beim 
Zusammentreffen von Zeitzuschlägen nach Satz 2 Buchstabe c bis f wird nur 
der höchste Zeitzuschlag gezahlt. 5Auf Wunsch der Ärzte können, soweit die 
betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es zulassen, die nach Satz 2 zu zah-
lenden Zeitzuschläge entsprechend dem jeweiligen Prozentsatz einer Stunde 
in Zeit umgewandelt (Faktorisierte) und ausgeglichen werden. 6Dies gilt ent-
sprechend für Überstunden als solche.  
 

Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2:  
 
1Bei Überstunden richtet sich das Entgelt für die tatsächliche Arbeitsleis-
tung nach der jeweiligen Entgeltgruppe und der individuellen Stufe, 
höchstens jedoch nach der Stufe 2.  

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d:  
 
1Der Freizeitausgleich muss im Dienstplan besonders ausgewiesen und 
bezeichnet werden. 2Falls kein Freizeitausgleich gewährt wird, werden 
als Entgelt einschließlich des Zeitzuschlags und des auf den Feiertag 
entfallenden Tabellenentgelts höchstens 235 % gezahlt.  

 
(2) 1Überstunden sind grundsätzlich durch entsprechende Freizeit aus-

zugleichen; für die Zeit des Freizeitausgleichs werden das Tabellenent-
gelt sowie die sonstigen, in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbe-
standteile weitergezahlt. 2Ärzte erhalten für Überstunden (§ 7 Absatz 9), 
die nicht bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach deren Entste-
hen mit Freizeit ausgeglichen worden sind, je Stunde 100 % des auf die 
Stunde entfallenden Anteils des Tabellenentgelts der jeweiligen Entgelt-
gruppe und Stufe, höchstens jedoch nach der Stufe 2. 3Der Anspruch 
auf den Zeitzuschlag für Überstunden nach Absatz 1 besteht unabhän-
gig von einem Freizeitausgleich. 

 
(3) (Nicht besetzt)  
 
(4) 1Für Arbeitsstunden, die keine Überstunden sind und die aus betriebli-

chen/dienstlichen Gründen nicht innerhalb des nach § 6 Absatz 2 Satz 2 
festgelegten Zeitraums mit Freizeit ausgeglichen werden, erhalten die 
Ärzte je Stunde 100 % des auf eine Stunde entfallenden Anteils des Ta-
bellenentgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe.  

 
Protokollerklärung zu § 8 Absatz 4:  
 
Mit dem Begriff "Arbeitsstunden" sind nicht die Stunden gemeint, die im 
Rahmen von Gleitzeitregelungen im Sinne der Protokollerklärung zu 
Abschnitt II anfallen, es sei denn, sie sind angeordnet worden.  

 
(5) 1Ärzte, die ständig Wechselschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechsel-

schichtzulage von 105 Euro monatlich. 2Ärzte, die nicht ständig Wech-
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selschichtarbeit leisten, erhalten eine Wechselschichtzulage von 0,63 
Euro pro Stunde.  

 
(6) 1Ärzte, die ständig Schichtarbeit leisten, erhalten eine Schichtzulage von 

40 Euro monatlich. 2Ärzte, die nicht ständig Schichtarbeit leisten, erhal-
ten eine Schichtzulage von 0,24 Euro pro Stunde.  

 
 
 
Nr. 10 
 
zu § 8.1: Bereitschaftsdienstentgelt 
 
 § 8.1 gilt nicht für Ärzte. 
 
Nr. 11 
 
zu § 8.2: Sonderkündigungsrecht der Bereitschaftsdienst und Rufbereit-

schaftsregelung 
 
 § 8.2 gilt nicht für Ärzte. 
 
 
 
Nr. 12 
 
zu § 9: Bereitschaftszeiten 
 
 § 9 gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch nachstehende Regelung voll-

ständig ersetzt: 
 
§ 9 
Ausgleich für Rufbereitschaft und Bereitschaftsdienst 
 
(1) 1Zum Zwecke der Vergütungsberechnung wird die Zeit der Rufbereit-

schaft mit 12,5 % als Arbeitszeit gewertet und mit der Überstundenver-
gütung vergütet. 2Für angefallene Arbeit einschließlich einer etwaigen 
Wegezeit wird daneben die Überstundenvergütung gezahlt. 3Für eine 
Heranziehung zur Arbeit außerhalb des Aufenthaltsortes werden min-
destens drei Stunden angesetzt. 4Wird der Arzt während der Rufbereit-
schaft mehrmals zur Arbeit herangezogen, wird die Stundengarantie nur 
einmal, und zwar für die kürzeste Inanspruchnahme, angesetzt. 5Die 
Vergütung für Rufbereitschaft kann durch eine Nebenabrede zum Ar-
beitsvertrag pauschaliert werden. 6Die Nebenabrede ist mit einer Frist 
von zwei Wochen zum Monatsende kündbar.  

 
(2) 1Für jede Stunde geleisteten Bereitschaftsdienstes wird ein Bereit-

schaftsdienstentgelt gemäß Anlage B 1 gezahlt. 2Die Arbeitsleistung in-
nerhalb des Bereitschaftsdienstes darf bis zu 49 % betragen. 3Für die 
Stunden des Bereitschaftsdienstes an gesetzlichen Feiertagen erhöht 
sich die Bewertung um 25 Prozentpunkte. 4Für die Zeiten des Bereit-



 
TV-VKKH 
Seite 65 

 
 

 

schaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit werden abwei-
chend von § 8 Zeitzuschläge wie folgt gezahlt: 

 
 a) für die Zeit von 0 bis 6 Uhr 15 % 
 b) zusätzlich am Sonntag (0 bis 24 Uhr) 8 % 
 

ab 01.01.2013: 
 
 a) für die Zeit von 0 bis 6 Uhr 20% 
 b) zusätzlich am Sonntag (0 bis 24 Uhr)          15 % 
 

des in der Anlage B2 festgelegten Bereitschaftsdienstentgeltes. 
5Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Verhältnis 1:1 in Freizeit abge-
golten werden (Freizeitausgleich); ausgenommen hiervon sind die Zeit-
zuschläge nach Satz 3 und 4, die stets zu vergüten sind.“ 6Für die Zeit 
des Freizeitausgleichs werden das Entgelt und die in Monatsbeträgen 
festgelegten Zulagen fortgezahlt. 

 
 
Nr. 13 
 
zu § 10 Arbeitszeitkonto: 
 

§ 10 gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch die nachstehende Regelung 
vollständig ersetzt: 

 
§ 10 
Sonderfunktionen, Dokumentation 
 
(1) 1Wird dem Arzt durch ausdrückliche Anordnung des Dienstgebers eine 

Sonderfunktion innerhalb des Mitgliedsunternehmens übertragen (zum 
Beispiel Transplantationsbeauftragter, Strahlenschutzbeauftragter 
usw.), ist er für diese Tätigkeit und die Fortbildung hierzu in erforderli-
chem Umfang von seinen sonstigen Aufgaben freizustellen.  

 
(2) 1Die tägliche Arbeitszeit wird elektronisch dokumentiert. 2In der Doku-

mentation müssen der Beginn und das Ende der täglichen individuellen 
Arbeitszeit des Arztes (Soll-Arbeitszeit), sowie die tatsächlich erbrachte 
Gesamttagesarbeitszeit des Arztes (Ist-Arbeitszeit) enthalten sein. 3Die 
Differenz zwischen Soll- und Ist-Arbeitszeit sind die Mehr- oder Minus-
stunden gegenüber der dienstplanmäßigen täglichen Arbeitszeit. 
4Weitergehende Ausführungsbestimmungen können in einer Betriebs-
vereinbarung geregelt werden. 5Auf seinen Wunsch erhält der Arzt bis 
zum 15. des Folgemonats einen Ausdruck über die elektronisch doku-
mentierte Arbeitszeit. 6Unrichtige Eintragungen in der Dokumentation 
sind auf schriftliches Verlangen zu korrigieren.  
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Nr. 14 
 
zu § 12: Eingruppierung  
 

§ 12 gilt für Ärzte ausschließlich in folgender Fassung: 
 

1Ärzte sind entsprechend ihrer nicht nur vorübergehend und zeitlich 
mindestens zur Hälfte auszuübenden Tätigkeit wie folgt eingruppiert:  

 
 
Entgeltgruppe Bezeichnung 

 
Ä 1 Arzt, Zahnarzt  

Akademischer Mitarbeiter 
 

Ä 2 Facharzt, Fachzahnarzt  
 

 
Akademischer Mitarbeiter nach zehnjähriger Tä-
tigkeit in Ä 1 
 
Ärzte, die überwiegend ein spezifisches ärztliches 
Arbeitsfeld erfüllen, z.B. Qualitätsmanager, OP-
Manager, Medizin-Controller, DRG-Manager 
 

Ä 3 Oberarzt 
 
Oberarzt ist derjenige Arzt, dem die medizinische 
Verantwortung für Teil- oder Funktionsbereiche 
der Klinik beziehungsweise Abteilung vom 
Dienstgeber übertragen worden ist. 
 
Facharzt in einer durch den Dienstgeber übertra-
genen Spezialfunktion, für die dieser eine erfolg-
reich abgeschlossene Schwerpunkt- oder Zu-
satzweiterbildung nach der Weiterbildungsord-
nung zusätzlich zur Facharztweiterbildung fordert. 

 
Ä 4 Facharzt, dem die ständige Vertretung des leiten-

den Arztes vom Dienstgeber übertragen worden 
ist. 
 
( Protokollerklärung: Ständiger Vertreter ist nur 
der Arzt, der den leitenden Arzt in der Gesamtheit 
seiner Dienstaufgaben vertritt. Das Tätigkeits-
merkmal kann daher innerhalb einer Klinik nur 
von einem Arzt erfüllt werden.) 
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Nr. 15 
 
zu § 13: Eingruppierung in besonderen Fällen 
 
 § 13 gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch die nachstehende Regelung 

vollständig ersetzt: 
 
§ 13 
 
Zulage bei Überschreiten der Mindestweiterbildungszeit 
 

1Ärzte der Entgeltgruppe Ä 1 in der Weiterbildung zum Facharzt erhal-
ten eine monatliche Zulage in Höhe der Differenz zur Stufe 1 der Ent-
geltgruppe Ä 2, sobald sie die Mindestweiterbildungszeit nach der Wei-
terbildungsordnung um mehr als ein Jahr überschritten haben, ohne 
dass sie dies zu vertreten haben und die erforderliche Weiterbildungs-
ermächtigung im jeweiligen Fachgebiet der Fachabteilung vorliegt.  

 
 
 
  
Nr. 16 
 
zu § 14: Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit  
 
 § 14 Absatz 2 gilt für Ärzte ausschließlich in folgender Fassung: 
 

1Die persönliche Zulage bemisst sich bei Ärzten, die in eine der Ent-
geltgruppen Ä 1 bis Ä 3 eingruppiert sind, aus dem Unterschiedsbetrag 
zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung ergeben 
hätte. 

 
 
Nr. 17 
 
zu § 15: Tabellenentgelt  
 
 § 15 Absatz 2 gilt für Ärzte in folgender Fassung: 
 
 (2)  Ärzte erhalten ein Tabellenentgelt nach der Anlage D. 
 
 § 15 Absätze 3 bis 6 gelten nicht für Ärzte. 
 
 
Nr. 18 
 
 
zu § 16: Stufen der Entgelttabelle 
 
 § 16 gilt für Ärzte ausschließlich in der nachfolgenden Fassung: 
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(1) 1Die Entgeltgruppen Ä 1 und Ä 2 umfassen fünf Stufen; die Entgeltgrup-
pe Ä 3 umfasst drei Stufen; die Entgeltgruppe Ä 4 umfasst eine Stufe. 
2Die Ärzte erreichen die jeweils nächste Stufe nach den Zeiten ärztli-
cher (Ä 1), fachärztlicher (Ä 2), oberärztlicher (Ä 3) Tätigkeit bzw. der 
Tätigkeit als ständiger Vertreter des leitenden Arztes, die in der Tabelle 
(Anlage A1) angegeben sind.  

 
(2) 1Bei der Stufenzuordnung werden Zeiten mit einschlägiger Berufserfah-

rung als förderliche Zeiten berücksichtigt. 2Zeiten von Berufserfahrung 
aus nichtärztlicher Tätigkeit können berücksichtigt werden.3Zeiten ärztli-
cher/fachärztlicher Tätigkeit außerhalb des EU-Bereichs können nur be-
rücksichtigt werden, soweit sie von der zuständigen Stelle als der inlän-
dischen ärztlichen Tätigkeit gleichwertig anerkannt sind/werden.  

 
(3) 1Zur Deckung des Personalbedarfs oder zur Bindung von qualifizierten 

Fachkräften kann Ärzten abweichend von der tarifvertraglichen Einstu-
fung ein bis zu zwei Stufen höheres Entgelt ganz oder teilweise vorweg 
gewährt werden. 2Ärzte mit einem Entgelt der Endstufe können bis zu 
20 % der Stufe 2 zusätzlich erhalten. 3Die Zulage kann befristet werden. 
4Sie ist auch als befristete Zulage widerruflich. 5Um im Hinblick auf die 
fachliche Qualifikation besonderen projektbezogenen Anforderungen 
Rechnung zu tragen oder um eine besondere Personalgewinnung/-
bindung zu erreichen (besondere Bedarfs- oder Bewerberlage), kann 
der Dienstgeber die Beträge nach Abs. 1 Satz 1 und 2 bei Wissen-
schaftlern um bis zu 25 % überschreiten. 

 
 
Nr. 19 
 
zu § 17: Allgemeine Regelungen zu den Stufen  
 
 § 17 Absatz 2, Absatz 3 Satz 3 und 4 sowie Absatz 4 gelten nicht für 

Ärzte. 
 
 
Nr. 20 
 
zu § 18: Leistungsentgelt 
 
 § 18 „Leistungsentgelt“ gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch die nach-

stehende Regelung vollständig ersetzt. 
 
 
§ 18 
Besondere Zahlung im Drittmittelbereich 
 

1Die Ärzte im Drittmittelbereich können vom Dienstgeber eine Sonder-
zahlung erhalten. 2Voraussetzung ist, dass nach Deckung der Einzel- 
und Gemeinkosten des Drittmittelvorhabens entsprechende Erträge aus 
Mitteln privater Dritter verbleiben. 3Die Ärzte müssen zudem durch be-
sondere Leistungen bei der Einwerbung der Mittel oder der Erstellung 
einer für die eingeworbenen Mittel zu erbringenden bzw. erbrachten 
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Leistung beigetragen haben. 4Die Sonderzahlung kann bis zu 10 % ih-
res Jahrestabellenentgelts betragen. 5Sie ist nicht zusatzversorgungs-
pflichtig.  

 
 
Nr. 21 
 
zu § 19: Erschwerniszuschläge 
 
 § 19 „Erschwerniszuschläge“ gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch die 

nachstehende Regelung vollständig ersetzt: 
 
 
§ 19 
Einsatzzuschlag für Rettungsdienst 
 

1Zu den Pflichten der Ärzte aus der Haupttätigkeit gehört es, am Ret-
tungsdienst auf notarzt-besetzten Rettungsmitteln teilzunehmen. 2Für 
jeden Einsatz in diesem Rettungsdienst erhalten die Ärzte einen nicht 
zusatzversorgungspflichtigen Einsatzzuschlag in Höhe von 17,30 Euro. 
3Dieser Betrag verändert sich zu demselben Zeitpunkt und in dem glei-
chen Ausmaß wie das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe Ä 1 Stufe 2.  

 
Protokollerklärungen zu § 19:  
 
1. 1Ärzte, denen aus persönlichen Gründen (zum Beispiel Vorliegen ei-
ner anerkannten Minderung der Erwerbsfähigkeit, die dem Einsatz im 
Rettungsdienst entgegensteht, Flugunverträglichkeit) oder aus fachli-
chen Gründen die Teilnahme am Rettungsdienst nicht zumutbar bezie-
hungsweise untersagt ist, dürfen nicht zum Einsatz im Rettungsdienst 
herangezogen werden.  
 
2. 1Der Einsatzzuschlag steht nicht zu, wenn den Ärzten wegen der 
Teilnahme am Rettungsdienst außer den tariflichen Bezügen sonstige 
Leistungen vom Dienstgeber oder von einem Dritten (zum Beispiel pri- 
vate Unfallversicherung, für die der Dienstgeber oder ein Träger des 
Rettungsdienstes die Beiträge ganz oder teilweise trägt, Liquidations- 
ansprüche) zustehen. 2Die Ärzte können auf die sonstigen Leistungen 
verzichten.  

 
 
Nr. 22 
 
zu § 20: Jahressonderzahlung  
  
 § 20 „Jahressonderzahlung“ gilt nicht für Ärzte. 
 
 
Nr. 23 
 
zu § 21: Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung  
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 § 21 Absatz 1 Satz 1 gilt für Ärzte in folgender Fassung: 
 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1, § 26 und § 27 
werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile weitergezahlt.  
 
§ 21 Absatz 1 Satz 3 gilt für Ärzte in folgender Fassung: 
 
1Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich gezahlte Entgelt für Über-
stunden und Mehrarbeit (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehe-
nen Mehrarbeits- oder Überstunden), Leistungsentgelte, Jahressonder-
zahlungen sowie besondere Zahlungen nach § 23.  

 
  
 § 21 Absatz 4 gilt für Ärzte in folgender Fassung und wird um folgenden 

Absatz 5 ergänzt: 
 
 (4) 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgelt-

anpassung ein, sind die berücksichtigungsfähigen Entgeltbestandteile, 
die vor der Entgeltanpassung zustanden, um 90 % des Prozentsatzes 
für die allgemeine Entgeltanpassung zu erhöhen.  

 
 (5) 1Bereitschaftsdienstentgelte und Rufbereitschaftsentgelte einschließ-

lich des Entgelts für die Inanspruchnahme während der Rufbereitschaft 
fallen unter die Regelung des § 21 Satz 2. 

 
 
Nr. 24 
 
zu § 22: Entgelt im Krankheitsfall  
 
 § 22 Absatz 3 wird um folgenden Satz 3 ergänzt: 
 

1Innerhalb eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach 
Absatz 1 und 2 insgesamt längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 
1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder neuen Arbeitsunfähig-
keit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende An-
spruch.  

 
 
Nr. 25 
 
zu § 24: Berechnung und Auszahlung des Entgelts  
 

§ 24 Absatz 1 wird um folgenden Satz 4 ergänzt: 
 

1Fällt der Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt 
der vorhergehende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite 
vorhergehende Werktag als Zahltag.  
 
§ 24 Absatz 6 wird bei Ärzten um folgenden Absatz 6 ersetzt: 
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(6) 1Durch Nebenabrede zum Arbeitsvertrag können neben dem Tabel-
lenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (zum Beispiel Zeitzuschläge, 
Erschwerniszuschläge, Überstundenentgelte) pauschaliert werden. 2Die 
Nebenabrede ist abweichend von § 2 Absatz 3 mit einer Frist von drei 
Monaten jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres kündbar.  

 
 
Nr. 26 
 
zu § 25: Betriebliche Altersversorgung 
 
 Für Ärzte gilt ergänzend die nachfolgende Regelung: 
 
§ 25 a 
Entgeltumwandlung 
 

(1) 1Die Ärzte haben Anspruch darauf, dass neben den bereits bestehen-
den Angeboten zur Entgeltumwandlung von ihren künftigen Entgeltan-
sprüchen weitere steuerpflichtige Bruttobezüge durch Entgeltumwand-
lung für ihre betriebliche Altersversorgung verwendet werden.  
 

(2) 1Die Einzelheiten hierzu werden die Tarifparteien gesondert in einem 
Tarifvertrag regeln. 

 
 
Nr. 27 
 
zu § 26: Erholungsurlaub  
 
 § 26 Absatz 1 wird um folgenden Satz 8 ergänzt: 
 

1Arbeitstage sind alle Kalendertage, an denen der Arzt dienstplanmäßig 
oder betriebsüblich zu arbeiten hat oder zu arbeiten hätte, mit Ausnah-
me der auf Arbeitstage fallenden gesetzlichen Feiertage, für die kein 
Freizeitausgleich gewährt wird.  

 
 
Nr. 28 
 
zu § 29: Arbeitsbefreiung  
 

§ 29 wird um folgenden Absatz 6 ergänzt: 
 

(6) 1Zur Teilnahme an Arztkongressen, Fachtagungen und vergleichba-
ren Veranstaltungen ist Ärzten Arbeitsbefreiung bis zu fünf Arbeitsta-
gen im Kalenderjahr zu gewähren. 2Die Arbeitsbefreiung wird auf ei-
nen Anspruch nach dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz ange-
rechnet.  
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Nr. 29 
 
 
zu § 30: Befristete Arbeitsverträge  
 

§ 30 gilt nicht für Ärzte, sondern wird durch nachstehende Regelung 
vollständig ersetzt: 

 
(1) 1Der Arbeitsvertrag wird in der Regel auf unbefristete Zeit abge-
schlossen. 2Eine Befristung gem. § 14 Abs. 2 Satz 1 TzBfG ist nicht zu-
lässig, wenn eine Befristung nach unten stehendem Abs. 2 möglich ist. 

 
(2) 1Bei befristeten Beschäftigungen zum Zwecke der Weiterbildung 
zum Facharzt muss der erste Vertrag für eine Laufzeit von nicht weniger 
als zwei Jahren und der weitere Vertrag bis zum Ende der Mindestwei-
terbildungszeit geschlossen werden, wenn nicht sachliche Gründe kür-
zere Vertragslaufzeiten erfordern. 2Sofern innerhalb der Mindestweite-
bildungszeit die Weiterbildung nicht abgeschlossen ist, wird das Ar-
beitsverhältnis mindestens 1 Jahr über die Mindestweiterbildungszeit 
nach der Weiterbildungsordnung verlängert. 3Eine weitere Verlängerung 
bis maximal zur gesetzlichen Höchstdauer erfolgt, wenn die Weiterbil-
dung aus Gründen, die der Dienstgeber zu vertreten hat, nicht beendet 
werden konnte. 

 
(3) 1Die Verlängerung oder die Nichtverlängerung des Arbeitsverhältnis-
ses sind spätestens drei Monate vor Befristungsablauf dem Arzt be-
kannt zu geben.  

 
 
Nr. 30 
 
zu § 31: Führung auf Probe 
 
 § 31 gilt nicht für Ärzte 
 
 
Nr. 31 
 
zu § 32: Führung auf Zeit 
 
 § 32 gilt nicht für Ärzte. 
 
 
Nr. 32 
 
zu § 33: Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung  
 
 Zu § 33 Absatz 2 und Absatz 3 gilt für Ärzte folgende Protokollerklärung: 
 
 1Als Rentenversicherungsträger im Sinne der Absätze 2 und 3 gelten 

auch berufsständische Versorgungswerke. 
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 § 33 Absatz 4 gilt für Ärzte in folgender Fassung: 
 
 

(4) 1Verzögert der Arzt schuldhaft den Rentenantrag oder bezieht er Al-
tersrente nach § 236 oder § 236a SGB VI oder ist er nicht in der gesetz-
lichen Rentenversicherung oder in einem berufsständischen Versor-
gungswerk versichert, so tritt an die Stelle des Rentenbescheids das 
Gutachten eines Amtsarztes oder eines nach § 3 Absatz 5 Satz 2 be-
stimmten Arztes. 2Das Arbeitsverhältnis endet in diesem Fall mit Ablauf 
des Monats, in welchem dem Arzt das Gutachten bekannt gegeben 
worden ist.  

 
 
Nr. 33 
 
zu § 35: Zeugnis  
 
 § 35 wird für Ärzte um folgenden Absatz 5 ergänzt: 
 

(5) 1Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 werden vom leitenden 
Arzt und vom Arbeitgeber ausgestellt.  

  
 
Nr. 34 
 
zu § 36: Sicherung der wirtschaftlichen Zukunft und Beschäftigungssi-

cherung 
 
 § 36 gilt nicht für Ärzte. 
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Anlage D:  Entgelttabelle für Ärzte im Geltungsbereich des TV-VKKH 
 
 
Entgelttabelle 2012 _ 1 
Laufzeit: 1. Januar 2012 – 30. April 2012 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 
Arzt 3.842,00 € 4.063,00 € 4.218,00 € 4.475,00 € 4.805,00 € 
ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 
Facharzt 5.068,00 € 5.500,00 € 5.871,00 € 6.072,00 € 6.283,00 € 
Oberarzt 6.365,00 € 6.726,00 € 7.061,00 € 
CA-Vertreter 7.468,00 € 
 
Entgelttabelle 2012 _ 2 
Laufzeit: 1. Mai 2012 – 31. Dezember 2012 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 
Arzt 3.950,00 € 4177,00 € 4.336,00 € 4.600,00 € 4,940 € 
ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 
Facharzt 5.210,00 € 5.654,00 € 6.035,00 € 6.242,00 € 6.459,00 € 
Oberarzt 6.543,00 € 6.914,00 € 7.259,00 € 
CA-Vertreter 7.677,00 € 
 
Entgelttabelle 2013  
Laufzeit: 1. Januar 2013 2012 – 31. August 2013 

ab dem 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 
Arzt 3.999,00 € 4.229,00 € 4.390,00 € 4.658,00 € 5.002,00 € 
ab dem 1. Jahr 4. Jahr 7. Jahr 9. Jahr 11. Jahr 
Facharzt 5.275,00 € 5.725,00 € 6.111,00 € 6.320,00 € 6.540,00  € 
Oberarzt 6.625,00 € 7.001,00 € 7.349,00 € 
CA-Vertreter 7.773,00 € 
 
 
(1) 1Die Entgelttabelle ist auf der Basis einer regelmäßigen durchschnittli-

chen Wochenarbeitszeit von 40 Stunden festgelegt. 
 
(2) 1Die Entgelttabelle ersetzt die bisherigen Vergütungstabellen. 2Damit 

entfällt künftig die Jahressonderzahlung. 3Davon abweichend wird eine 
Kinderzulage für bis zum 31.03.2012 geborene Kinder i. H. der bisheri-
gen Kinderzulage i.H.v. jeweils 90,57 Euro gewährt. 4Auf Neueinstellun-
gen nach dem 01.01.2012 findet Satz 3 keine Anwendung mehr. 
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(3) 1Für die akademischen Mitarbeiter betragen die Stufenlaufzeiten in Ä 1 
und Ä 2 jeweils 24 Monate, wobei die höchste zu erreichende Stufe in Ä 
2 die Stufe 3 ist. 

 
2Für leitende Medizinphysiker ist die höchste zu erreichende Stufe die 
Stufe 5 der Entgeltgruppe Ä 2. 

 
(4) 1Soweit ein Arzt nach der Entgelttabelle außertariflich vergütet wird (AT) 

finden im Übrigen - soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 
wird -  mit Ausnahme der für die Vergütung maßgeblichen Regelungen 
die Bestimmungen dieses Tarifvertrages auf sein Arbeitsverhältnis An-
wendung. 
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Anlage E:  Bereitschaftsdienstentgelte 
 
 
ab 1. Januar 2012 

Ä 1 20,50 
Euro 

Ä 2 25,00 
Euro 

Ä 3 34,00 
Euro 

Ä 4 38,00 
Euro 

 
 
ab 1. Mai 2012 

Ä 1 21,07 
Euro 

Ä 2 25,70 
Euro 

Ä 3 34,95 
Euro 

Ä 4 39,06 
Euro 

 
 
ab 1. Januar 2013 

Ä 1 21,34 
Euro 

Ä 2 26,02 
Euro 

Ä 3 35,39 
Euro 

Ä 4 39,55 
Euro 
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§ 40 
Inkrafttreten, Laufzeit 
 

(1) 1Dieser Tarifvertrag tritt am 1. Januar 2012 in Kraft. 
 

(2) 1Dieser Tarifvertrag kann von jeder Tarifvertragspartei mit einer Frist 
von drei Kalendermonaten zum Schluss eines Kalenderhalbjahres 
schriftlich gekündigt werden, frühestens jedoch zum 31. Dezember 
2014.   
  

(3) 1Abweichend von Absatz 2 können schriftlich gekündigt werden, 
 
a) die Vorschriften des Abschnitts II einschließlich des Anhangs zu 

§ 9 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines Kalender-
monats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012; 

 
b) unabhängig von Buchst. a) § 8 Abs. 1 mit einer Frist von drei Ka-

lendermonaten zum Schluss eines Kalendervierteljahres, frühes-
tens jedoch zum 31. Dezember 2012; 

 
c) die Anlage A zu § 15 ohne Einhaltung einer Frist, frühestens je-

doch zum 28. Februar 2014; 
 
d) § 20  zum 31. Dezember eines jeden Jahres, frühestens jedoch 

zum 31. Dezember 2013; 
 
e) § 23 Abs. 1 mit einer Frist von einem Monat zum Schluss eines 

Kalendermonats, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2012; 
 
f) § 26 Abs. 1 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines 

Kalenderjahres, frühestens jedoch zum 31. Dezember 2014; 
 
g) § 8 Abs. 1 Buchst. b ohne Einhaltung einer Frist, frühestens je-

doch zum 28. Februar 2014; 
 

h) die Anlage C zu § 8.1 Abs. 4 ohne Einhaltung einer Frist, frühes-
tens jedoch zum 28. Februar 2014; 

 
Besondere Kündigungsregelungen: 
 
i) 2§ 39 kann mit einer Frist von drei Monaten zum Monatsende, frü-

hestens zum 31. Dezember 2013 schriftlich gekündigt werden. 
  

 
j) 3Die Anlage D kann mit einer Frist von einem Monat zum Monats-

ende, frühestens zum 31. August 2013 gekündigt werden; 
 
k) 4Die Anlage E (BD-Stundenentgelt) kann mit einer Frist von einem 

Monat zum Monatsende, frühestens zum 31. August 2013 gekün-
digt werden; 
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l) 5Zu § 39 Nr. 7 können die Regelungen zur Höchstarbeitszeit bei 
Bereitschaftsdienst nach Nr.7 zu § 7 Absatz 4 Sätze 3 bis 6 sowie 
Absatz 5 mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss eines Ka-
lendervierteljahres gesondert schriftlich gekündigt werden. 

 
 
Protokollerklärung zu Abs. 3: 
 
1Die Tarifvertragsparteien werden im Zusammenhang mit den Verhandlungen 
zur neuen Entgeltordnung gesonderte Kündigungsregelungen zu den 
§§ 12, 13 und der Anlage [Entgeltordnung] vereinbaren. 
 
 

 
 
Hamburg, den 03. August  2012 
 
Für 
 
 
 
Verband kirchlicher 
Krankenhausdienstgeber Hamburg 
 
 
 
____________________________ 
Cord Meyer 
Vorstandsvorsitzender 
 
 
____________________________ 
Tobias Schwarz 
Vorstand 
 

ver.di 
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 
Landesbezirk Hamburg 
 
 
_______________________________ 
Angelika Detsch 
Landesbezirksleitung 
 
 
_______________________________ 
Hilke Stein 
Landesfachbereichsleitung 
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Anhang zu § 16  
 
I. Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte 

Beschäftigte  
 
1 Abweichend von § 16 Abs. 1 ist Endstufe 
 

a) in der Entgeltgruppe 9 die Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend 
 
 - Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb MTV Angestellte, 
 
 - Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb MTV Angestellte, 
 

- Vergütungsgruppe Vb nach Aufstieg aus Vc MTV Angestellte  
(vorhandene Beschäftigte),  

 
 - Lohngruppe 9 TV Einreihung;  
 
b) in der Entgeltgruppe 3 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend 

der 
 
 - Vergütungsgruppe VIII mit und ohne Aufstieg nach VII MTV  

  Angestellte sowie nach Aufstieg aus IX/IXb MTV Angestellte, 
 
 - Lohngruppe 3 nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 und 2a  

  TV Einreihung (vorhandene Beschäftigte), 
 

- Lohngruppe 2a nach Aufstieg aus Lohngruppe 2 TV Einreihung  
(vorhandene Beschäftigte), 

 
 - Lohngruppe 2 mit Aufstiegen nach Lohngruppe 2a und 3 TV  

  Einreihung; 
 
c) in der Entgeltgruppe 2 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend 

der  
 

- Vergütungsgruppe IXb nach Aufstieg aus X MTV Angestellte  
(vorhandene Beschäftigte), 

 
 - Vergütungsgruppe X mit Aufstieg nach IXb MTV Angestellte, 
 
 - Vergütungsgruppe X MTV Angestellte (vorhandene Beschäftigte), 
 
 - Lohngruppe 1a TV Einreihung (vorhandene Beschäftigte), 
 
 - Lohngruppe 1 mit Aufstieg nach Lohngruppe 1a TV Einreihung. 
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 2 Abweichend von § 16 Abs. 3 Satz 1 gelten für die Stufenlaufzeiten fol-
gende Sonderregelungen: 

 
 3In der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 3 nach fünf Jahren in Stufe 2 und 

die Stufe 4 nach neun Jahre in Stufe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der 
 

- Vergütungsgruppe Va ohne Aufstieg nach IVb MTV Angestellte, 
- Vergütungsgruppe Vb ohne Aufstieg nach IVb MTV Angestellte 

(einschließlich in Vergütungsgruppe Vb vorhandener Aufsteiger 
aus Vergütungsgruppe Vc MTV Angestellte 

 
erreicht; bei Tätigkeiten entsprechend der Lohngruppe 9 TV Einreihung 
wird die Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2 und die Stufe 4 nach sie-
ben Jahren in Stufe 3 erreicht. 
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II. Besondere Stufenregelungen für vorhandene und neu eingestellte 
Beschäftigte im Pflegedienst 

 
(1) 1Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflege-

dienst (Anlage 1b zum MTV Angestellte) Eingangsstufe  
 

a) in den Entgeltgruppen 9 und 11 die Stufe 4 bei Tätigkeiten ent-
sprechend  

 
- Kr. XI mit Aufstieg nach Kr. XII  
 
- Kr. VIII mit Aufstieg nach Kr. IX 
 
- Kr. VII mit Aufstieg nach Kr. VIII (9 b) 

 
b) in den Entgeltgruppen 7 und 9 bis 12 die Stufe 3 bei Tätigkeiten 

entsprechend  
 

- Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII 
 
- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
 
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
 
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
 
- Kr. VII ohne Aufstieg  
 
- Kr. VI ohne Aufstieg 

 
 c) in der Entgeltgruppe 7 die Stufe 2 bei Tätigkeiten entsprechend 
 

- Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI 
 
- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach 

Kr. VI  
 

- Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va. 
 
(2) 1Abweichend von § 16 Abs. 1 Satz 1 ist für die Beschäftigten im Pflege-

dienst (Anlage 1b zum MTV Angestellte) Endstufe in den Entgeltgrup-
pen 7 und 9 bis 11 die Stufe 5 bei Tätigkeiten entsprechend 

 
- Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
 
- Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
 
- Kr. VI mit Aufstieg nach Kr. VII 
 
- Kr. VII ohne Aufstieg  
 
- Kr. VI ohne Aufstieg 
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- Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V 
 

(3) 1Abweichend von § 16 Abs. 3 Satz 1 gelten für die Beschäftigten im 
Pflegedienst (Anlage 1b MTV Angestellte) für die Stufenlaufzeiten fol-
gende Sonderregelungen: 

 
a) in der Entgeltgruppe 12 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 

3 und die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten ent-
sprechend der Vergütungsgruppe Kr. XII mit Aufstieg nach Kr. XIII 
MTV Angestellte, 

 
b) in der Entgeltgruppe 11 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 

3 und die Stufe 5 nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten ent-
sprechend der Vergütungsgruppe Kr. X mit Aufstieg nach Kr. XI 
MTV Angestellte, 

 
c) in der Entgeltgruppe 10 wird die Stufe 4 nach zwei Jahren in Stufe 

3 und die Stufe 5 nach drei Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten ent-
sprechend der Vergütungsgruppe Kr. IX mit Aufstieg nach Kr. X 
MTV Angestellte,  

 
d) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 6 nach zwei Jahren in Stufe 

5 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. VIII mit 
Aufstieg nach Kr. IX MTV Angestellte, 

 
e) in der Entgeltgruppe 9 (9b) wird die Stufe 5 nach fünf Jahren in 

Stufe 4 bei Tätigkeiten entsprechend der Vergütungsgruppe Kr. 
VII mit Aufstieg nach Kr. VIII MTV Angestellte, 

 
f) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 nach fünf Jahren in Stufe 3 

und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätigkeiten 
entsprechend der Vergütungsgruppen Kr. VI mit Aufstieg nach 
Kr. VII, Kr. VII ohne Aufstieg MTV Angestellte, 

 
g) in der Entgeltgruppe 9 wird die Stufe 4 (9b) nach fünf Jahren in 

Stufe 3 und die Stufe 5 (9b) nach fünf Jahren in Stufe 4 bei Tätig-
keiten entsprechend der Vergütungsgruppen Kr. VI ohne Aufstieg 
MTV Angestellte  

 
erreicht. 
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Anlage A 1 Tabellenentgelt  
Tabelle TV-VKKH 
 
Anlage A zu § 15 TV-VKKH 
gültig vom 1. Januar 2012 bis zum 29. Februar 2012  
 
(monatlich in Euro) 
 

 
Grundentgelt 

 
Entwicklungsstufen 

 
Entgelt-
gruppe  

Stufe 1 
 
Stufe 2 

 
Stufe 3  

 
Stufe 4 

 
Stufe 5 

 
Stufe 6 

15 3.723,88 4.131,64 4.283,45 4.825,66 5.237,73
          1)       

14 3.372,53 3.741,23 3.958,12 4.283,45 4.782,28  

13 3.109,02 3.448,44 3.632,80 3.990,64 4.489,48  

12 2.786,96 3.090,59 3.524,35 3.903,90 4.391,89  

11 2.689,35 2.982,16 3.199,03 3.524,35 3.996,08  

10 2.591,75 2.873,70 3.090,59 3.307,48 3.719,55  

9 2.289,21 2.537,53 2.667,67 3.014,68 3.285,79  

8 2.142,81 2.374,87 2.483,32 2.580,92 2.689,35 2.757,673) 
7 2.006,184) 2.223,05 2.364,03 2.472,47 2.553,81 2.629,72 
6 1.967,13 2.179,67 2.288,12 2.391,14 2.461,63 2.532,135) 
5 1.884,71 2.087,51 2.190,52 2.293,55 2.369,46 2.423,68 
4 1.791,456) 1.984,48 2.114,61 2.190,52 2.266,43 2.310,89 
3 1.762,19 1.951,94 2.006,18 2.092,93 2.158,00 2.217,64 
2 1.625,54 1.800,13 1.854,35 1.908,58 2.027,85 2.152,57 
1  1.448,79 1.474,81 1.507,35 1.537,70 1.615,78 

 
1)           frei aus redaktionellen Gründen 
 
Für Beschäftigte im Pflegedienst: 
2)   

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
E 9b 2.759,85 2.927,93 3.133,97 3.329,16 

 
3)         2.801,05 
4)               2.060,40 
5)               2.591,75 
6)               1.845,67 
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Anlage A 2 Tabellenentgelt  
 
Tabelle TV-VKKH 
 
Anlage A zu § 15 TV-VKKH 
gültig vom 1. März 2012 bis 31. Dezember 2012 
 
(monatlich in Euro) 
 

 
Grundentgelt 

 
Entwicklungsstufen 

 
Entgelt-
gruppe 

 
Stufe 1 

 
Stufe 2 

 
Stufe 3  

 
Stufe 4 

 
Stufe 5 

 
Stufe 6 

15 3.854,22 4.276,25 4.433,37 4.994,56 5.421,05     1)          

14 3.490,57 3.872,17 4.096,65 4.433,37 4.949,66  

13 3.217,84 3.569,14 3.759,95 4.130,31 4.646,61  

12 2.884,50 3.198,76 3.647,70 4.040,54 4.545,61  

11 2.783,48 3.086,54 3.311,00 3.647,70 4.135,94  

10 2.682,46 2.974,28 3.198,76 3.423,24 3.849,73  

9 2.369,33 2.626,34 2.761,04 3.120,19 3.400,79  

8 2.217,81 2.457,99 2.570,24 2.671,25 2.783,48 2.854,19 
3) 

7 2.076,404) 2.300,86 2.446,77 2.559,01 2.643,19 2.721,76 
6 2.035,98 2.255,96 2.368,20 2.474,83 2.547,79 2.620,75 

5) 
5 1.950,67 2.160,57 2.267,19 2.373,82 2.452,39 2.508,51 
4 1.854,156) 2.053,94 2.188,62 2.267,19 2.345,76 2.391,77 
3 1.823,87 2.020,26 2.076,40 2.166,18 2.233,53 2.295,26 
2 1.682,43 1.863,13 1.919,25 1.975,38 2.098,82 2.227,91 
1  1.499,50 1.526,43 1.560,11 1.591,52 1.672,33 
 
1)           frei aus redaktionellen Gründen 
 
Für Beschäftigte im Pflegedienst: 
2)   

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
E 9b 2.856,44 3.030,41 3.243,66 3.445,68 

 
3)  2.899,09 
4) 2.132,51 
5) 2.682,46 
6)       1.910,27 
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Anlage A 3 Tabellenentgelt  
 
Tabelle TV-VKKH 
 
Anlage A zu § 15 TV-VKKH 
gültig ab 1. Januar 2013 bis 31. Juli 2013 
 
(monatlich in Euro) 
 

 
Grundentgelt 

 
Entwicklungsstufen 

 
Entgelt-
gruppe 

 
Stufe 1 

 
Stufe 2 

 
Stufe 3  

 
Stufe 4 

 
Stufe 5 

 
Stufe 6 

15 3.908,18 4.336,12 4.495,44 5.064,48 5.496,94           1)      

14 3.539,44 3.926,38 4.154,00 4.495,44 5.018,96  

13 3.262,89 3.619,11 3.812,59 4.188,13 4.711,66  

12 2.924,88 3.243,54 3.698,77 4.097,11 4.609,25  

11 2.822,45 3.129,75 3.357,35 3.698,77 4.193,84  

10 2.720,01 3.015,92 3.243,54 3.471,17 3.903,63  

9 2.402,50 2.663,11 2.799,69 3.163,87 3.448,40  

8 2.248,86 2.492,40 2.606,22 2.708,65 2.822,45 2.894,153) 
7 2.105,474) 2.333,07 2.481,02 2.594,84 2.680,19 2.759,86 
6 2.064,48 2.287,54 2.401,35 2.509,48 2.583,46 2.657,445) 
5 1.977,98 2.190,82 2.298,93 2.407,05 2.486,72 2.543,63 
4 1.880,116) 2.082,70 2.219,26 2.298,93 2.378,60 2.425,25 
3 1.849,40 2.048,54 2.105,47 2.196,51 2.264,80 2.327,39 
2 1.705,98 1.889,21 1.946,12 2.003,04 2.128,20 2.259,10 
1  1.520,49 1.547,80 1.581,95 1.613,80 1.695,74 
 
1)           frei aus redaktionellen Gründen 
 
Für Beschäftigte im Pflegedienst: 
2)   

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
E 
9b 2.896,43 3.072,84 3.289,07 3493,92 

 
3)         2.939,68 
4)               2.162,37 
5)               2.720,01 
6)               1.937,01 
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Anlage A 4 Tabellenentgelt  
 
Tabelle TV-VKKH 
 
Anlage A zu § 15 TV-VKKH 
gültig ab 1. August 2013 
 
(monatlich in Euro) 

 
Grundentgelt 

 
Entwicklungsstufen 

 
Entgelt-
gruppe  

Stufe 1 
 
Stufe 2 

 
Stufe 3  

 
Stufe 4 

 
Stufe 5 

 
Stufe 6 

15 3.962,89 4.396,83 4.558,38 5.135,38 5.573,90 
          1)       

14 3.588,99 3.981,35 4.212,16 4.558,38 5.089,23  

13 3.308,57 3.669,78 3.865,97 4.246,76 4.777,62  

12 2.965,83 3.288,95 3.750,55 4.154,47 4.673,78  

11 2.861,96 3.173,57 3.404,35 3.750,55 4.252,55  

10 2.758,09 3.058,14 3.288,95 3.519,77 3.958,28  

9 2.436,14 2.700,39 2.838,89 3.208,16 3.496,68  

8 2.280,34 2.527,29 2.642,71 2.746,57 2.861,96 2.934,673) 
7 2.134,954) 2.365,73 2.515,75 2.631,17 2.717,71 2.798,50 
6 2.093,38 2.319,57 2.434,97 2.544,61 2.619,63 2.694,645) 
5 2.005,67 2.221,49 2.331,12 2.440,75 2.521,53 2.579,24 
4 1.906,436) 2.111,86 2.250,33 2.331,12 2.411,90 2.459,20 
3 1.875,29 2.077,22 2.134,95 2.227,26 2.296,51 2.359,97 
2 1.729,86 1.915,66 1.973,37 2.031,08 2.157,99 2.290,73 
1  1.541,78 1.569,47 1.604,10 1.636,39 1.719,48 
 
1)           frei aus redaktionellen Gründen 
 
Für Beschäftigte im Pflegedienst: 
2)   

Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6  
E 
9b 2.936,98 3.115,86 3.335,12 3.542,83 

 
3)               2.980,84 
4)               2.192,64 
5)               2.758,09 
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6)               1.964,13 
 
Anhang zu Anlage A1 bis A3 
 
 
 
I. Beschäftigte im Pflegedienst 
 
1Abweichend von § 15 Abs. 2 Satz 1 erhalten die Beschäftigten im 
Pflegedienst (Anlage 1b zum MTV Angestellte) 
 
a) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den 

Vergütungsgruppen Kr. Va mit Aufstieg nach Kr. VI, Kr. V mit Aufstieg 
nach Kr. Va und weiterem Aufstieg nach Kr. VI  

 
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3 
 
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 5 
 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 6. 

 
b) in der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend den 

Vergütungsgruppen Kr. V mit Aufstieg nach Kr. VI 
 
 

- in der Stufe 1 den Tabellenwert der Stufe 2, 
 
- in der Stufe 2 den Tabellenwert der Stufe 3, 
 
- in der Stufe 3 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 3, 
 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 5, 
 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 9b Stufe 6. 

 
c) 2In der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der 

Vergütungsgruppe Kr. V mit Aufstieg nach Kr. Va MTV Angestellte 
 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6. 
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d) 3In der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der 
Vergütungsgruppe Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V und weiterem Aufstieg 
nach Kr. Va MTV Angestellte 

 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5, 
 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 6. 

 
e) 4In der Entgeltgruppe 7 bei Tätigkeiten entsprechend der 

Vergütungsgruppe Kr. IV mit Aufstieg nach Kr. V MTV Angestellte 
 

- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 4, 
 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 Stufe 5. 

 
f) 5In der Entgeltgruppe 4 bei Tätigkeiten entsprechend den 

Vergütungsgruppen Kr. II mit Aufstieg nach Kr. III und weiterem Aufstieg 
nach Kr. V sowie Kr. III mit Aufstieg nach Kr. IV MTV Angestellte 

 
- in der Stufe 4 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 4, 
 
- in der Stufe 5 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 5, 
 
- in der Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 6 Stufe 6. 

 
g) 6In der Entgeltgruppe 3 bei Tätigkeiten entsprechend der 

Vergütungsgruppe Kr. I mit Aufstieg nach Kr. II MTV Angestellte in der 
Stufe 6 den Tabellenwert der Entgeltgruppe 4 Stufe 6. 

 
 
 
 
 
 
 
Anlage B 
 
 
Frei aus redaktionellen Gründen. 
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i.  

Anlage C  
 
zu § 8.1 Abs. 4 (Bereitschaftsdienstentgelt) 
    
I.  Beschäftigte, auf die die Anlage 1 des TVÜ-VKKH Anwendung finden  

Entgeltgruppe 
Stundenentgelt 
in Euro 
gültig ab  
01. Juli 2012 

Stundenentgelt 
in Euro 
gültig ab 
01. Januar 2013 

Stundenentgelt 
in Euro 
gültig ab 
01. August 2013 

E 15 Ü 28,59  28,99  29,40  

E15 25,09  25,44  25,80  

E14 23,08  23,40  23,73  

E13 22,04  22,35  22,66  

E12 20,92  21,21  21,51  

E11 19,06  19,33  19,60  

E10 17,57  17,82  18,07  

E9 16,58  16,81  17,05  

E8 15,78  16,00  16,22  

E7 15,14  15,35  15,56  

E6 14,45  14,65  14,86  

E5 13,88  14,07  14,27  

E4 13,24  13,43  13,62  

E3 12,70  12,88  13,06  

E2 Ü 12,18  12,35  12,52  

E 2 11,86  12,03  12,20  

E 1 9,65  9,79  9,93  
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II.    Beschäftigte, auf die die Anlage 2 des TVÜ-VKKH Anwendung findet 
 
 
 

 

Entgeltgruppe 

Stunden- 
entgelt 
in Euro 
gültig ab  
1. Juli 2012 

 

Stunden- 
entgelt 
in Euro 
gültig ab 
1. Januar 2013 
 

Stunden- 
entgelt 
in Euro 
gültig ab 
1. August 2013 
 

Kr. 12a 22,67  22,99  23,31  

Kr. 11b 21,18  21,48  21,78  

Kr. 11a 20,02  20,30  20,58  

Kr. 10a 18,74  19,00  19,27  

Kr. 9d 18,05  18,30  18,56  

Kr. 9c 17,42  17,66  17,91  

Kr. 9b 16,63  16,86  17,10  

Kr. 9a 16,63  16,59  16,82  

Kr. 8a 15,63 1 15,85 1 16,07 1 

Kr. 7a 14,99 1 15,20 2 15,41 2 

Kr. 4a 13,88  14,07  14,27  

Kr. 3a 12,87  13,05  13,23  
 
 

 
1 Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuel-
len Zwischen- oder Entgeltstufe oberhalb der Stufe 5 der Anlage 5 zum TVÜ-VKKH erhalten, 
richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a. 
 
2 Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuel-
len Zwischen- oder Entgeltstufe oberhalb der Stufe 4 der Anlage 5 zum TVÜ-VKKH erhalten, 
richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a. 
 

i.                                                  
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TARIFVERTRAG 
 
 
 

zur Überleitung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer der 
Mitglieder des  

Verbands kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg  
 

- hier: Überleitung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer der 
Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus gemeinnützigen GmbH -  

 
(TVÜ-VKKH Albertinen) 

 
vom 28. März 2012 

 
 

Zwischen 
 
 
 

Dem Verband kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg (VKKH), 
vertreten durch den Vorstand, 

einerseits 
 

 
und 

 
ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,  
vertreten durch den Landesbezirk Hamburg, 

andererseits 
 
 
 

wird folgender firmenbezogener Verbandstarifvertrag vereinbart: 
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1. Abschnitt 
Allgemeine Vorschriften 

 
Vorbemerkung: 

 
Die Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus gGmbH ist Mitglied des Arbeit-
geberverbandes VKKH. 2Die Arbeitsbedingungen der Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer des Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus gGmbH sind bis-
lang geregelt durch einzelvertragliche Bezugnahme auf die Allgemeinen Ar-
beitsvertragsbedingungen des Albertinen-Diakoniewerk e. V. (nachfolgend: 
„AVB“). Diese verweisen ihrerseits auf die Arbeitsvertragsrichtlinien des Dia-
konischen Werks der EKD (nachfolgend: „AVR“). Die Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer erhalten aufgrund dieses Überleitungstarifvertrages die Wahl, 
ob zukünftig auf ihr Arbeitsverhältnis die tariflichen Regelungen des VKKH 
Anwendung finden sollen.  
 
Die Tarifvertragsparteien sind sich einig, dass der persönliche Geltungsbe-
reich des jeweiligen Überleitungstarifvertrages (TVÜ-VKKH) nur solche 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer erfasst, die von ihrem Wahlrecht zur 
Ablösung der individualvertraglich geltenden Arbeitsvertragsbedingungen 
durch die tariflichen Regelungen Gebrauch machen. Für den Fall der Ablö-
sung durch Ausübung des Wahlrechts werden durch die tariflichen Bedingun-
gen des TVÜ-VKKH Albertinen und des TV-VKKH die AVB und AVR entwe-
der für die jeweilige Dienstnehmerin und den jeweiligen Dienstnehmer voll-
ständig abgelöst oder TVÜ-VKKH Albertinen und TV-VKKH sollen gar nicht 
zur Anwendung kommen . Die Ablösung erfolgt auch dann, wenn TVÜ-VKKH 
Albertinen und TV-VKKH keine Regelungen zu einem Regelungsgegenstand 
der AVB oder AVR enthalten.  
 
Dienstnehmerinnen  und Dienstnehmer der Albertinen-Krankenhaus / Alberti-
nen-Haus gGmbH, deren Arbeitsverhältnis bis zum 30. Juni 2007 begonnen 
hat, wurde eine Versorgungszusage auf der Grundlage der Ordnung für eine 
zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Dienstnehmer des Al-
bertinen-Diakoniewerkes e. V. in Hamburg in der Fassung vom 16. Februar 
1993 wie auch für einzelne Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in den vor-
hergegangenen Fassungen vom 09. Oktober 1990, vom 17. September 1986, 
vom 07.Mai 1980, vom 30. November 1977, vom 20. November 1975 sowie 
vom 17. Oktober 1969 (alle Fassungen nachfolgend: „VO alt“) erteilt. Den ab 
1. Juli 2007 eingestellten Mitarbeitern wurde eine Versorgungszusage auf der 
Grundlage der Albertinen-Versorgungsordnung 2007 (VO 2007) erteilt. Zu-
künftig soll für die unter den TVÜ-VKKH Albertinen und TV-VKKH fallenden 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nur die VO 2007 gelten. Unter den 
Geltungsbereich des TVÜ-VKKH Albertinen fallen daher nur die Dienstnehme-
rinnen und Dienstnehmer, die mit der Ausübung ihres Wahlrechts zur Anwen-
dung der tariflichen Regelungen in Ablösung der AVB und AVR auch der Ab-
lösung der VO alt durch die VO 2007 mit Wirkung für die Zukunft zustimmen.  
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§ 1 

Geltungsbereich, Wahlrecht 
 

(1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmerinnen, 
deren Arbeitsverhältnis zur Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-Haus 
gGmbH zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Tarifvertrages bestand 
und ununterbrochen über diesen Zeitpunkt hinaus fortbesteht, und die am 
01. Januar 2012 unter den Geltungsbereich des TV-VKKH fallen, für die 
Dauer des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
2 Voraussetzung ist, dass die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer von 
ihrem oder seinem Wahlrecht nach § 1 Abs. 2 TVÜ-VKKH Albertinen 
Gebrauch gemacht und Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, deren Ar-
beitsverhältnis bis zum 30. Juni 2007 begonnen hat, die Zustimmung zur 
Ablösung der VO alt nach § 1 Abs. 3 TVÜ-VKKH Albertinen erteilt haben. 

(2) 1Voraussetzung der Geltung des TVÜ-VKKH Albertinen und der Verbands-
tarifverträge ist der Zugang einer durch die Dienstnehmerin oder den 
Dienstnehmer unterzeichneten Erklärung zur Ausübung des Wahlrechts 
beim Dienstgeber, in der sich die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer 
mit der vollständigen Ablösung der bisherigen AVB / AVR durch den TVÜ-
VKKH Albertinen und die Verbandstarifverträge einverstanden erklärt. 2Die 
Ausübung des Wahlrechts ist unwiderruflich. Das Wahlrecht kann ab dem 
01. Juli 2012 nur mit einer Frist von einem Monat jeweils zum Monatsende 
mit Wirkung beginnend ab dem 01. Januar 2012 ausgeübt werden. 3Die 
Ausübung des Wahlrechtes ist insgesamt begrenzt bis zum 30.06.2013 
(Zugang der unterzeichneten Erklärung beim Arbeitgeber). 

(3) Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer der Albertinen-
Krankenhaus/Albertinen-Haus gGmbH, denen eine Versorgungszusage 
nach Maßgabe der VO alt erteilt wurde, fallen nur dann in den Geltungsbe-
reich des TVÜ-VKKH Albertinen sowie der Verbandstarifverträge, wenn sie 
mit der Ausübung ihres Wahlrechts nach § 1 Abs. 2 TVÜ-VKKH Albertinen 
ihre schriftliche Zustimmung zur Neuordnung der Versorgungszusage 
durch Änderung der VO alt und deren Ablösung durch Anwendung der VO 
2007) mit Wirkung für die Zukunft erteilen. 

(4) Nur soweit nachfolgend ausdrücklich bestimmt, gelten die Vorschriften die-
ses TVÜ-VKKH Albertinen auch für Dienstnehmerinnen und Dienstneh-
mer, deren Arbeitsverhältnis zum Albertinen-Krankenhaus/Albertinen-
Haus gGmbH nach dem 31.12.2011 begonnen hat und die im Übrigen 
unter den Geltungsbereich nach § 1 TVÜ-VKKH Albertinen fallen.  

(5) Die Bestimmungen des TV-VKKH sowie der weiteren Verbandstarifverträ-
ge gelten, soweit dieser Tarifvertrag keine abweichenden Regelungen trifft. 

 
 

§ 2 
Ersetzen / Ablösen anderweitiger Regelungen 

 

(1) 1Soweit Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nach § 1 Abs. 1 TVÜ-
VKKH Albertinen von ihrem Wahlrecht nach § 1 Abs. 2 TVÜ-VKKH Alberti-
nen Gebrauch machen und bei Vorliegen der Voraussetzungen die Zu-
stimmung zur Ablösung der Versorgungsordnung alt nach § 1 Abs. 3 TVÜ-
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VKKH Albertinen erteilen, werden die AVB / AVR durch die tariflichen Re-
gelungen abgelöst. Dies gilt auch dann, wenn der TVÜ-VKKH Albertinen 
bzw. die Verbandstarifverträge zu einem konkreten Regelungsgegenstand 
der AVB / AVR keine Regelung treffen. 

(2) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des TVÜ-VKKH Albertinen geltenden 
Dienstvereinbarungen und dazu getroffenen betrieblichen Regelungsabre-
den werden durch die Geltung der Tarifverträge nicht berührt.   

 
 

2. Abschnitt 
Überleitungsregelungen 

 
§ 3 

Überleitung in den TV-VKKH 
 
Die Arbeitsverhältnisse der von § 1 Abs. 1-3 TVÜ-VKKH Albertinen erfassten 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer werden am 01. Januar 2012 gemäß den 
nachfolgenden Regelungen in den TV-VKKH übergeleitet. 
 
 

§ 4 
Zuordnung der Entgeltgruppen 

 

(1) Für die Überleitung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nach § 1 
Abs. 1-3 TVÜ-VKKH Albertinen wird ihre Entgeltgruppe (§ 15 AVR) nach 
Anlage 1 TVÜ-VKKH den entsprechenden Entgeltgruppen des TV-VKKH 
zugeordnet. Diese Zuordnung ergibt sich aus Anlage 1.  

(2) Die Überleitung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer im Pflegedienst 
(gemäß Anlage 1b BAT /BATO) erfolgt nach Anlage 2 TVÜ-VKKH (Kr-
Anwendungstabelle).  

(3) Für die Stufenzuordnung und Berücksichtigung einschlägiger Berufserfah-
rung werden Beschäftigungszeiten in der Stufenzuordnung aus § 15 AVR 
bis zur Überleitung entsprechend § 16 Abs. 2a TV-VKKH berücksichtigt.  

(4) Der weitere Entwicklungsstufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen 
des TV-VKKH.  

 
 

§ 5 
Laufende Krankenbezüge 

 
1Zahlungen von Krankengeld und Krankengeldzuschuss sowie von Beihilfen 
im Zusammenhang mit einer vor Ausübung des Wahlrechtes zur Tarifanwen-
dung nach §1 TVÜ Abs. 2 und 3 eingetretenen Arbeitsunfähigkeit durch 
Krankheit unterliegen für die Dauer dieser Arbeitsunfähigkeit weiterhin den 
bisherigen Regelungen. 2Ansonsten gilt § 22 TV-VKKH ab dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des TV-VKKH. 
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§ 6 
Laufende Beihilfen 

 
1Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer, deren Anspruch auf Beihilfe nach § 
26 AVR vor dem Inkrafttreten des TVÜ-VKKH Albertinen entstanden ist, erhal-
ten Leistungen nach § 26 AVR, wenn und soweit der Antrag auf Beihilfeleis-
tung innerhalb von sechs Monaten nach Entstehen der Aufwendungen oder 
der Ausstellung der Rechnung beim Arbeitgeber zugegangen ist. 2Für die 
Fristberechnung gilt § 26 Abs. 3 AVR. 
 
 

§ 7 
Ausgleich für Sonderformen der Arbeit  

 
1Die Regelungen in § 8 und § 8.1 TV-VKKH über den Ausgleich für Sonderfor-
men der Arbeit treten abweichend  von § 1 Abs. 2 Satz 2 TVÜ-VKKH erst nach 
Ausübung des Wahlrechtes nach §1, Absatz 2 und 3 in Kraft. 2Bis dahin gelten 
insoweit die bisherigen Regelungen der AVB / AVR fort. Dies gilt jedoch nicht 
für die Wechselschicht und Schichtzulage nach § 8 Absätze 5 und 6 TV-VKKH. 
 
 

3. Abschnitt 
Besitzstandsregelungen 

 
§ 8 

Besitzstandzulage Ausgleich Vergütungsdifferenz 
 

(1) Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nach § 1 Abs. 1-3 TVÜ-VKKH Al-
bertinen, deren Tabellenentgelt nach der Überleitung gem. § 3 TVÜ-VKKH 
geringer ist, als die bisherige Vergütung (Grundentgelt  zzgl. Zulagen nach 
§ 14 Abs. 2 b) bis d) AVR, Zulagen nach § 15a AVR Übergangsregelung 
und § 18 AVR sowie individuelle Zulagen), erhalten eine monatliche Be-
sitzstandzulage in Höhe des Differenzbetrages.  

(2) 1Entfallen die Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 d) AVR (d.h. Beendigung 
der ständigen Vertretung), reduziert sich die Besitzstandszulage entspre-
chend. 2Gleiches gilt nach dem 30.06.2015 für die Zulage nach § 15a AVR 
Übergangsregelung – ab dem 01.07.2015 entfällt die Zulage, die Besitz-
standszulage reduziert sich entsprechend.  

(3) Die Besitzstandszulage wird bei tariflichen Entgelterhöhungen aus der Ta-
rifrunde 2012 in vollen Umfang angerechnet. Für die auf das Jahr 2012 
folgenden Tarifrunden gilt, dass nach der Anrechnung verbleibende Be-
sitzstandszulagen jeweils mit der Hälfte der jeweiligen prozentualen Tarif-
steigerung erhöht werden. 

(4) 1Reduzierungen der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit führen zu ei-
ner entsprechenden Anpassung der Besitzstandszulage. 2In Fällen des § 
11 Absatz 1 TV-VKKH oder bei Teilzeitbeschäftigung nach Bundeseltern-
zeitgesetz oder Pflegezeitgesetz führt jede Änderung der Arbeitszeit zu ei-
ner entsprechenden Anpassung der Besitzstandszulage. 

(5) Entgelterhöhung durch Stufenaufstieg in den Erfahrungsstufen sowie Ent-
gelterhöhungen aufgrund der Veränderung der Tätigkeit werden auf die 
Besitzstandzulage vollständig angerechnet. 
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§ 9 
Kinderzuschlag 

 

(1) Für Kinder, die am 31. März 2012 bereits geboren waren und für die zum 
Zeitpunkt der Überleitung nach § 3 TVÜ-VKKH Albertinen ein Anspruch 
auf Kinderzuschlag bestand, wird der kindergeldberechtigten Dienstneh-
merin oder dem kindergeldberechtigten Dienstnehmer nach § 1 Abs. 1-3 
TVÜ-VKKH Albertinen der Kinderzuschlag nach § 19 a AVR statisch fort-
gewährt, wenn und soweit die dort geregelten Voraussetzungen weiterhin 
vorliegen.   

(2) Teilzeitbeschäftigten wird der Kinderzuschlag anteilig gewährt.  

(3) Der Kinderzuschlag entfällt bzw. mindert sich um den auf ein Kind entfal-
lenden Teil, soweit die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer für das 
betreffende Kind kein Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz 
(EStG) oder dem Bundeskindergeldgesetz (BKKG) mehr zusteht oder oh-
ne Berücksichtigung des § 64 oder § 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKKG 
zustehen würde.  

 
Protokollerklärungen zu Absatz 1:  

1. Die Unterbrechung der Entgeltzahlung am 01. Januar 2012 wegen Eltern-
zeit, Wehr- oder Zivildienstes, Sonderurlaubs, bei dem der Dienstgeber 
vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches Interesse an der Beurlau-
bung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit oder wegen des Ablaufs der Krankenbezugsfristen ist für 
das Entstehen des Anspruchs auf den Kinderzuschlag unschädlich.  

2. Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer hat das Vorliegen der Vor-
aussetzungen nachzuweisen und Änderungen anzuzeigen. 

 
 

§ 10 
Fort- und Weiterbildung 

 
Maßnahmen der Fort- und Weiterbildung, die bei Inkrafttreten des TVÜ-VKKH 
Albertinen für das Arbeitsverhältnis des Dienstnehmerinnen und Dienstneh-
mers bereits zwischen den Arbeitsvertragsparteien vereinbart waren, unterlie-
gen ausschließlich den bis dahin geltenden Regelungen und Vereinbarungen, 
insbesondere § 3a AVR. 
 
 

§ 11 
Beschäftigungszeit 

 
Für die Dauer des über den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses TVÜ-VKKH Al-
bertinen hinaus fortgeltenden Arbeitsverhältnisses werden die vor diesem Zeit-
punkt nach Maßgabe der jeweiligen arbeitsvertraglichen Regelungen anerkann-
ten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit berücksichtigt und fortgeführt. 
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§ 12 
Erholungsurlaub, Zusatzurlaub, Sonderurlaub 

 
1Ansprüche der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer auf Erholungsurlaub, 
Zusatz- und Sonderurlaub gemäß den § 28 ff. AVR, die bei Inkrafttreten des 
TVÜ-VKKH Albertinen für das Arbeitsverhältnis der Dienstnehmerin oder des 
Dienstnehmers bereits entstanden sind, bleiben den Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmern erhalten. 2Ab Inkrafttreten des TVÜ-VKKH Albertinen entste-
hende Ansprüche unterliegen den tariflichen Regelungen des TV-VKKH.  
3Der Urlaubsanspruch für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer deren Ar-
beitsverhältnis über den 31. Dezember 2011 hinaus fortbestanden hat und die 
spätestens am 31.Dezember 2012 das 40. Lebensjahr vollenden, betrifft ab-
weichend von § 26 Absatz 1 Satz 2 TV-VKKH 30 Arbeitstage für die Dauer 
des ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 4Für das Jahr 
2012 bleiben bestehende Ansprüche unberührt. 5Satz 1 und 2 gilt auch für 
Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer im Sinne des §1 Absatz 4 TVÜ-VKKH. 

 
 

§ 13 
Entgeltumwandlung 

 
1Die Umwandlung tariflicher Entgeltansprüche im Rahmen der VO 2007 ist 
zu-lässig. 2Bereits abgeschlossenen Vereinbarungen zur Entgeltumwandlung 
nach § 27b AVR bleiben durch den TVÜ-VKKH Albertinen sowie den TV-
VKKH unberührt. 3Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer im Sinne des § 1 Absatz 4 TVÜ-VKKH. 
 
Protokollnotiz: Die Parteien erachten die voranstehende Regelung als tarifli-
che Regelung im Sinne des § 17 Absatz 5 BetrAVG. 
 
 

4. Abschnitt 
Sonstige vom TV-VKKH abweichende  
oder ihn ergänzende Bestimmungen 

 
§ 14 

Jahressonderzahlung  
 
Für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nach § 1 Abs. 1-3 TVÜ-VKKH gilt § 
20 TV-VKKH mit der Maßgabe, dass für die Berechnung der Jahressonderzah-
lung Besitzstandszulagen aus dem Ausgleich von Vergütungsdifferenzen nach 
§ 8 TVÜ-VKKH Albertinen nicht berücksichtigt werden, soweit nicht auch bisher 
eine Berücksichtigung der die Vergütungsdifferenz bestimmenden Entgeltbe-
standteile im Rahmen der Jahressonderzahlung erfolgt ist. 
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§ 15 

Sonderregelungen für Ärzte 
 

Nr. 1:  Geltungsbereich 
 

Diese Sonderregelungen gelten für alle Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer in der Tätigkeit einer Ärztin / eines Arztes, die vom Geltungsbe-
reich des § 39 TV-VKKH erfasst sind.  

 
Nr. 2: Überleitung in den TV-VKKH 
 

Für die Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Tätigkeit einer Ärztin / 
eines Arztes gelten die Regelungen dieses Überleitungstarifvertrages in 
vollem Umfang, soweit nicht in der nachfolgenden Ziffer anderweitige, spe-
zielle Regelungen getroffen sind.  

 
Nr. 3:  Zuordnung der Entgeltgruppen und Eingruppierung 
 
(1) 1Für die Überleitung der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer in der Tä-

tigkeit einer Ärztin / eines Arztes nach § 1 Abs. 1-3 TVÜ-VKKH Albertinen 
wird ihre bisherige Entgeltgruppe nach Anlage 4 TVÜ-VKKH Albertinen 
den entsprechenden Entgeltgruppen des TV-VKKH zugeordnet. 2In die 
Entgeltgruppe Ä4 wird übergeleitet, wem bislang die Aufgaben des ständi-
gen Vertreters des leitenden Arztes übertragen worden waren. 3Dies hat 
im Rahmen dieser Überleitung innerhalb einer Abteilung in der Regel nur 
ein Arzt erfüllt. 4Im Übrigen verbleibt es bei der tariflichen Regelung zu 
Entgeltgruppe Ä4 einschließlich der Protokollnotiz.   

 
(2) 1Für die Eingruppierung der Ärzte ab 01. Januar 2012 gemäß § 1 Abs. 4 

TVÜ-VKKH gilt die Entgeltordnung gemäß Nr. 14 TV-VKKH. 2Die Ärzte 
werden in die Entgeltstufe eingestuft, die sie erreicht hätten, wenn die Ent-
geltordnung gemäß Nr. 14 TV-VKKH für Ärzte bereits seit Beginn ihrer Zu-
gehörigkeit zu der für sie maßgeblichen Entgeltgruppe gegolten hätte.  

 
(3) Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Regelungen des TV- 

VKKH.  
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§ 16 

Eingruppierung 
 
(1) 1 Bis zum Inkrafttreten von Eingruppierungsvorschriften des TV-VKKH (mit 

Entgeltordnung) gilt der Eingruppierungskatalog nach Anlage 3 TVÜ-VKKH 
in Verbindung mit der Vergütungsordnung des BAT in seiner letzten Fas-
sung. 2 Diese Regelungen finden auch auf Dienstnehmerinnen und Dienst-
nehmer nach § 1 Absatz 4 TVÜ-VKKH Anwendung. 3 Die Eingruppierung 
der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer erfolgt nach den Merkmalen der 
übertragenen Tätigkeiten in die Entgeltgruppen gemäß dem Eingruppie-
rungskatalog. Abweichend von Satz 1 sind Dienstnehmerinnen und 
Dienstnehmer in der Tätigkeit einer Ärztin / eines Arztes nach den Merkma-
len des Eingruppierungskataloges nach Anlage 4 TVÜ-VKKH eingruppiert.  

 
(2) 1Die Eingruppierung erfolgt für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmerin-

nen im Pflegedienst (gem. Anlage 1b BAT) nach der Kr-
Anwendungstabelle (Anlage 2). 2Im Übrigen gilt auch insoweit vorstehen-
der Absatz 1. 

 
(3) 1Mit Ausnahme der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 1 sind alle zwi-

schen dem 01. Mai 2012 und dem Inkrafttreten der neuen Eingruppie-
rungsvorschriften stattfindenden Eingruppierungs- bzw. Einreihungsvor-
gänge (Neueinstellungen und Umgruppierungen) vorläufig und begründen 
keinen Vertrauensschutz und keinen Besitzstand. 

 
(4) 1Anpassungen der Eingruppierung aufgrund des Inkrafttretens der neuen 

Eingruppierungsvorschriften erfolgen mit Wirkung für die Zukunft. 2 Bei 
Rückgruppierungen, die in diesem Zusammenhang erfolgen, sind finanziel-
le Nachteile im Wege einer nicht dynamischen Besitzstandszulage aus-
zugleichen, solange die Tätigkeit ausgeübt wird. 3 Diese Besitzstandszula-
ge vermindert sich bei jedem Entwicklungsstufenaufstieg um  den vollen 
Unterschiedsbetrag. 4 Die Grundsätze korrigierender Rückgruppierung 
bleiben unberührt. Tarifliche Entgelterhöhungen werden vollständig auf 
diese Besitzstandszulage angerechnet. 

 
(5) 1Für Eingruppierungen zwischen dem 01. Mai 2012 und dem Inkrafttreten 

der neuen Eingruppierungsvorschriften werden die Entgeltgruppen nach 
(Anlage 3 TVÜ-VKKH Albertinen) zugeordnet. 2§ 16 Abs. 2 TV-VKKH findet 
auch insofern Anwendung. 

 
(6) 1Mit Wirkung ab 01. März 2012 erfolgt die Eingruppierung für examiniertes 

Gesundheits- und Krankenpflegepersonal auf Intermediate Care Stationen 
(IMC) sowie in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) analog nach den Ein-
gruppierungsmerkmalen, wie sie für examiniertes Intensivpflegepersonal 
gelten, mit der Folge einer Eingruppierung in die Entgeltgruppe 8a. 2Diese 
Regelung gilt längstens bis zum In-Kraft-Treten einer neuen Entgeltord-
nung. 
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5. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschriften 
 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieser Tarifvertrag tritt am 01.01.2012 in Kraft. 
 
(2) Der Tarifvertrag kann ohne Einhaltung einer Frist jederzeit schriftlich ge-

kündigt werden, frühestens zum 31. Dezember 2014. 
 
 
Hamburg, den 03. August 2012 
 
 
Für 
 
 
 
 

 
 

Verband kirchlicher  
Krankenhausdienstgeber Hamburg  

Der Vorstand 
 

ver.di  
Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

Landesbezirk Hamburg 
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Anlage 1 TVÜ-VKKH Albertinen 
 
Zuordnung der Entgeltgruppen AVR (mit Ausnahme der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmerinnen und Dienstnehmerinnen 
und Dienstnehmer laut Anlage 2) zu den Entgeltgruppen TV-VVKH für Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer nach § 1 TVÜ-
VKKH Albertinen (1:1 AVR) 
 
 
 
 

Entgeltgruppe AVR 2007(alt) Entgeltgruppe 
TVÜ-VKKH 
(neu) 

2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 
11 11 
12 12 
13 13 
  
Überleitung der Sonderstufen erfolgt analog  
  



 

Anlage 2a TVÜ-VKKH Albertinen (gültig vom 01.01.2012 bis 29.02.2012) 
Kr-Anwendungstabelle 

(monatlich in Euro) 
 

Grundentgelt Entwicklungsstufen Werte aus  
Entgeltgruppe  
allg. Tabelle  

Entgeltgruppe 
KR 

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR /  KR-Verläufe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII  -  - 3.524,35 3.903,90     
nach 2 J. St. 3 

4.391,89     
nach 3 J. St. 4 4.608,77 

11 b XI mit Aufstieg nach XII  -  - - 3.524,35 3.996,08 4.212,96 
EG 11  

  11 a     X mit Aufstieg nach XI   -  - 3.199,03 3.524,35     
nach 2 J. St. 3 

3.996,08     
nach 5 J. St. 4  - 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach  X   -  - 3.090,59 3.307,48     
nach 2 J. St. 3 

3.719,55     
nach 3 J. St. 4  - 

9d VIII mit Aufstieg nach IX   -  - 3.014,68 3.285,79     
nach 4 J. St. 3 

3.502,67     
nach 2 J. St. 4  - 

9c VII mit Aufstieg nach VIII  -  - 2.927,93 3.133,97     
nach 5 J. St. 3 

3.329,16     
nach 5 J. St. 4  -  

VI mit Aufstieg nach VII  
9b 

VII ohne Aufstieg 
 -  - 2.667,67 3.014,68     

nach 5 J. St. 3 
3.133,97     

nach 5 J. St. 4  - 
EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2.667,67 2.759,85     
nach 5 J. St. 3 

2.927,93     
nach 5 J. St. 4  - 

Va mit Aufstieg nach VI  
V mit Aufstieg nach Va und VI 

 - 
EG 7, EG 8,  

EG 9b 8a 
V mit Aufstieg nach VI  2.223,05 

2.364,03 2.483,32 2.580,92 2.759,85 2.927,93 

V mit Aufstieg nach Va  -  
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.801,05 
EG 7, EG 8  7a 

IV mit Aufstieg nach V 
2.060,40 

2.223,05 2.364,03 2.580,92 2.689,35 
 - 

II mit Aufstieg nach III und IV  EG 4, EG 6  4a 
III mit Aufstieg nach IV 

1.845,67 1.984,48 2.114,61 2.391,14 2.461,63 2.591,75 

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II  1.762,19 1.951,94 2.006,18 2.092,93 2.158,00 2.310,89  
 
 
Anlage 2b TVÜ_VKKH Albertinen (01.03.2012 bis 31.12.2012) 



 

Kr-Anwendungstabelle 
 

Gültig vom 1. März 2012 bis zum 31. Dezember 2012 
(monatlich in Euro) 

 

Grundentgelt Entwicklungsstufen Werte aus  
Entgeltgruppe  
allg. Tabelle  

Entgeltgruppe 
KR 

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR /  KR-Verläufe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII  -  - 3.647,70 4.040,54     
nach 2 J. St. 3 

4.545,61     
nach 3 J. St. 4 4.770,08 

11 b XI mit Aufstieg nach XII  -  - - 3.647,70 4.135,94 4.360,41 
EG 11  

  11 a     X mit Aufstieg nach XI   -  - 3.311,00 3.647,70     
nach 2 J. St. 3 

4.135,94     
nach 5 J. St. 4  - 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach  X   -  - 3.198,76 3.423,24     
nach 2 J. St. 3 

3.849,73     
nach 3 J. St. 4  - 

9d VIII mit Aufstieg nach IX   -  - 3.120,19 3.400,79     
nach 4 J. St. 3 

3.625,26     
nach 2 J. St. 4  - 

9c VII mit Aufstieg nach VIII  -  - 3.030,41 3.243,66     
nach 5 J. St. 3 

3.445,68     
nach 5 J. St. 4  -  

VI mit Aufstieg nach VII  
9b 

VII ohne Aufstieg 
 -  - 2.761,04 3.120,19     

nach 5 J. St. 3 
3.243,66     

nach 5 J. St. 4  - 
EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2.761,04 2.856,44     
nach 5 J. St. 3 

3.030,41     
nach 5 J. St. 4  - 

Va mit Aufstieg nach VI  
V mit Aufstieg nach Va und VI 

 - 
EG 7, EG 8,  

EG 9b 8a 
V mit Aufstieg nach VI  2.300,86 

2.446,77 2.570,24 2.671,25 2.856,44 3.030,41 

V mit Aufstieg nach Va  -  
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.899,09 
EG 7, EG 8  7a 

IV mit Aufstieg nach V 
2.132,51 

2.300,86 2.446,77 2.671,25 2.783,48 
 - 

II mit Aufstieg nach III und IV  EG 4, EG 6  4a 
III mit Aufstieg nach IV 

1.910,27 2.053,94 2.188,62 2.474,83 2.547,79 2.682,46 

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II  1.823,87 2.020,26 2.076,40 2.166,18 2.233,53 2.391,77 
Anlage 2c TVÜ-VKKH Albertinen  (01.01.2013 bis 31.07.2013) 

Kr-Anwendungstabelle 
 

Gültig vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Juli 2013 



 

(monatlich in Euro) 
 

Grundentgelt Entwicklungsstufen Werte aus  
Entgeltgruppe  
allg. Tabelle  

Entgeltgruppe 
KR 

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR /  KR-Verläufe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII  -  - 3.698,77 4.097,11     
nach 2 J. St. 3 

4.609,25     
nach 3 J. St. 4 4.836,86 

11 b XI mit Aufstieg nach XII  -  - - 3.698,77 4.193,84 4.421,46 
EG 11  

  11 a     X mit Aufstieg nach XI   -  - 3.357,35 3.698,77     
nach 2 J. St. 3 

4.193,84     
nach 5 J. St. 4  - 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach  X   -  - 3.243,54 3.471,17     
nach 2 J. St. 3 

3.903,63     
nach 3 J. St. 4  - 

9d VIII mit Aufstieg nach IX   -  - 3.163,87 3.448,40     
nach 4 J. St. 3 

3.676,01     
nach 2 J. St. 4  - 

9c VII mit Aufstieg nach VIII  -  - 3.072,84 3.289,07     
nach 5 J. St. 3 

3.493,92     
nach 5 J. St. 4  -  

VI mit Aufstieg nach VII  
9b 

VII ohne Aufstieg 
 -  - 2.799,69 3.163,87     

nach 5 J. St. 3 
3.289,07     

nach 5 J. St. 4  - 
EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2.799,69 2.896,43     
nach 5 J. St. 3 

3.072,84     
nach 5 J. St. 4  - 

Va mit Aufstieg nach VI  
V mit Aufstieg nach Va und VI 

 - 
EG 7, EG 8,  

EG 9b 8a 
V mit Aufstieg nach VI  2.333,07 

2.481,02 2.606,22 2.708,65 2.896,43 3.072,84 

V mit Aufstieg nach Va  -  
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.939,68 
EG 7, EG 8  7a 

IV mit Aufstieg nach V 
2.162,37 

2.333,07 2.481,02 2.708,65 2.822,45 
 - 

II mit Aufstieg nach III und IV  EG 4, EG 6  4a 
III mit Aufstieg nach IV 

1.937,01 2.082,70 2.219,26 2.509,48 2.583,46 2.720,01 

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II  1.849,40 2.048,54 2.105,47 2.196,51 2.264,80 2.425,25 



 

 
Anlage 2d TVÜ-VKKH Albertinen (01.08.2013 bis 28.02.2014) 

Kr-Anwendungstabelle 
 

Gültig ab 1. August 2013 
(monatlich in Euro) 

 

Grundentgelt Entwicklungsstufen Werte aus  
Entgeltgruppe  
allg. Tabelle  

Entgeltgruppe 
KR 

Zuordnungen Vergütungsgruppen 
KR /  KR-Verläufe 

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 12  12a XII mit Aufstieg nach XIII  -  - 3.750,55 4.154,47     
nach 2 J. St. 3 

4.673,78     
nach 3 J. St. 4 4.904,58 

11 b XI mit Aufstieg nach XII  -  - - 3.750,55 4.252,55 4.483,36 
EG 11  

  11 a     X mit Aufstieg nach XI   -  - 3.404,35 3.750,55     
nach 2 J. St. 3 

4.252,55     
nach 5 J. St. 4  - 

EG 10 10a IX mit Aufstieg nach  X   -  - 3.288,95 3.519,77     
nach 2 J. St. 3 

3.958,28     
nach 3 J. St. 4  - 

9d VIII mit Aufstieg nach IX   -  - 3.208,16 3.496,68     
nach 4 J. St. 3 

3.727,47     
nach 2 J. St. 4  - 

9c VII mit Aufstieg nach VIII  -  - 3.115,86 3.335,12     
nach 5 J. St. 3 

3.542,83     
nach 5 J. St. 4  -  

VI mit Aufstieg nach VII  
9b 

VII ohne Aufstieg 
 -  - 2.838,89 3.208,16     

nach 5 J. St. 3 
3.335,12     

nach 5 J. St. 4  - 
EG 9, EG 9b 

9a VI ohne Aufstieg  -  - 2.838,89 2.936,98     
nach 5 J. St. 3 

3.115,86     
nach 5 J. St. 4  - 

Va mit Aufstieg nach VI  
V mit Aufstieg nach Va und VI 

 - 
EG 7, EG 8,  

EG 9b 8a 
V mit Aufstieg nach VI  2.365,73 

2.515,75 2.642,71 2.746,57 2.936,98 3.115,86 

V mit Aufstieg nach Va  -  
IV mit Aufstieg nach V und Va 

2.980,84 
EG 7, EG 8  7a 

IV mit Aufstieg nach V 
2.192,64 

2.365,73 2.515,75 2.746,57 2.861,96 
 - 

II mit Aufstieg nach III und IV  EG 4, EG 6  4a 
III mit Aufstieg nach IV 

1.964,13 2.111,86 2.250,33 2.544,61 2.619,63 2.758,09 

EG 3, EG 4 3a  I mit Aufstieg nach II  1.875,29 2.077,22 2.134,95 2.227,26 2.296,51 2.459,20 



 

 
 
Anlage 3 TVÜ-VKKH Albertinen 
 
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Mai 2012 und dem Inkrafttreten der 
neuen Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungsvorgänge 
 
Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

 
 
 
15 

 
keine Stufe 6 
 
I a 
 
I b mit Aufstieg nach I a 

 
 
 
Keine 

 
 
14 

 
keine Stufe 6 
I b ohne Aufstieg nach l a 

 
 
Keine 

 
 
 
13 

 
keine Stufe 6 
Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene wissen-
schaftliche Hochschulausbildung voraussetzen (II a mit und ohne 
Aufstieg nach I b) sowie Beschäftigte, die nach der Vergütungs-
ordnung zum MTV Angestellte originär in II a (ohne Aufstieg) 
eingruppiert sind. 

 
 
 
Keine 

 
12 

 
keine Stufe 6 
III mit Aufstieg nach II a 

 
 
 
Keine 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 



 

 
 
 
11 

 
keine Stufe 6 
III ohne Aufstieg nach II a 
IV a mit Aufstieg nach III 

 
 
 
Keine 

 
 
 
 
10 

 
keine Stufe 6 
IV a ohne Aufstieg nach III 
IV b mit Aufstieg nach IV a 
 
V a in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn da

 
 
 
 
Keine  

 
 
 
 
 
 
9 

 
IV b ohne Aufstieg nach IV a (keine Stufe 6) 
 
V a mit Aufstieg nach IV b ohne weiteren Aufstieg nach IV a 
 (zwingend Stufe 1, keine Stufe 6) 
V a ohne Aufstieg nach IV b (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 
 
V b mit Aufstieg nach IV b (keine Stufe 6) 
V b ohne Aufstieg nach IV b (Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, 
Stufe 4 nach 9 Jahren in der Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 

 
 
 
 
 
 
9 (Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) 



 

 
Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

 
8 

 
V c mit Aufstieg nach V b 
V c ohne Aufstieg nach V b 

 
8 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 a 
 
7 mit ausstehendem Aufstieg nach 8 und 8 a 

 
 
7 

 
 
Keine 

 
7 mit Aufstieg nach 7 a 
 
6 mit Aufstieg nach 7und 7 a 

 
 
6 

 
VI b mit Aufstieg nach V c 
VI b ohne Aufstieg nach V c 

 
6 mit Aufstieg nach 6 a  
 
5 mit Aufstieg nach 6 und 6 a (nach Einstellung in 4) 

 
 
5 

 
VII mit Aufstieg nach VI b 
VII ohne Aufstieg nach VI b 

 
5 mit Aufstieg nach 5 a 
 
4 mit Aufstieg nach 5 und 5 a 

 
4 

 
Keine 

 
4 mit Aufstieg nach 4a 
 
3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 

 
 
 
3 

 
Keine Stufe 6 
 
VIII mit Aufstieg nach VII 
VIII ohne Aufstieg nach VII 

3 mit Aufstieg nach 3 a 
2 a mit Aufstieg nach 3 und 3 a 
2 mit Aufstieg nach 2 a, 3 und 3 a 
2 mit Aufstieg nach 2 a und 3 (keine Stufe 6) 



 

 
Entgelt-
gruppe 

Vergütungsgruppe Lohngruppe 

2 Ü  
Keine 

 
2 mit Aufstieg nach 2 a 
 
1 mit Aufstieg nach 2 und 2 a 

 
 
2 

 
IX b mit Aufstieg nach VIII 
IX b mit Aufstieg nach IX a 
 
X mit Aufstieg nach IX b ( keine Stufe 6) 

 
1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel 
 
- Essens- und Getränkeausgeber/innen 
- Garderobenpersonal 
- Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich 
- Reiniger in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks 
- Wärter von Bedürfnisanstalten 
- Servierer 
- Hausarbeiter 
- Hausgehilfe 
- Bote (ohne Aufsichtsfunktion) 
 
Ergänzungen können durch Tarifvertrag geregelt werden. 
 
Hinweis: Diese Zuordnung gilt unabhängig von bisherigen tariflichen Zuordnungen zu Vergütungs-/Lohngruppen. 

 



 

 
Anlage 4 TVÜ-VKKH Albertinen 
Eingruppierungskatalog Ärzte / Ärztinnen nach § 19 TVÜ-VKKH Albertinen 
 
Entgeltgruppe 
TV-VKKH (neu) 

Entgeltstufe (neu) Entgeltgruppe 
AVR 2007 (alt) 

Entgeltstufe 
AVR 2007 (alt) 

Ä1 1. Jahr A1 1. Stufe 
 2. Jahr   
 3. Jahr  2. Stufe (3. 

Jahr) 
 4. Jahr   
 5. Jahr   
   3. Stufe (6. 

Jahr) 
        
Ä2 1. Jahr A2 1. Stufe 
 4. Jahr  2. Stufe (4. 

Jahr) 
 7. Jahr   
   3. Stufe (8. 

Jahr) 
 9. Jahr   
 11. Jahr   
   4. Stufe (14. 

Jahr) 
        
Ä3 1. Jahr A3 1. Stufe 
 4. Jahr  2. Stufe (4. 

Jahr) 
 7. Jahr   
        
Ä4 1. Jahr   
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Schlichtungs- und Mediationsvereinbarung 
vom 28. März 2012 

 

Zwischen  

dem Verband kirchlicher Krankenhausdienstgeber Hamburg (VKKH),  

vertreten durch den Vorstand,  

 

einerseits 

 

und 

der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, vertreten durch den Landesbezirk Ham-

burg 

 andererseits 

 

wird folgende Vereinbarung zur Lösung von Tarifkonflikten getroffen: 

 

Inhaltsverzeichnis 

§ 1  Einleitung des Schlichtungs- und Mediationsverfahrens........................................113 
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§ 5 Einigungsempfehlung, Wiederaufnahme Tarifverhandlungen................................114 
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§ 1  

Einleitung des Schlichtungs- und Mediationsverfahrens 
Jede Partei kann das Schlichtungs- und Mediationsverfahren einleiten, wenn eine Einigung 

im Rahmen von Tarifverhandlungen nicht erzielt wird. Die Einleitung erfolgt durch schriftliche 

Erklärung gegenüber der anderen Tarifvertragspartei. 

 
§ 2 

Friedenspflicht 
Während der Dauer des Schlichtungs- und Mediationsverfahrens besteht Friedenspflicht. 
Arbeitskampfmaßnahmen sind ausgeschlossen.  
 

§ 3 
Schlichtungs- und Mediationskommission  

(1) Das Schlichtungs- und Mediationsverfahren wird von der Schlichtungskommission 

durchgeführt. Diese setzt sich aus dem unparteiischen Vorsitzenden und je drei stimm-

berechtigten Vertretern der Tarifvertragsparteien zusammen.  

 

(2) Über Person und Honorar des Vorsitzenden erzielen die Tarifvertragsparteien Einver-

nehmen. Die Vertreter der Tarifvertragsparteien werden jeweils von den Tarifvertrags-

parteien bestimmt und erhalten kein Honorar (Ehrenamt).  

 

(3) Vorsitzender und Vertreter der Tarifvertragsparteien sind nicht an Weisungen gebun-

den. Sie üben ihr Amt nach bestem Wissen und Gewissen unter Berücksichtigung der 

Arbeitgeberinteressen und der Arbeitnehmerinteressen aus.  

 
§ 4 

Verfahren 
(1) Der Vorsitzende leitet die Schlichtungskommission. Sie entscheidet mit einfacher 

Mehrheit und bestimmt Verfahren, Ort und etwaige Fristen. Sie kann Sachverständige 

hören und Auskünfte bei den Tarifvertragsparteien einholen. Auf Verlangen der Tarif-

vertragsparteien sind diese zu hören. 

 

(2) Die Kommission ist beschlussfähig, wenn ihre Mitglieder mindestens drei Tage vor der 

Sitzung schriftlich eingeladen worden sind und neben dem Vorsitzenden mindestens 

zwei Vertreter jeder Tarifvertragspartei anwesend sind.  
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(3) Die Schlichtungskommission kann ihre Beratungen aussetzen, um den Tarifvertrags-

parteien Gelegenheit zur Wiederaufnahme der Tarifverhandlungen zu geben. Wäh-

renddessen gilt § 2 fort.  

 

(4) Die Beratungen der Schlichtungskommission sind nicht öffentlich und vertraulich. Die 

Information der eigenen Tarifvertragspartei durch ihre Vertreter bleibt davon unberührt. 

 

§ 5 
Einigungsempfehlung, Wiederaufnahme Tarifverhandlungen 

(1) Die Schlichtungskommission berät mit dem Ziel, eine Einigungsempfehlung auszu-

sprechen.  

 

(2)  Kommt eine Einigungsempfehlung zustande, ist sie vom Vorsitzenden zu unterschrei-

ben und den Tarifvertragsparteien zuzustellen. Kommt eine Einigungsempfehlung nicht 

zustande, stellt der Vorsitzende das Scheitern der Schlichtung fest und teilt dies den 

Parteien schriftlich mit. 

 

(3) Die Schlichtung endet mit Ablauf des Tages des Zugangs der Einigungsempfehlung 

bzw. Mitteilung über das Scheitern bei den Parteien. Das Schlichtungsverfahren darf 

insgesamt nicht länger als 2 Wochen mit der Möglichkeit der einvernehmlichen Verlän-

gerung um eine weitere Woche dauern und endet spätestens mit Ablauf dieser Frist. 

 

(4) Nach dem Ende der Schlichtung sind die Tarifvertragsparteien verpflichtet, die Tarif-

verhandlungen mit dem ernsthaften Ziel der Einigung wieder aufzunehmen.  

 

§ 6 
Kosten 

Die Kosten des Schlichtungsverfahrens tragen die Tarifvertragsparteien je zu gleichen Tei-

len.  

 

§ 7 
Schlussbestimmungen  

Diese Vereinbarung tritt am 01. August 2012 in Kraft. Sie kann mit einer Frist von 18 Mona-

ten zum Kalenderjahresende schriftlich gekündigt werden, frühestens zum 31.12.2015. 

Schlichtungs- bzw. Mediationsverfahren, die bei Außerkrafttreten dieser Vereinbarung durch 

Anrufung der Schlichtungskommission bereits eingeleitet sind, werden nach dieser Vereinba-

rung zu Ende geführt.  
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Hamburg, den 03. August 2012 

 

Verband kirchlicher Krankenhaus-

dienstgeber Hamburg  (VKKH) 

  

 

____________________________ 

Cord Meyer 

Vorstandsvorsitzender 

 

 

____________________________ 

Tobias Schwarz 

Vorstand 

 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft 

Landesbezirk Hamburg ver.di 

 

 

_______________________________ 

Angelika Detsch 

Landesbezirksleitung 

 

 

_______________________________ 

Hilke Stein 

Landesfachbereichsleitung 

 


